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1 Aufgabenstellung / Einleitung 

Die Stadt Staufen plant die Erweiterung des Gewerbegebietes „Gaisgraben“ durch die 
Bebauung im Bereich des Bebauungsplanes (BPlan) „Gaisgraben III“.  

Der Unterzeichner wurde mit der Ausarbeitung der artenschutzfachlichen Vorbeurtei-
lung beauftragt. Auf der Grundlage bereits verfügbarer Daten und örtlicher Erhebun-
gen sollen fachliche Grundlagen erarbeitet werden, die die entscheidende Behörde in 
die Lage versetzten, die tatbestandlichen Voraussetzungen für die Verbotstatbe-
stände nach § 44 (1) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu überprüfen.  

Das ursprüngliche Plangebiet Gaisgraben III betrug 2013 ca. 6 ha (Abbildung 1, rote 
Fläche). In 2015 wurde von Seiten des Vorhabenträgers entschieden ca. 1,6 ha des 
Plangebietes im Osten abzutrennen. Hier wurde im Rahmen des BPlan „Gaisgraben 

Süd“ eine Asylunterkunft verwirklicht (Teilfläche innerhalb des blauen Rahmens). 
Ebenfalls 2015 wurde das Plangebiet Gaisgraben III im Westen um ca. 2,9 ha erwei-
tert (gelbe hinterlegte Fläche). 

 

 

Abbildung 1: Plangebiet 2013 (rote Schraffur, ca. 6 ha), abgetrennte Flächen Gaisgraben 
Süd (blau umrahmt, ca. 1,6 ha) und Erweiterung Gaisgraben III 2015 (gelb hinterlegt, 
ca.2,9 ha) 
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Bereits 2013 wurden die Artengruppen Vögel, ausgewählte Insekten (z.B. Gr. Feuer-
falter) und Reptilien von Frau Seifert (Büro für Ökologische Gutachten und Natur-
schutz/Ettenheim) im damaligen Plangebiet und der angrenzenden Umgebung erho-
ben. Vom Unterzeichner wurde der Fledermausbestand erfasst.  

Zum damaligen Planungsstand gab es keine Gebäude im Plangebiet und die Struk-
turvielfalt der Habitate war gering. Aus diesem Grund wurde die Erfassung der Fle-
dermäuse auf eine einmalige Erhebung begrenzt.  

Nach der Erweiterung des Plangebietes (Abbildung 1 gelb) lagen nun auch zwei Ge-
bäude (Hundesportverein und Scheune) im Vorhabengebiet (Gesamtfläche: ca. 
7,3 ha).  

Insofern sich keine erheblichen Änderungen der Lebensräume im Untersuchungsge-
biet ergeben, können die bereits vorliegenden Erhebungsdaten für die Bewertung der 
Verbotstatbestände nach § 44 (1) 1-3 BNatSchG zu Grunde gelegt werden. Hiervon 
war zu Beginn der Untersuchungen im Frühjahr 2017 auszugehen. Darum wurden 
seitens des Auftraggebers die örtlichen Erhebungen auf die Erfassung von Fleder-
mäusen eingegrenzt. Darüber hinaus werden die Daten aus den Erhebungen 2013 

für die Vorbeurteilung artenschutzrechtlicher Belange zugrunde gelegt.  

Die vorliegende Datenerhebung dient als Grundlage für die artenschutzrechtliche Be-
wertung durch die zuständige Genehmigungsbehörde. Die vorliegende Begutachtung 
konzentriert sich auf die artenschutzfachliche Vorbeurteilung der Verbotstatbestände 
nach § 44 (1) BNatSchG. Dies ist in vorliegendem Planfalle von besonderer Bedeu-
tung, da sich die Lebensräume im Plangebiet während der Untersuchungen verändert 
haben. Nach Vorbeurteilung des Unterzeichners erfüllen diese Veränderungen die Vo-
raussetzungen eines Verstoßes gegen Verbotstatbestände: 

• Die Scheune im Zentrum des Plangebietes wurde beseitigt, bevor diese abschlie-
ßend auf Fledermausvorkommen geprüft werden konnte. 

• In die Zauneidechsenhabitate im Westen des Plangebietes wurde eingegriffen. 

• Gehölze und Habitatbäume wurden beseitigt. 

Die zuständige Behörde muss auf Grundlage der vorliegenden artenschutzfachlichen 
Vorbeurteilung und unter Berücksichtigung weiterer gesetzlicher Normen abschlie-
ßend prüfen, wie damit umzugehen ist.  

2 Bearbeitungshintergrund 

Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP) im 
Rahmen der Bauleitplanung und bei der Genehmigung von Vorhaben ergibt sich aus 
den Artenschutzbestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). Mit den 
Regelungen der §§ 44 Abs. 1,5,6 und 45 Abs. 7 BNatSchG sind die entsprechenden 
Vorgaben der Flora-Fauna-Habitatrichtlinie (Art. 12, 13 und 16 FFH-RL) und der Vo-
gelschutzrichtlinie (Art. 5, 9 und 13 V-RL) in nationales Recht umgesetzt worden. Es 
bedarf keiner Umsetzung durch die Länder, da das Artenschutzrecht unmittelbar gilt. 
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Bei Zuwiderhandlungen gegen die Artenschutzbestimmungen drohen die Bußgeld- 
und Strafvorschriften der §§ 69ff BNatSchG. Nach nationalem und internationalem 
Recht werden drei verschiedene Artenschutzkategorien unterschieden (vgl. § 7 Abs. 
2 Nr. 12 bis 14 BNatSchG): 

• besonders geschützte Arten (nationale Schutzkategorie), 

• streng geschützte Arten (national) inklusive der FFH-Anhang IV-Arten (europä-
isch),  

• europäische Vogelarten (europäisch). 

Gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG sind die „nur“ national geschützten Arten von den 
artenschutzrechtlichen Verboten bei Planungs- und Zulassungsvorhaben freigestellt. 
Sie werden wie alle nicht geschützten Arten nur im Rahmen der Eingriffsregelung 
behandelt. 

Bei alle anderen nicht genehmigungspflichtigen Maßnahmen und Tätigkeiten (z.B. 
Umbaumaßnahmen, Abrissarbeiten, Renovierungsarbeiten) finden die artenschutz-
rechtlichen Verbote uneingeschränkt Anwendung, so dass in diesen Fällen die „nur“ 
national geschützten Arten zu beachten sind. 

Der Prüfumfang einer ASP beschränkt sich damit auf die europäisch geschützten FFH-
Anhang IV-Arten und die europäischen Vogelarten. Wenn in Natura 2000-Gebieten 
Arten betroffen sind, die zugleich in Anhang II und IV der FFH-RL aufgeführt sind, ist 
neben der FFH-Verträglichkeitsprüfung auch eine ASP durchzuführen. Dies gilt 
ebenso für Vogelarten des Anhangs I und des Art. 4 Abs. 2 V-RL. 

Nachfolgend Gesetzestext: 

Nach § 44 (1) BNatSchG gilt für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- 
und Pflanzenarten: 

Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders (und streng) geschützten Arten nachzustel-
len, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Tötungsverbot), 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-
ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert (Störungsverbot), 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders (und 

streng) geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder 
zu zerstören (Zerstörungsverbot). 

Im ersten Prüfschritt ist zu untersuchen, ob eine Handlung- oder hier: die Realisie-
rung eines baulichen Vorhabens- gegen die oben dargestellten Verbotstatbestände 
verstoßen würde. 
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Ist dies der Fall, so ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob entsprechende Maß-
nahmen (Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen) ergriffen werden 
können, um das Eintreten der Verbotstatbestände (Tötung, Störung) direkt zu ver-
meiden, oder durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen unter den Voraussetzungen 
des § 44 Abs. 5 BNatSchG von den Verbotswirkungen frei zu stellen. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

Beschädigte oder zerstörte Fortpflanzungs- und Ruhestätten können bei genehmig-
tem Eingriff oder zulässigen Bauvorhaben nach dem Baugesetzbuch (BauGB) durch 
Ausgleichsmaßnahmen vorgezogen kompensiert werden (§ 44 Absatz 5 Satz 3 
BNatSchG). An diesen vorgezogenen Ausgleich (auch CEF-Maßnahmen; CEF = con-
tinuous ecological functionality) werden drei fachliche Anforderungen gestellt: 

• Kein Time-Lag: Die Maßnahme muss vor dem zulässigen Eingriff oder zulässigen 
Bauvorhaben nach BauGB umgesetzt werden und wirksam sein. 

• Hohe Erfolgswahrscheinlichkeit: Eine zeitnahe Besiedelung der neu geschaffenen 
Lebensstätte muss „mit einer hohen Prognosesicherheit“ zu erwarten sein (LANA 
2010). 

• Räumliche Nähe: Durch die Maßnahme muss die ökologische Funktion der be-
troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte in räumlichem Zusammenhang weiter-
hin erfüllt sein. 

Maßnahmenflächen für einen vorgezogenen Ausgleich müssen also in räumlicher 
Nähe zur betroffenen Lebensstätte liegen. In der Planungspraxis wird ausgehend von 
der Fläche einer Lebensstätte, die durch einen Eingriff zerstört oder beschädigt wird, 
im Aktionsradius der betroffenen Art nach möglichen Flächen gesucht. 

Nach LANA (2010) ist eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme wirksam, wenn 

1. Die betroffene Lebensstätte aufgrund der Durchführung mindestens die gleiche 
Ausdehnung und/oder eine gleiche oder bessere Qualität hat und die betroffene 
Art diese Lebensstätte während und nach dem Eingriff oder Vorhaben nicht auf-
gibt oder 

2. Die betroffene Art eine in räumlichem Zusammenhang neue geschaffene Le-
bensstätte nachweislich angenommen hat oder ihre zeitnahe Besiedlung unter 
Berücksichtigung der besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse mit 
einer hohen Prognosesicherheit attestiert werden kann. 

Die Ermittlung und Vorbeurteilung der Verbotstatbestände soll die entscheidende Be-
hörde in die Lage versetzen, die tatbestandlichen Voraussetzungen zu überprüfen.  

3 Methoden 

3.1 Untersuchungsgebiet 

Neben dem Geltungsbereich der geplanten Bebauung (Plangebiet) wird die Untersu-
chung je nach Vorhabenwirkungen (Wirkraum) und Methodik der Arterfassung auf 



Stadt Staufen  Bebauungsplan „Gaisgraben III“ 
Artenschutzgutachten   

Büro für Landschaftsplanung Seite 5 von 66 

die angrenzende Umgebung ausgedehnt. Wenn im nachfolgenden Text der Begriff 
Untersuchungsgebiet (UG) verwendet wird ist, in Abhängigkeit der untersuchten 
Art/en, sowohl der Geltungsbereich der geplanten Bebauung als auch der Wirkraum 
(angrenzende Umgebung) gemeint. 

3.2 Erfassungszeitpunkt 

Im Jahr 2013 fanden umfassende Arterhebungen statt. Seitens des Auftraggebers 
wurde beschlossen, im Jahr 2017 ausschließlich die Artgruppe der Fledermäuse nach 
zu erheben. Die Bearbeitung und Bewertung der übrigen Artengruppen basieren auf 

den Datenerhebungen der Büros Seifert (ÖG-N) und Zurmöhle aus dem Jahr 2013.  

Insofern sich im Erfassungszeitraum maßgebliche Änderungen der Biotope ergeben 
haben, wird unter Vorsorgeaspekten für die Beurteilung jeweils der ökologisch güns-
tigste Zustand zugrunde gelegt.  

• Fledermäuse: Nach dem ersten Nacherhebungstermin 2017 wurde das Gebäude 
im Zentrum des Plangebiets 2017 abgerissen. Der Vorgang wurde der Gemeinde 
gemeldet. 

• In Teilbereiche der Zauneidechsenhabitate am westlichen Rand des Plangebietes 
wurde eingegriffen. 

• In Gehölze in einem Bereich mit Revierverdacht des Turmfalken wurden beseitigt.  

3.3 Avifauna 

Die Bestandserfassung der Avifauna wurde von März bis Juni 2013 an insgesamt 6 
Terminen durch den Ornithologen Bernhard Disch (Büro ÖG-N) durchgeführt. Mor-
gendliche Begehungen fanden am 02.04., 16.04., 12.05. und 05.06.2013 statt; Zur 
Kontrolle der Vorkommen spontan wenig rufaktiver Arten wurde während der Abend-
begehungen am 01.04. und 15.04.2013 für Eulen und Rebhuhn eine Klangattrappe 
eingesetzt.  

Die Erfassungen wurden in 2013 auch auf den angrenzenden Referenzraum ausge-
dehnt, sodass Daten flächendeckend für das jetzige Plangebiet verfügbar sind. 

Die Erfassung wertgebender Vogelarten erfolgte flächendeckend als Revierkartierung 
gemäß SÜDBECK ET AL. (2005). Die erhobenen Daten wurden in das Format eines Brut-
zeitcodes1 überführt und brutbiologisch ausgewertet (Auswertung siehe Tabelle 1 und 
Tabelle 2). 

Für die Erfassung von häufigen und ungefährdeten Vogelarten wurde eine halbquan-
titative Erfassung als ausreichend erachtet (Abschätzung der Revierdichten bzw. des 
brutbiologischen Status anhand von Strichlisten registrierter Individuen bei jeder Be-
gehung).  

                                       
1 Entwickelt vom European Ornithological Atlas Committee (EOAC), siehe www.ornitho.de. 
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Aufgrund der für eine Revierkartierung geringen Anzahl von sechs Begehungen wur-
den zur Einstufung des Status (Brutvogel, Randsiedler, Nahrungsgast) und zur Bil-
dung von „Papierrevieren“ neben den beobachteten Vögeln weitere Kriterien heran-
gezogen. Entsprechend der für die Linienkartierung in SÜDBECK et al. (2005) beschrie-
benen Methodik wurden in definierten Zeiträumen auch Einzelbeobachtungen in ge-
eigneten Bruthabitaten als Brutpaar gewertet. Ferner wurden Erfahrungswerte des 
Kartierers bezüglich Lebensräumen und den Umständen der Beobachtung herange-
zogen. Bei Brutverdacht wurde unter Vorsorgeaspekten eine tatsächliche Brut ange-
nommen; bei Revierverdacht ein tatsächliches Revier. 

Die in der Karte 1 dargestellten Revierflächen enthalten auch Bereiche, in denen bei 
den Begehungen keine Individuen nachgewiesen wurden, die aber im räumlichen 
Kontext und aufgrund der Habitat-Ausstattung wahrscheinlich Bestandteil des Revie-
res sind. Ferner wurden neben nachgewiesenen Nahrungsgästen im Plangebiet auch 
einige während der Begehungen dort nicht beobachtete Arten als Nahrungsgast ein-
gestuft, wenn eine Nutzung als Nahrungshabitat wahrscheinlich ist (Bedingung: Plan-
gebiet ist zumindest auf Teilflächen zur Nahrungssuche geeignet und die Art wurde 

in benachbarten Flächen nachgewiesen). 

Auf dem Zug rastende Vogelarten wurden bei der Kartierung nicht systematisch er-
fasst sondern nur als Beibeobachtung notiert. Es ist davon auszugehen, dass das 
Plangebiet als Rastgebiet für Vogelarten keine übergeordnete Bedeutung hat, sodass 
vertiefende Untersuchungen nicht erforderlich sind.  

3.4 Fledermäuse 

3.4.1 Datenerfassung 

Die Ersterfassung der Fledermausvorkommen wurde am 27. Mai 2013 durchgeführt 
und konzentrierte sich auf das damalige Plangebiet (Abbildung 1 rot schraffiert). Da-
mals wurde die Zwergfledermaus nachgewiesen. Für die Rauhautfledermaus bestand 
ein Anfangsverdacht.  

Durch die Erweiterung des Plangebietes sind nunmehr auch Gebäude betroffen, die 
eine potentielle Eignung als Fortpflanzungsstätte für spaltenbewohnende Fleder-
mäuse besitzen. Sowohl die Zwergfledermaus als auch die Rauhautfledermaus sind 
spaltenbewohnende Fledermausarten.  

Die Artengruppe der Fledermäuse wurde deshalb im Jahr 2017 in drei Nächten mit 
automatisierter Ultraschallaufzeichnung nacherhoben bzw. überprüft: vom 12. zum 
13. 04., vom .28. zum 29.08. und vom 12. zum 13.10.2017. Die Protokolle zu den 

Erfassungen liegen als Anlage bei.  

Nach der ersten Erfassung im April 2017 wurde das Gebäude - für den Unterzeich-
ner unerwartet - abgerissen. Eine Kontrolle des Gebäudes durch Spurensuche (Kot 
etc.) als auch die automatisierte Erfassung während der Wochenstubenzeit war da-
her nicht mehr möglich. 
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Es wurden die digitalen Aufnahmegeräte (Batcorder, Horchboxen) der Firma EcoObs 
eingesetzt (www.ecoobs.de). Die Batcorder wurden uhrzeitgesteuert oder manuell 
aktiviert. Sie erfassten automatisch mit objektiver Aufnahmesteuerung und kalib-
rierter Empfindlichkeit die akustischen Fledermausaktivitäten. Störgeräusche, wie 
z.B. Rufe von Heuschrecken, wurden dabei größtenteils herausgefiltert. Erkannte 
Fledermausrufe wurden als Tonsequenz digital gespeichert (volles Frequenzspekt-
rum in hoher Datenqualität). 

Um neben stationären Messungen weitere Aussagen über die Raumnutzung der Fle-
dermäuse im Untersuchungsgebiet zu erhalten, wurden zudem Transekte auf vor-
gegebenen Linien abgelaufen. Wobei während der Aufnahme der Batcorder auf ei-
nem Stativ getragen wurde (Höhe etwa 2,5 m). 

Daneben wurde ein Ultraschalldetektor eingesetzt (SSF BAT2 Detektor, www.all-
about-bats.net), der Fledermausrufe hörbar und somit Flugkonzentrationen bereits 
vor Ort erkennbar machte. 

Die Transektroute wurde ferner von einem tragbaren GPS-Gerät (Garmin) aufge-
zeichnet, sodass die Georeferenzierung der aufgezeichneten Rufe möglich war. 

Zusätzlich zur Erfassung mit Batcordern wurden die beiden im Plangebiet befindli-
chen Gebäude (Gebäude des Hundesportvereins und Scheune, s. Abbildung 10 und 
Abbildung 14) am 12.04.17, unter anderem unter Benutzung eines Endoskops, auf 
das Vorkommen von Fledermäusen hin untersucht. 

3.4.2 Datenauswertung 

Die gewonnen Roh-Daten wurden in der Software BcAdmin (Version 3.0) verwaltet 
und ausgewertet. 

Die Auswertung erfolgte in der Regel mittels des Unterprogramms BcIdent, das auf 
statistischem Weg durch Vergleich mit einer umfangreichen Sammlung von Fleder-

mausrufen die automatische und somit objektive Artbestimmung mit geringer Feh-
lerrate erlaubt.  

Die von der Identifizierungssoftware ausgegebene Artenliste berücksichtigt die mitt-
lere Wahrscheinlichkeit der Bestimmungssicherheit. Hierbei nimmt das Programm 
auch eine Wichtung der Wahrscheinlichkeiten vor, sodass auch die Anzahl der Rufe 
pro Aufnahme sowie die der gesamten Messdauer des jeweiligen Messgerätes mit 
berücksichtigt wurde. 

Die Auswertesoftware kann die Ergebnisse der anderen Messgeräte einer Untersu-
chungsnacht nicht nutzen. Daher wurden diese Ergebnisse in eine Wahrscheinlich-
keitsbetrachtung mit einbezogen, sodass im Einzelfall ein Anfangsverdacht zu ei-
nem (relativ) sicheren Nachweis umgedeutet werden konnte.  

In Zweifelsfällen wurde das Unterprogramm BcAnalyze eingesetzt, mit dem Sona-
gramme (unterschiedliche bildliche Darstellungen der Ultraschallfrequenzen) einzel-
ner Rufe einer Sequenz genauer analysiert werden können. 
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Die Auswertung erfolgte, soweit es geht auf Art-Ebene. In einigen Fällen wurden 
auch Gattungsnahmen verwendet, beispielsweise wenn die eindeutige Artbestim-
mung nicht möglich war (z.B. bei Myotis - Mausohren oder Plecotus - Langohren). 

3.5 Herpetofauna 

Reptilien 

Da bereits bei der ersten Geländebegehung im Jahr 2017 abzuschätzen war, dass die 
Potentialerhebung aus 2013 (Seifert) nicht mehr stimmen kann, wurden die Zau-
neidechsen in 2017  viermal erfasst. Hierdurch konnten die Habitatflächen genauer 

ermittelt werden. Diese sind gegenüber der Potentialeinschätzung aus 2013 kleiner. 

Zur Reptilienerfassung wurden die bevorzugten Biotope und Aufenthaltsorte der Zau-
neidechse intensiv untersucht. Wobei auch die speziellen Verhaltensweisen dieser Art 
bei den Kontrollgängen berücksichtigt wurden.  

Die günstigsten Jahreszeiten für die Suche und die Erfassung von Reptilien sind ge-
mäß KORNDÖRFER (1991) das Frühjahr (April-Juni) und der Herbst (September-Okto-
ber). Im Tagesverlauf lassen sich Reptilien an wärmeren Tagen vor allem in den Vor-
mittags- (zw. 8-11 Uhr) und Spätnachmittagsstunden (zw. 16-18 Uhr) kartieren. 

Angelehnt an diese Informationen fanden die Erfassungen am 12.04., 24.04., 22.06. 
und 28.08.2017 zu geeigneten Tageszeiten statt. Zudem liegen von der ersten Er-
fassung 2013 Erhebungsdaten vor, die ebenfalls für die weitere Analyse herangezo-
gen wurden. 

Amphibien 

Im Plangebiet kommen keine Gewässer vor, die Eignung als Laichhabitat für größere 
Vorkommen laichplatztreuer Amphibien bieten können. Darum wurde keine gezielte 
und systematische Erfassung durchgeführt.  

Vagabundierende Amphibien wurden im Zuge anderer Erhebungen als Beibeobach-

tung registriert. 

3.6 Insekten 

Zunächst wurde im Rahmen einer Potentialeinschätzung im Mai 2013 der Untersu-
chungsumfang für eine Erhebung des Insekten-Vorkommens im Untersuchungsge-
biet festgelegt. Ergebnis: Von den zwingend zu untersuchenden Insektenarten der 
FFH-RL ist im Untersuchungsgebiet einzig der Große Feuerfalter (Lycaena dispar) zu 
erwarten. Bei dieser Art ist die Suche nach Larvalstadien eine effiziente Nachweis-
methode. Diese wurde im Juni und August an insgesamt 3 Terminen durchgeführt.  
Weiterhin ist bei dem hohen Anteil von Offenbodenflächen und lückig bewachsenen 
Ruderalfluren mit dem Vorkommen von wertgebenden Heuschreckenarten zu rech-

nen. Daher wurde auch die Heuschrecken-Fauna erfasst. Als Beibeobachtung wäh-
rend den Kartierungen der genannten Arten wurden ferner wertgebende Tagfalter 
mit aufgenommen.  
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Die Begehungen wurden von Dipl.-Biol. C. Seifert und Dipl.-Biol. M. Deutschmann 
(Büro ÖG-N) durchgeführt und fanden an folgenden Termine 28.06., 20.07., 01.08. 
und 27.08.2013 statt. 

Auf eine Neuerfassung der Insekten in 2017 wurde seitens des Auftraggebers ver-
zichtet.  

4 Gebietsschutz im und im nahen Umfeld 

des Untersuchungsgebietes 

Der Status eines Schutzgebietes bzw. Angaben aus den damit zusammenhängenden 
Beschreibungen lassen u. a. Rückschlüsse auf die Habitatverfügbarkeit wertgebender 
Tierarten zu. Unter diesem Aspekt wurden die „Schutzgebiete“ auf dem Datenserver 
der Landesanstalt für Umwelt, Messung und Naturschutz2 ausgewertet (vgl. Abbil-
dung 2). 

Im Nord-Westen direkt an das Plangebiet angrenzend befindet sich das geschützte 
Offenlandbiotop „Feldhecke W Staufen“ (Biotop-Nr.: 181123150020). In ca. 220 m 
östlicher Richtung zum Plangebiet befindet sich ein weiteres Offenlandbiotop: „Feld-
gehölz östl. Industriegebiet Staufen“ (Biotop-Nr.: 181123150270). 

Am Fuße des Schlossberges Staufen (in ca. 750 m im Osten) beginnt das Land-
schaftsschutzgebiet „Schloßberg Staufen“ (Schutzgebiets-Nr.:  3.15.020). Inner-
halb des Landschaftsschutzgebietes befinden sich mehrere Offenlandbiotope und ein 
Waldbiotop. 

Die nächstgelegenen FFH-Gebiete (nicht abgebildet) beginnen in ca. 2 km süd-östli-
cher Richtung („Markgräfler Hügelland mit Schwarzwaldhängen“. Schutzgebiets-Nr.: 
8211341), bzw. 2,2 km östlicher Richtung („Schönberg mit Schwarzwaldhängen“, 
Schutzgebiets-Nr.: 8012342). 

Vogelschutzgebiete sind nicht in der unmittelbaren Umgebung vorhanden. Das 
nächste Vogelschutzgebiet (nicht abgebildet) liegt ca. 6,5 km entfernt im Nor-Westen 
(„Bremgarten“, Schutzgebiets-Nr.: 8011441). 

  

                                       
2 http://udo.lubw.baden-wuerttehttp://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/default/in-

dex.xhtml;jsessionid=0AD78986F5BE42DE49EDE0F73450336B.public2mberg.de/public/pages/map/default/in-
dex.xhtml;jsessionid=0AD78986F5BE42DE49EDE0F73450336B.public2  
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Abbildung 2: Schutzgebiete im Umfeld des Plangebietes (gelber Rahmen, Quelle: Daten- 
und Kartendienst der LUBW, leicht editiert) 
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In ca. 2,5 km süd-östlicher Richtung verläuft zudem ein Wildtierkorridor von interna-
tionaler Bedeutung (s. Abbildung 3). 

 

Abbildung 3: Plangebiet (roter Punkt) und Wildtierkorridor (Quelle: Daten- und Karten-
dienst der LUBW, leicht editiert) 
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5 Habitatverfügbarkeit 

Weitere Umgebung: 

Das Plangebiet liegt an der östlichen Grenze des Ortes Staufen, im Übergang zwi-
schen der Rheintalebene und am Eingang zum Münstertal, einem Seitental des 
Schwarzwaldes. Im Süd-Osten schließen sich große Waldflächen der Schwarzwald-
hänge an. Die nahegelegenen Bereiche der Rheintalebene sind weitestgehend aus-
geräumt, d. h. werden intensiv landwirtschaftlich genutzt oder sind durch Siedlun-
gen und Ortschaften geprägt. 

Nähere Umgebung (Abbildung 4):  

In der näheren Umgebung befinden sich vereinzelte Gehölzinseln sowie wegbeglei-
tende Gehölze, welche eine Art Leitstruktur in der ansonsten freien Landschaft bilden. 

In ca. 100 m südlicher Richtung verlaufen mehrere Gräben: der Hungerbrunnengra-
ben, Verbindungsgraben und Burggraben. Zudem befinden sich hier mehrere ste-
hende Gewässer. Etwa 500 m östlich des Plangebietes fließt der Bach Neumagen 
(Gewässer-ID: 4.270). In ca. 300 m südlicher Richtung verläuft die Landstraße L129, 
durch diese ergibt sich eine gewisse Vorbelastung (z.B. in Form von Lärm- und Lichte-
missionen). 

 

 

Abbildung 4: Nähere Umgebung  
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Nahbereich (Abbildung 5): 

Der Nahbereich um das Plangebiet ist durch die angrenzenden Wohn- und Indust-
riebebauung im Nord-Osten und Osten und durch landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen im Süden, Westen und Nord-Westen geprägt. Im Süden grenzen zudem 
künstlich geschaffene Reptilienbiotope (vgl. Abbildung 13) und Neupflanzungen von 
Jungbäumen an. Diese stellen Ausgleichsmaßnahmen der benachbarten Asylunter-
kunft dar. 
 

 

Abbildung 5: Nahbereich  

 

Plangebiet/Geltungsbereich der geplanten Bebauung:  

Das Plangebiet selbst besteht unter anderem aus Ackerflächen, Weiden und Wiesen 
(vgl. Abbildung 6, Abbildung 7, Abbildung 8 und Abbildung 9). Einem Grundstück mit 
Gebäude und Hundesportplatz (teilw. nicht mehr gepflegt, vgl. Abbildung 10 und Ab-
bildung 11), sowie einer umwallten Fläche, welche für Stein- und Kiesablagerungen, 
sowie als Abstellplatz für Bau-/Landwirtschaftliche Geräte genutzt wird (vgl. Abbil-
dung 12).  

Auf einem Grundstück zentral im Plangebiet befand sich zudem eine Scheune (s. 
Abbildung 14), sowie ein kleiner Gartenteich.  
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Am 24.04.17 wurden die Gebäude auf den Besatz von Fledermäusen hin untersucht. 
Bei einem weiteren Geländetermin am 22.06.17 konnte nur noch der Hauptteil der 
Scheune vorgefunden werden, ein Nebenteil wurde bereits abgerissen (vgl. Abbildung 
15). Im Zeitraum zwischen 22.06.2017 und 27.09.17 erfolgte dann der vollständige 
Abriss der Scheune (vgl. Abbildung 16). 

Darüber hinaus konnten im Planungsraum folgende Habite erfasst werden (vgl. auch 
Abbildung 6 bis Abbildung 13): 

Bebaute Fläche Acker Sukzessionsflä-
che 

Gehölze Erdwall 

 Straße Wiese (Mäh-
wiese) 

Brachfläche Gestrüpp Erdaufschüttung 

 Weg Weide  Wegesaum Lagerfläche 

 Garten Wiesenbrache  Brombeeren Steinhaufen 

 Neupflanzung   Wurzelstubben  

Reisighaufen     

 

 

Abbildung 6: Kürbisfeld im Nord-Westen des 
Plangebietes 

Abbildung 7: Wiesenfläche und Maisfeld im 
Süden des Plangebietes 
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Abbildung 8: Durch Schafe beweidete Grün-
fläche im Zentrum des Plangebietes 

Abbildung 9: Wiese im Osten des Plange-
bietes 

 

Abbildung 10: Gebäude des Hundesportver-
eins im Süden des Plangebietes 

Abbildung 11: Ehemaliger Hundesportplatz 
im Zentrum des Plangebietes 

 

Abbildung 12: Lagerfläche im Norden des 
Plangebietes 

Abbildung 13: Künstliche Reptilienbiotope 
südlich außerhalb des Plangebietes 



Stadt Staufen  Bebauungsplan „Gaisgraben III“ 
Artenschutzgutachten   

Büro für Landschaftsplanung Seite 16 von 66 

 

In 2017 wurde der Baumbestand im und um das Plangebiet auf das Vorkommen von 
Habitatbäumen hin überprüft. Dabei konnten drei Habitatbäume nachgewiesen wer-

den (s. Karte 1).  

• Esche (s. Abbildung 17, BHD 50 cm) nahe der ehemaligen Scheune; stark von 
Efeu bewachsen; Hohlräume mit Eignung als Zwischenquartier/Sommerquartier 
für spaltenbewohnenden Fledermäuse.  

Abbildung 14: Scheune am 12.04.17 im 
Zentrum des Plangebietes 

 

Abbildung 15: Scheune am 22.06.17 

Abbildung 16: Fläche der ehemaligen Scheune 
am 27.09.17  

Abbildung 17: Esche im Zentrum des 
Plangebietes (Baum-Nr. 1) 
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• Birke (s. Abbildung 18, BHD 25 cm, stehendes Totholz); nahe der Scheune; Rin-
denspalten; Eignung als Zwischenquartier für spaltenbewohnende Fledermäuse. 

• Esche am Rande des Plangebietes im Nordwesten (s. Abbildung 19, BHD 50 cm); 
10 cm lange Spalte in 3,5 m Höhe; Stammhöhle mit 10 cm Durchmesser (südex-
poniert) in 6 m Höhe. Eignung als Zwischenquartier für spaltenbewohnende Fle-
dermäuse sowie für höhlenbewohnende Vögel.  

 

  

Abbildung 18: Birke (stehendes Totholz) im 
Zentrum des Plangebietes (Baum-Nr. 2) 

Abbildung 19: Esche mit Höhle nördlich au-
ßerhalb des Plangebietes (Baum-Nr. 3) 
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6 Artenbestand und Bewertung 

6.1 Avifauna 

6.1.1 Artenbestand 

Die sechsmalige Erfassung der Avifauna im Jahr 2013 ergab im gesamten Wirkraum 
Nachweise von insgesamt 33 Vogelarten. Davon sind 23 Arten ungefährdet (kein 
Schutzstatus der Roten Liste) und weit verbreitet und damit nicht planungsrelevant 
(Tabelle 1). 10 Arten haben einen Rote-Liste-Status (6. Fassung, Vorwarnliste oder 
höherer Status) und sind damit planungsrelevant (s. Tabelle 2). 
 
Tabelle 1: Nicht planungsrelevante Vogelarten im Wirkraum 

Vogelart 
 

   Geltungsbereich BPlan                Angrenzend 
Brutpaare     Nahrungsgast     Brutpaare    Nahrungsgast 

Amsel 5  8  
Bachstelze  1 1  
Blaumeise  1  1 
Buchfink  1  1 
Dorngrasmücke 3  1  
Eichelhäher  1  1 
Elster  1 (1)  
Gartengrasmücke 1  1  
Grünfink 3  1  
Hausrotschwanz 1  7  
Jagdfasan  1  1 
Kohlmeise 1  2  
Mäusebussard  1  1 
Mönchsgrasmücke 5  5  
Neuntöter 2 1   
Rabenkrähe (1)  1  
Ringeltaube  1 1  
Rotkehlchen  1  1 
Schwarzmilan  1  1 
Singdrossel  1  1 
Star 1   1 
Türkentaube  1 1  
Zilpzalp  1  1 

() = Brutverdacht 
  



Stadt Staufen  Bebauungsplan „Gaisgraben III“ 
Artenschutzgutachten   

Büro für Landschaftsplanung Seite 19 von 66 

Nicht planungsrelevante Vogelarten 

Von den 23 nicht planungsrelevanten Vogelarten wurden 10 Arten (Amsel, Dorngras-
mücke, Gartengrasmücke, Grünfink, Hausrotschwanz, Kohlmeise, Mönchsgrasmü-
cke, Neuntöter, Rabenkrähe und Star) als Brutvögel innerhalb des Geltungsbereiches 
der geplanten Bebauung erfasst (s. Tabelle 1). 4 Arten (Bachstelze, Elster, Ringel-
taube und Türkentaube) brüten ausschließlich in der angrenzenden Umgebung zum 
Plangebiet. Blaumeise, Buchfink, Eichelhäher, Jagdfasan, Mäusebussard, Rotkehl-
chen, Schwarzmilan, Singdrossel und Zilpzalp treten ausschließlich als Nahrungs-
gäste im Plangebiet und/oder in der angrenzenden Umgebung auf. 

Neuntöter, Star, Türkentaube und Dorngrasmücke standen zum Zeitpunkt der Erfas-
sung noch auf der Vorwarnliste (Rote-Liste Baden-Württembergs, 5. Fassung). In der 
aktuellen Roten Liste (Rote-Liste Baden-Württembergs, 6. Fassung) sind diese Arten 
als ungefährdet eingestuft und damit nicht mehr planungsrelevant. 

Die genannten Arten sind in Baden-Württemberg weit verbreitet und ungefährdet 
(Rote-Liste-Status). Eine vorhabenbedingte Störung während der Brutzeit oder die 
kleinflächige Zerstörung von Habitaten führt daher nicht zu einer negativen Änderung 

des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen. Maßnahmen zur Vermeidung von 
Tötungen sind erforderlich. Weitere Maßnahmen nicht. 

Planungsrelevante Vogelarten 

Als planungsrelevante Arten (Vorwarnliste oder höherer Schutzstatus der Roten Liste 
Baden-Württembergs, 6. Fassung) wurden im Plangebiet bzw. in der angrenzenden 
Umgebung 10 Arten nachgewiesen (s. Tabelle 2). Bei ihnen wird im Einzelnen ge-
prüft, ob vorhabenbedingte Beeinträchtigungen zu einer negativen Änderung des Er-
haltungszustandes der jeweiligen Population führen könnten (s. folgendes Kap.). 

7 planungsrelevante Vogelarten stehen auf der Vorwarnliste der Roten Liste. Einen 
höheren Gefährdungsstatus erreichen Rauchschwalbe („gefährdet“), Bluthänfling 
(„stark gefährdet“) und Wiesenpieper („vom Aussterben bedroht“).  

Der Gefährdungsstatus von Bluthänfling, Schwarzkehlchen und Wiesenpieper hat sich 
im Zuge der Aktualisierung der Roten Liste Baden-Württembergs (5. auf 6. Fassung) 
erhöht. Die Mehlschwalbe wurde von „gefährdet“ auf „Vorwarnliste“ abgestuft (s. Ta-
belle 2).  
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Tabelle 2: (Brut-)biologischer Status wertgebender Vogelarten im Plangebiet und in der an-
grenzenden Umgebung. 

Vogelart RL(6)*1 RL(5)*2 (Brut-)biologischer Status*3 
Plangebiet    Angrenzend 

Bluthänfling 2 V 4 BV - 
Gartenrotschwanz V V 1 BV 1 RV (Nahrungsgast) 
Goldammer V V 5 BV - 
Haussperling V V 1 RV (Nahrungsgast) 20 BV 
Mehlschwalbe V 3 1 RV (Nahrungsgast) 5 BN 
Rauchschwalbe 3 3 1 RV (Nahrungsgast) 1 RV (Nahrungsgast) 
Schwarzkehlchen V * 1 BV - 
Turmfalke V V 1 BV, 1 RV (Nahrungsgast) - 
Wiesenpieper 1 * 1 D  1 D 
Wiesenschafstelze V * 1 D 1 D 

*1 RL(6) 6. Fassung Rote Liste Baden-Württemberg nach Bauer et al (2016)      
    V = Vorwarnliste, 3 = Gefährdet, 2 = stark gefährdet, 1 = vom Aussterben bedroht 
*2 RL(5) 5. Fassung Rote Liste Baden-Württemberg nach Hölzinger et al (2007)     
  V = Vorwarnliste, 3 = Gefährdet, 2 = stark gefährdet, 1 = vom Aussterben bedroht 
*3 BN  Brutnachweis/sicheres Brüten (Nest, Nestbau, Nestlinge, Familienverbände, Futter eintragender Altvogel etc.) 

BV Brutverdacht/Reviernachweis/wahrscheinliches Brüten (Altvögel/Reviersänger mehrmals in potenziellem Brutrevier 
festgestellt) 

RV  Revierverdacht/mögliches Brüten (Altvögel/Reviersänger 1x in potenziellem Brutrevier festgestellt; singend/bal-
zend/Nahrungsgast) 

D Durchzügler (Nahrungsgast auf Durchzug) 

 

6.1.2 Artspezifische Bewertung der planungsrelevanten Vogelarten 

Wiesenpieper und Wiesenschafstelze wurden als Durchzügler im Plangebiet kar-

tiert. Bruten dieser Arten sind vom Vorhaben nicht betroffen. Das Plangebiet ist zu-
dem kein bedeutendes Zug- oder Rastvogelgebiet.  Eine negative Änderung des Er-
haltungszustandes der lokalen Populationen durch den Eingriff (Tötung/Störung/Zer-
störung) ist somit nicht zu erwarten. 

Die Rauchschwalbe wurde im und um das Plangebiet ausschließlich als Nahrungs-
gast erfasst. Bruten dieser Arten sind vom Vorhaben nicht betroffen, eine negative 
Änderung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen durch den Eingriff (Tö-
tung/Störung/Zerstörung) ist nicht zu erwarten. 

Mehlschwalbe und Haussperling treten im Plangebiet als Nahrungsgäste (Mehl-
schwalbe s. Abbildung 21) und außerhalb als Brutvögel auf (Mehlschwalbe s. Abbil-
dung 20). 

• Die Mehlschwalbe kommt mit 45.000-65.000 Brutpaaren in Baden-Württem-
berg häufig vor. Durch den Eingriff gehen wertvolle Sammelstellen für Nestbau-
Material verloren. Sie ist als Kulturfolger an den Siedlungsraum adaptiert und 
auch während der Brutperiode nicht störungsempfindlich. Eine negative Änderung 
des Erhaltungszustands der lokalen Population durch den Eingriff ist nicht zu er-
warten. Als bestandserhaltende Maßnahme wird der Erhalt bzw. die Anlage von 

Lehmpfützen im Rahmen der notwendigen Ausgleichsflächen empfohlen. 

• Der Haussperling brütet in der angrenzenden Umgebung um das Plangebiet. Der 
Nahrungsreichtum der Ruderalfluren, Wiesenbrachen und Sukzessionsflächen 
lässt vermuten, dass er im Plangebiet essentielle Nahrungshabitate findet. Eine 



Stadt Staufen  Bebauungsplan „Gaisgraben III“ 
Artenschutzgutachten  

Büro für Landschaftsplanung Seite 21 von 66 

negative Änderung des Erhaltungszustands der lokalen Population durch den Ein-
griff ist zu erwarten. 

 

 

Im Plangebiet wurden 5 planungsrelevante Vogelarten mit Bruten erfasst: Der Blut-

hänfling brütet sowohl innerhalb als auch außerhalb des Plangebiets. Bei Garten-

rotschwanz, Goldammer, Schwarzkehlchen und Turmfalke wurden ausschließ-
lich Bruten im Plangebiet nachgewiesen.  

Für die weitere Betrachtung verbleiben damit 5 planungsrelevante Vogelarten mit 
Bruten im Plangebiet sowie der Haussperling mit einem essentiellen Nahrungshabi-
tat im Plangebiet. Ihre Baden-Württembergischen Brutbestände und Entwicklungs-
trends sind in Tabelle 3 dargestellt. Auf die Ökologie und mögliche Betroffenheit 
dieser Vogelarten wird nachfolgend näher eingegangen.  

Bluthänfling 

Der Bluthänfling wurde mit vier Brutpaaren innerhalb des Plangebiets (in Ruderalflu-
ren, Sukzessionsflächen und Wiesenbrache) als Brutvogel erfasst. Der mit 7.000-
10.000 Brutpaaren in Baden-Württemberg mäßig häufige Brutvogel (Trend abneh-
mend) erreicht damit im Wirkraum eine relativ hohe Siedlungsdichte. Außerhalb des 
Plangebiets wurde er nicht erfasst. 

Die Habitatstrukturen des Plangebiets bieten ihm optimale Habitatbedingungen: of-
fene, sonnige und extensiv genutzte Flächen mit niedriger Gras- und Krautvegeta-
tion und Hecken (Ruderalflächen, Brachflächen, Magerrasen, etc.) (Hölzinger 1999). 
In der fruchtbaren Oberrheinebene ist der Nutzungsdruck auf die verfügbaren 

 
Abbildung 20: Mehlschwalben beim 
Nestbau 
 an einem Gebäude knapp außerhalb 
des Plangebietes  

 
Abbildung 21: Mehlschwalben beim Sammeln von 
Nistmaterial in Lehmpfützen im Plangebiet  
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Flächen durch Landwirtschaft, Wohnen u.ä. hoch, sodass extensiv genutzte Flächen 
und Brachflächen selten sind. Bei einer verhältnismäßig hohen Zahl an betroffenen 
Brutpaaren kann der Bluthänfling damit nicht in ausreichendem Ausmaß auf Stand-
orte im räumlich-funktionalen Zusammenhang ausweichen. Die Zerstörung der 
Bruthabitate führt voraussichtlich zu einer negativen Änderung des Erhaltungszu-
stands der lokalen Population. 

  

 

Abbildung 22: Bluthänfling (Aufnahme aus Heitersheim) 

 
 
 
Tabelle 3: Brutbestände und Entwicklungstendenzen der 5 planungsrelevanten Brutvögel im 
Plangebiet 

Deutscher Art-
name 

Wissenschaftlicher 
Artname 

neuer Bestand 
BW (2005-2011) 

Trend 
lang (50-
150 J.)  

Trend       
kurz -25 

J. 

Häufig-
keits-
klasse 

RL- 
BW 

2016 

RL D 
2015 

  3 4 5 6 7 8 

Bluthänfling Carduelis can-
nabina 

7.000-10.000 (<) ↓↓↓ mh 2 3 

Gartenrot-
schwanz 

Phoenicurus phoe-
nicurus 

15.000-20.000 (<) ↓↓ h V * 

Goldammer Emberiza citrinella 130.000-190.000 (<) ↓↓ h V V 

Haussperling Passer domesticus 400.000-600.000 (<) ↓↓ sh V V 

Schwarzkehl-
chen 

Saxicola rubicola 
700-1.000 (<) ↑↑ s V * 

Turmfalke Falco tinnunculus 5.000-7.000 (<) = mh V * 
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Spalte 3: Brutpaare in Baden-Württemberg (Hochrechnung 2005-2011, BAUER et al. 2016) 
Spalte 4: Trend lang (50-150 J.) 
 (<)  Brutbestandsabnahme erkennbar (nach Gremiumseinschätzung > 20 %) 
Spalte 5: Trend kurz -25 J. 
  Kurzfristig um mehr als 50 % zunehmender Brutbestand
 = Kurzfristig stabiler bzw. leicht schwankender Brutbestand (Veränderungen < 20 %)  
   Kurzfristig starke Brutbestandsabnahme um mehr als 20 % 
  Kurzfristig sehr starke Brutbestandsabnahme um mehr als 50 % 
Spalte 6: Häufigkeitsklasse 

h häufig, 10.001 bis 100.000 Brutpaare 
mh mäßig häufig, 1.001 bis 10.000 Brutpaare 
s selten, 101 bis 1.000 Brutpaare 

Spalte 7: Rote Liste Baden-Württemberg nach BAUER et al. (2016) 
V  Art der Vorwarnliste 
2 stark gefährdet 

Spalte 8: Rote Liste Deutschland nach SÜDBECK ET Al (2007) 
* Ungefährdet  
V Art der Vorwarnliste 
3 Gefährdet 

 

Gartenrotschwanz 

Der Gartenrotschwanz wurde mit einem Brutpaar innerhalb des Plangebiets als Brut-
vogel erfasst. Außerhalb des Plangebietes tritt er ausschließlich als Nahrungsgast auf. 
Mit 15.000-20.000 Brutpaaren zählt er zu den häufigen Brutvögeln in Baden-Würt-
temberg (Trend abnehmend). In der Markgräfler Rheinebene ist er jedoch vergleichs-
weise selten (Vowinkel & Anthes 2012). Er kann somit nicht auf Standorte im räum-
lich-funktionalen Zusammenhang ausweichen. Die Zerstörung von Brutplätzen im 
Plangebiet führt daher zu einer negativen Änderung des Erhaltungszustandes der 
lokalen Population.  

Goldammer  

Die Goldammer wurde mit fünf Brutpaaren ausschließlich innerhalb des Plangebiets 
als Brutvogel erfasst: Drei Reviere in Sukzessionsflächen und Ruderalfluren, zwei 
weitere unmittelbar angrenzend in einer Wiesenbrache und einem Feldrain-Gehölz-
komplex. Der mit 130.000-190.000 Brutpaaren in Baden-Württemberg häufige Brut-
vogel (Trend abnehmend) erreicht damit im Plangebiet eine hohe Siedlungsdichte. 

Außerhalb des Plangebiets tritt die Goldammer weder als Brut- noch als Reviervogel 
auf.  

Die Goldammer benötigt strukturreiche und vor allem trockene, offene und halbof-
fene Landschaften mit Büschen, Hecken und Gehölzen und Randlinien zw. unter-
schiedlichen Vegetationshöhen (Hölzinger& Dornberger 1999, Bauer et al 2012). Das 
Plangebiet bietet ihr damit optimale Habitatbedingungen. Auch südlich und östlich 
des Plangebiets an den Hängen der Vorbergzone findet sie gute Habitatstrukturen. 
Potenzielle Brutstandorte können dort jedoch bereits durch andere Individuen der-
selben Art besetzt sein. Angesichts der hohen Brutdichte im Plangebiet kann sie damit 
nur bedingt auf Standorte im räumlich-funktionalen Zusammenhang ausweichen. Es 
ist nicht auszuschließen, dass eine Zerstörung von Brutplätzen im Plangebiet zu einer 
negativen Änderung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 
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Haussperling 

In der angrenzenden Umgebung um das Plangebiet brüten 20 Brutpaare des 
Haussperlings. Innerhalb des Plangebiets wurde er als Nahrungsgast erfasst. Er ge-
hört mit insgesamt 400.000-600.000 Brutpaaren zu den sehr häufigen Vogelarten in 
Baden-Württemberg, ist an den Siedlungsraum adaptiert und auch während der Brut-
periode nicht störungsempfindlich.  

Wie oben angedeutet bietet das Plangebiet jedoch einen großen Nahrungsreichtum 
in den Ruderalfluren, Wiesenbrachen und Sukzessionsflächen. Damit ist zu vermuten, 
dass die betroffenen Brutpaare im Plangebiet essentielle Nahrungshabitate finden. 
Angesichts der großen Zahl an betroffenen Brutpaaren ist eine negative Änderung 
des Erhaltungszustands der lokalen Population durch den Verlust von essentiellen 
Nahrungshabitaten nicht auszuschließen. 

Schwarzkehlchen 

Das Schwarzkehlchen wurde mit einem Brutpaar in einer Wiesenbrache innerhalb des 
Plangebiets erfasst. Mit 700-1.000 Brutpaaren kommt es in Baden-Württemberg sel-
ten vor (Trend abnehmend). Außerhalb des Plangebiets wurde es weder als Brut- 

noch als Reviervogel erfasst.  

Das Schwarzkehlchen benötigt offene, vorwiegend gut besonnte Flächen mit nicht zu 
dichter Vegetation und höheren Warten (BAUER ET AL. 2012). Das Plangebiet bietet 
ihm damit optimale Habitatbedingungen. Wie bereits dargelegt sind solche Struktu-
ren in der Oberrheinebene selten zu finden. Das betroffene Brutpaar kann daher nicht 
auf Standorte im räumlich-funktionalen Zusammenhang ausweichen. Angesichts des 
geringen Bestands in Baden-Württemberg ist nicht auszuschließen, dass der Eingriff 
zu einer negativen Änderung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

Turmfalke 

Der Turmfalke wurde im Plangebiet als Brutverdacht erfasst. Sein Bestand umfasst 
5.000-7.000 Brutpaare in Baden-Württemberg. Er zählt damit zu den mäßig häufigen 
Brutvögeln. Der vermutliche Horst-Standort des Turmfalken liegt in einer Nadel-
baumreihe unmittelbar nordwestlich des Plangebietes (s. Sonderfall). 

Der Turmfalke benötigt offene Flächen mit niedriger Vegetation für die Jagd sowie 
Waldränder, Feldgehölze, Einzelbäume oder hohe Gebäude, wo er in alten Krähen-
nestern brütet. Geeignete Habitate sind Äcker, Wiesen, Ödland, Parks, Gärten, Fried-
höfe und Ruderalflächen (MEBS & SCHMIDT 2006, Gedeon et al. 2014). Im unmittelba-
ren Umfeld des Plangebiets stehen nur wenige alternative Horst-Standorte zur Ver-

fügung. Das betroffene Brutpaar kann damit nicht auf Standorte im räumlich-funkti-
onalen Zusammenhang ausweichen. Eine negative Änderung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population ist nicht auszuschließen. 
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6.1.3 Zusammenfassende Wertung 

Im Plangebiet und der angrenzenden Umgebung wurden 33 Vogelarten erfasst. Da-
von wurden 10 Arten als planungsrelevant gewertet (Tabelle 2). Davon 5 Arten wei-
sen Bruten im Plangebiet auf (Tabelle 3, Bluthänfling, Gartenrotschwanz, Goldam-
mer, Schwarzkehlchen, Turmfalke). Darüber hinaus ist der Haussperling durch die 
Zerstörung essentieller Nahrungshabitate betroffen. 

Die Brutvogelfauna des Untersuchungsgebietes (Plangebiet und angrenzende Berei-
che) ist artenreich und weist eine hohe Anzahl typischer Arten des extensiv genutzten 

Offenlandes auf. Bluthänfling und Goldammer erreichen dabei relativ hohe Siedlungs-
dichten. Die Ausstattung mit wertgebenden Arten ist deutlich überdurchschnittlich (7 
Arten der Vorwarnliste und je eine gefährdete, stark gefährdete und vom Aussterben 
bedrohte Art). 

Das Plangebiet und seine Umgebung sind damit hinsichtlich der Avifauna als lokal 
bedeutsam (Wertstufe 6 nach KAULE 1991 & RECK 1996) einzustufen. Das entspricht 
auf der fünfstufigen Skala von VOGEL & BREUNIG (2005) einer hohen naturschutzfach-
lichen Bedeutung (Wertstufe IV). 

Wertbestimmende Kriterien: 

• hohe und biotoptypische Artenvielfalt 

• hohe Anzahl rückläufige Brutvogelarten, sieben Arten der Vorwarnliste, je eine 

gefährdete (Rauchschwalbe als Nahrungsgast), stark gefährdete (Bluthänfling 
als Brutvogel) und vom Aussterben bedrohte (Wiesenpieper als Durchzügler) 
Brutvogelart  

• hohe Siedlungsdichten von Bluthänfling und Goldammer (beides Brutvögel) 

• gutes und vielseitiges Nahrungsangebot in Ruderalfluren und Wiesenbrachen 

• gutes Angebot an Nistplätzen für Heckenbrüter (Gehölz-Sukzessionsflächen, 
Brombeergebüsche) 

6.1.4 Artenschutzfachliche Vorbeurteilung  

Für alle europäischen Vogelarten sind die Verbots-Tatbestände des § 44 BNatSchG 
zu prüfen. Der § 19 BNatSchG (Umweltschäden) ist nur für Arten zu betrachten, die 
in nach dem Anh. 1 bzw. Art 4(2) der VRL geschützt sind. Die Verbots-Tatbestände 
werden im Folgenden summarisch für die betroffenen Arten betrachtet. Die spezi-
elle artbezogene Prüfung ist der Tabelle 2 zu entnehmen. Aufgeführt werden in der 
Tabelle nur Brutvögel des Untersuchungsgebietes (Plangebiet und angrenzende Flä-
chen). Für Nahrungsgäste aus der weiteren Umgebung ist eine essentielle Bedeu-

tung des Plangebietes nicht zu erwarten. Für Durchzügler besteht ebenfalls keine 
Betroffenheit, da es sich um kein bedeutendes Zug- oder Rastvogelgebiet handelt.  
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§44(1)1 BNatSchG/Tötungsverbot 

Für alle Vogelarten die im Bereich der zu räumenden Flächen Brutreviere haben, 
können im Zuge der Baufeld-Freimachung Eier zerstört oder Jungvögel getötet wer-
den.  

Der Verbotstatbestand tritt ein. 

Im Planungszeitraum 2013 bis 2017 wurde eine Nadelbaumreihe beseitigt, für die in 
2013 ein Brutverdacht erfasst wurde und damals von einer Brut des Turmflaken aus-
gegangen wurde. Diese Gehölze lagen ebenfalls in einem Brutverdachtsbereich der 
Goldammer.  

Aktuelle Beurteilungsgrundlagen stehen demzufolge nicht zur Verfügung. Es ist auch 
nicht bekannt, zu welchem Zeitpunkt diese Gehölze beseitigt wurden. Für die Vorbe-
urteilung des Verbotstatbestandes muss deshalb unter Vorsorgeaspekten von un-
günstigen Annahmen ausgegangen werden (worst-case). 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Verbotstatbestand bereits eingetre-
ten ist. 

Für alle weiteren Vogelarten kann eine Tötung vermieden werden, wenn die Baufeld-

freimachung außerhalb der Brutzeit im Zeitraum von 01. Oktober bis 28. Februar 
durchgeführt wird. 

Das Eintreten des Verbotstatbestandes kann durch entsprechende Maßnahmen ver-
mieden werden. 

§44(1)2 BNatSchG/Störungsverbot 

Bei der Anlage und beim Betrieb des geplanten Gewerbegebietes ist mit optischen 
und akustischen Störungen der Brutvögel in angrenzenden Bereichen zu rechnen. 
Verlagerungen von Revieren oder ein geringerer Bruterfolg als Folge von physiologi-
schem Stress können die Folge sein. In welchem Ausmaß diese Störungen das Brut-
geschehen beeinträchtigen, kann nicht genau quantifiziert werden. 

Im Umfeld der geplanten Bebauung brüten überwiegend regional und landesweit weit 
verbreitete Arten, deren lokale Populationen eine große bis sehr große Anzahl von 
Brutpaaren umfassen. Es ist deshalb wenig wahrscheinlich, dass die Störungen ein-
zelner Brutpaare zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-
pulationen dieser Arten führen werden.  

Der Verbots-Tatbestand tritt für die Vogelarten mit großer Zahl von Brutpaaren vo-
raussichtlich nicht ein. 

Der vermutliche Horst-Standort des Turmfalken lag in einer Nadelbaumreihe im nord-

westlich Plangebiet. Auch hier könnten bau- oder betriebsbedingte Störungen zu ei-
ner Aufgabe des Horst-Standortes führen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass der Verbotstatbestand für diese  Art bereits eingetreten ist. Da im unmittelbaren 
Umfeld nur wenige alternative Horst-Standorte zur Verfügung stehen, wird empfoh-
len, einen Nistkasten als Ausweichmöglichkeit anzubieten.  
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§44(1)3 BNatSchG/Zerstörungsverbot 

Im Planungszeitraum 2013 bis 2017 wurde eine Nadelbaumreihe beseitigt, für die in 
2013 ein Brutverdacht erfasst wurde und damals von einer Brut des Turmfalken aus-
gegangen wurde. Diese Gehölze lagen ebenfalls in einem Brutverdachtsbereich der 
Goldammer.  

Seitens des Auftraggebers wurde auf eine Nacherhebung in 2017 verzichtet. Aktuelle 
Beurteilungsgrundlagen stehen demzufolge nicht zur Verfügung. Es ist auch nicht 
bekannt, zu welchem Zeitpunkt diese Gehölze beseitigt wurden. Für die Vorbeurtei-
lung des Verbotstatbestandes muss deshalb unter Vorsorgeaspekten von ungünsti-
gen Annahmen ausgegangen werden (worst-case). 

Habitate dieser Arten sind bereits zerstört worden.  

Für diese Arten und alle weiteren wertgebenden Vogelarten, die im Bereich des Plan-
gebietes Brutreviere haben, gehen Fortpflanzungsstätten verloren. 

Der Verbotstatbestand tritt ein. 

Da vergleichbare Habitate im Umfeld nicht oder nur in geringem Umfang vorhanden 
sind, ist eine Verlagerung der Reviere nicht möglich. Zudem zeigen die Kartierungen, 

dass vergleichbare Habitate im Umfeld bereits mit Revieren derselben Arten und An-
spruchstypen besetzt sind. 

Daher sind für alle im Bereich der geplanten Bebauung brütenden wertgebenden Vo-
gelarten funktionserhaltende Maßnahmen erforderlich. Mehrere siedlungstypische 
Vogelarten können das geplante Gewerbegebiet und sein Umfeld weiterhin nutzen, 
wenn die Grünanlagen und ggf. angrenzende Flächen entsprechend gestaltet werden 
(z.B. Amsel, Grünfink, Kohlmeise, teilweise auch Mönchsgrasmücke). 

In Karte 1 sind die Brutreviere der oben dargestellten 5 wertgebenden Vogelarten 
dargestellt (Bluthänfling, Gartenrotschwanz, Goldammer, Schwarzkehlchen, Turm-
falke). Die dort dargestellten überlagerten Flächen innerhalb des Geltungsbereiches 
der geplanten Bebauung haben eine Größe von 1,4 ha. In diesem Umfang sind ex-
ternen Ausgleichs- Ausweichflächen in räumlich-funktionalen Zusammenhang herzu-
stellen. Die externen Ausgleichsflächen sollten im Umkreis um das Plangebiet liegen 
und im Verbund zu vergleichbaren Lebensräumen stehen. Bei der Herstellung von 
Ersatzhabitaten sind die artspezifischen Habitatmerkmale der wertgebenden Arten zu 
berücksichtigen: 

Bluthänfling (Hölzinger 1999): 

• Habitat:  

o offene sonnige Flächen mit niedriger Gras- und Krautvegetation und Hecken wie 
extensive Streuobstflächen, Ruderalflächen, Magerrasen, kleinparzellierte hecken-

reiche Wiesen- und Ackerflächen  

o Gärten, Parks, Friedhöfe, im Umfeld von Einzelgehöften 

• Neststandorte:  

o Freibrüter auf Büschen und Bäumen meist bis 2 m und am Boden 



Stadt Staufen  Bebauungsplan „Gaisgraben III“ 
Artenschutzgutachten   

Büro für Landschaftsplanung Seite 28 von 66 

o Große Vielfalt an Nestträgern, bevorzugt Jungfichten bis 6 m, Wachholderbüsche, 
Schlehenhecken, Lebensbäume, Ligusterhecken und Eiben 

 

Gartenrotschwanz 

• Habitat (BAUER ET AL. 2012): 

o Streuobstwiesen, reich strukturierte Siedlungen mit Obstgärten und extensivem 
Grünland, Kleingärten, Parks, Friedhöfe, Alleen, Au-und Feldgehölze, 

• Neststandorte (BAUER ET AL. 2012):  

o Höhlen-, Nischen- und selten Freibrüter, bevorzugt niedrige Standorte  

o Auf Dachbalken, unter Ziegeln, in Mauerlöchern, Nistkästen, Baumhöhlen, hinter 
abstehender Rinde, Felsspalten 

o Freinester in Bäumen, Sträuchern, Kletterpflanzen 

 

• Aufenthalts- / Aktionsradius: Mittlerer Reviergröße ca. 1 ha (BAUER ET AL. 2012) 

 

Goldammer 

• Habitat (HÖLZINGER& DORNBERGER 1999, BAUER ET AL 2012): 

o Strukturreiche und vor allem trockene, offene und halboffene Landschafen mit Bü-
schen, Hecken und Gehölzen und Randlinien zw. unterschiedlichen Vegetationshö-

hen 

o optimal sind busch- und heckenreiche Hanglagen der Bach- und Flusstäler, Streu-

obstwiesen ,Waldlichtungen, Randlagen von Ortschaften und Aussiedlerhöfen 

o im Winter Getreidestoppelfelder, Brachfelder, Siedlungsränder, Ruderalflächen, 

Verlandungszonen und Fließgewässer mit Schilf,  

o exponierte Stellen (Bäume, Sträucher) als Singwarte 

• Neststandorte (HÖLZINGER& DORNBERGER 1999, BAUER ET AL 2012):  

o Bodennester in Vegetation (v.a. in vorjährigem Gras und Brennnesselbeständen ) 

o Freinester in Büschen und Jungbäumen, Nest meist in bis 1 m Höhe (v.a. Jungfich-

ten und Dornbüsche) 

• Aufenthalts- / Aktionsradius: Reviergröße im Schnitt 0,3 bis 0,5 ha (max. 1 ha) 

(Bauer et al 2012) 

 

Schwarzkehlchen 

• Aufenthalts- / Wichtige Habitatelemente: 

o Offene, vorwiegend gut besonnte Flächen mit nicht zu dichter Vegetation und hö-

heren Warten (BAUER ET AL. 2012) 

o Extensiv bewirtschaftete Flächen, Ruderalflächen, Industrieanlagen, Dämme von 

Verkehrsanlagen, rekultivierte Halden, xerotherme Hänge, Brachflächen (BAUER ET 

AL. 2012) 
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• Neststandorte: In kleiner Vertiefung am, selten über dem Boden, nach oben 
gut abgeschirmt, bevorzugt in Hanglage an Damm oder Böschung (BAUER ET AL. 
2012) 

• Aufenthalts-/Aktionsradius: Mittlere Reviergröße 0,5 bis 2 ha aber meist > 1 ha 

(BAUER ET AL. 2012) 

 

Turmfalke 

• Habitat (MEBS & SCHMIDT 2006, GEDEON ET AL. 2014):  

o offene Flächen mit niedriger Vegetation wie Äcker, Wiesen, Ödland, in Städten in 
Parks, Gärten, Friedhöfen, Sportplätzen und Ruderalflächen  

o Ansitze wie Pfosten, Masten oder Bäumen 

• Neststandorte: alte Krähen- oder Elsternestern auf Bäumen an Waldrändern, 
Feldgehölzen, Einzelbäumen und auf Leitungsmasten, Nistkästen, Spalten und 
Höhlungen von Steilwänden, Kirchtürmen, Hochhäuser (MEBS & SCHMIDT 2006) 

• Aktionsraum zwischen weniger als 1 km ² und über 10 km² (MEBS & SCHMIDT 

2006) 

Eine Beschädigung von Fortpflanzungsstätten durch den Verlust von Nahrungsflächen 
kann bei einigen Vogelarten eintreten, die im besiedelten Bereich außerhalb des Plan-
gebietes brüten, hier aber Nahrung oder Nistmaterial suchen. Der Nahrungsreichtum 
der Ruderalfluren, Wiesenbrachen und Sukzessionsflächen lässt vermuten, dass im 
Plangebiet essentielle Nahrungsflächen für einige in der Nachbarschaft brütenden Vo-
gelarten vorhanden sind (Haussperling, Star, Türkentaube). Für die Mehlschwalbe ist 
die Möglichkeit der Aufnahme von Nistmaterial an Lehmpfützen eine wichtige Funk-
tion, die durch eine Kontinuität dieser Requisite erhalten werden sollte. Vorsorglich 
sind als bestandsstützende Maßnahme entsprechende Nisthilfen zu installieren. 

Die notwendigen funktionserhaltenden Maßnahmen werden in Kapitel 6.1.5 näher 
beschrieben. Wenn die vorgeschlagenen Maßnahmen erfolgreich und in ausreichen-
dem Umfang durchgeführt werden und vor Beginn der Bebauung bereits funktions-
fähig sind, tritt der Verbots-Tatbestand des § 44 (1) 3 nicht ein. 

Unter Berücksichtigung der dargestellten Maßnahmen ist die Freistellung vom Ver-
bots-Tatbestand möglich. 

§19 Umweltschäden 

Im Hinblick auf das Risiko von Umweltschäden bei Realisierung der Planung sind nur 
die Brutvogelarten des Anh. 1 bzw. Art 4(2) der VRL zu betrachten (vgl. Tab. 1). Im 
vorliegenden Falle ist dies das Schwarzkehlchen. Da dies bereits als wertgebende Art 
bei der Vorbeurteilung der Verbotstatbestände berücksichtigt ist, ist eine vertiefende 
Prüfung an dieser Stelle nicht mehr notwendig. 
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6.1.5 Planungshinweise / Avifauna 

Einige Maßnahmen sind innerhalb des Plangebietes durchführbar, der größere Teil ist 
aber auf externen Ausgleichsflächen durchzuführen. 

Im Folgenden werden die einzelnen Maßnahmentypen näher erläutert.  

M1/ Vermeidung: Bauzeitenregelung 

Rodung von Gehölzen und Baufeld-Freimachung außerhalb der Brutzeit von Sept-
Febr. 

M2  / CEF: Bereitstellung von Nahrungsflächen und Niststätten 

und im Plangebiet  

In den Grünanlagen sollten gebietsheimische Bäume und Sträucher in Gruppen ge-
pflanzt werden, so dass Hecken und kleine Feldgehölze entstehen können. Die Wie-
senflächen sind teilweise als extensive Magerwiesen mit Einsaat von heimischem 
Saatgut anzulegen. Dauerpflege mit dreischüriger Mahd ohne Düngung, bei jedem 
Schnitt 10% Restfläche belassen.  

Im Plangebiet oder auf angrenzenden Flächen sind Staudenfluren und Annuellenflu-
ren durch Ansaat zu begründen und mit entsprechender Folgepflege zu erhalten (vgl. 
Maßnahme M6). 

Die Magerwiesen, Staudenfluren und Annuellenfluren müssen zusammen eine Min-
destfläche von ca. 0,4 ha einnehmen. Es bietet sich an, diese Strukturen im Zusam-
menhang mit den für Eidechsen erforderlichen Maßnahmenflächen anzulegen (siehe 
Kap.6.3.4). 

Für die Mehlschwalben ist es essentiell, dass in geringer Entfernung zum Brutplatz 
(max. 300 m) Lehmpfützen erreichbar sind. Da die vorhandenen Offenbodenflächen 
im Zuge der Planung versiegelt werden, sollten derartige Pfützen in das Grünflächen-
konzept integriert oder am Rande des Plangebietes im Bereich der Eidechsenhabitate 

angelegt werden. Wichtig ist es, einen verdichteten, wasserundurchlässigen Unter-
grund zu schaffen. Aufkommender Bewuchs muss alljährlich entfernt werden, bei 
stärkerer Durchwurzelung ist die Lehmschicht komplett neu aufzubringen.  

M3 /CEF: Aufhängen von Nistkästen 

Für einige Vogelarten sind Nistkästen sinnvoll, um den Fortbestand der ökologischen 
Funktion zu gewährleisten: 

• Turmfalke – 1 Spezialnistkasten, Anbringung an hohen Gebäude oder Mast 

• Mehlschwalbe – 5 Spezialnistkästen, anzubringen an Gebäuden am Rande des besiedel-
ten Bereichs 

• Kohlmeise und Star – je 1 Nistkasten (32 mm bzw. 45 mm). Aufhängung an Bäumen 
mit Anbindung an Grünanlagen mit  Wiesenflächen und weiteren Gehölzen 
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• Gartenrotschwanz – 2 Nischenbrüterhöhlen mit Kleinräuberschutz. Günstig sind Kästen 
mit 2 Öffnungen von 30x50 mm, da dieses Format von konkurrierenden Höhlenbrütern 
nicht genutzt wird.  Zur Aufhängung siehe Maßnahme E4. 

M4 / CEF: Neuanlage von Hecken und kleinen Gebüschen mit 

Saumstrukturen 

Auf externen Ausgleichsflächen sind an mehreren Stellen Hecken anzulegen mit einer 
Breite von 3-4 m. Zu verwenden sind gebietsheimische Sträucher unter Beteiligung 

von Dornsträuchern und beerentragenden Gehölzen. Bis diese Strauchgruppen dicht 
genug sind, sollten übergangsweise aus dem Plangebiet vorhandene Brombeergebü-
sche angeboten werden. Die Hecken sollten mindestens 10 % der Gesamtfläche (= 
1.400 m2) einnehmen.  

Im Rahmen der Folgepflege soll bei den Hecken eine Höhe von 2-3 m nicht über-
schritten werden, bei den kleinen Strauchgruppen ist 1-1,5 m die angestrebte Wuchs-
höhe.  

Entlang von Hecken und Feldgehölzen sind 5 m breite Saumstrukturen zu entwickeln, 
die einschürig und alle 2 Jahre im Juli gemäht werden (50% jedes Jahr). Beim Auf-
kommen von Dominanzbeständen einzelner Arten, insbesondere Goldrute oder Land-
reitgras, ist die Mahdfrequenz in diesem Bereich auf 2 x jährlich zu erhöhen, bis 
wieder eine gemischte Zusammensetzung der Vegetation erreicht ist.  

M5 /CEF: Neuanlage und Optimierung von Magerwiesen 

Bei der Neuanlage von Magerwiesen ist regionales Saatgut oder Druschgut zu ver-
wenden. Die Bestände sind 2 x jährlich zu mähen (Mitte Mai- Mitte Juni und Mitte 
August bis September). Bei jeder Mahd sind ca. 5% wechselnde Restfläche zu belas-
sen (ausgenommen die ersten 2 Jahre in neu begründeten Beständen). Eine Düngung 

oder Kalkung ist nicht zulässig.  

M6 /CEF: Entwicklung von Staudenfluren und Annuellenfluren 

In Ergänzung zu den Magerwiesen und Saumstrukturen entlang von Hecken sind 
auf den Ausgleichsflächen kleinflächig auch samenreiche Stauden- und Annuellen-
fluren aus heimischem Saatgut anzulegen. Die Annuellenfluren sollten auf nähr-
stoffarmem Substrat angelegt werden und im Herbst gemulcht werden. Sie sind 
nach wenigen Jahren durch Umbruch neu zu begründen. Die Staudenfluren sind all-
jährlich zu 50% im August-September zu mähen. Dominanzbildung unerwünschter 
Arten kann mit zweimal jährlicher Mahd oder Umbruch und Neuansaat begegnet 
werden.  

M7 /CEF: Nachpflanzung von Hochstamm-Obstbäumen in Obst-

wiesen   

Für den Gartenrotschwanz muss im angrenzenden Umfeld zum Plangebiet ein Ange-
bot zur Besiedlung geschaffen werden, um den Verlust der Fortpflanzungsstätte im 
Plangebiet auszugleichen. Das für die Maßnahme ausgewählte Obstwiesengelände 
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sollte insgesamt mindestens 0,3 ha groß sein. Insofern Streuobstbestände  bereits 
in räumlich-funktionalen Zusammenhang angelegt wurden und nicht bereits für an-
dere Maßnahmen des Artenschutzes berücksichtigt sind, ist die zusätzliche Anlage 
von Streuobst nicht erforderlich. 

6.2 Fledermäuse 

6.2.1 Artenbestand 

Bei der einmaligen Erfassung im Jahr 2013 wurde die Zwergfledermaus nachgewie-
sen. Für die Rauhautfledermaus bestand ein Anfangsverdacht. 

Die Ergebnisse der 3 Erfassungen in 2017 sind in Tabelle 4 zusammen gefasst. Die 
rufdichte im Gebiet ist unterdurchschnittlich. 

Im Plangebiet wurden die zwei Arten Großer Abendsegler und Zwergfledermaus 
nachgewiesen werden.  

Für weitere 4 Arten besteht ein Anfangsverdacht (Mücken-, Nord-, Rauhautfleder-
maus, Zweifarbfledermaus). 

Tabelle 4: Zusammenfassung der drei Fledermauserhebungen  nach Rufzahl 

Erfassungszeitpunkt 1 (Ap-
ril) 

2 (August) 3 (Oktober) Summe 

Nachweis     

Zwergfledermaus 289 273 82 644 

Großer Abendsegler - 57 9 66 

Anfangsverdacht     

Zweifarbfledermaus - 130 3 133 

Rauhautfledermaus 8 18 2 28 

Mückenfledermaus - 9 3 12 

Nordfledermaus - 3 - 3 

 

Nach dem zweiten (konservativeren) Analyseschritt gemäß HAMMER ET AL. (2009) gel-
ten nur noch die drei Fledermausarten Großer Abendsegler, Zweifarbfledermaus und 
Zwergfledermaus als bestätigt. Bei den Arten Mückenfledermaus, Nordfledermaus 
und Rauhautfledermaus um einen Anfangsverdacht.  

6.2.2 Räumliche Verteilung  

Bei der ersten Erfassung im April 2017 war ausschließlich die Zwergfledermaus nach-

zuweisen. 234 der insgesamt 289 Rufe wurden am Schuppen im Zentrum des Gebie-
tes aufgezeichnet (Karte 1 Standort 2). 
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Die höchste Aufnahmedichte der der Zwergfledermaus (insgesamt 273) lag im Au-
gust bei Standort 4 (76 Rufe) und 2 (43 Rufe). Eine Konzentration der Flugbewegun-
gen im Bereich der Scheune war auch noch zu diesem Zeitpunkt zu beobachten ob-
wohl die Scheune inzwischen abgerissen wurde. 

Im den Erfassungen im Oktober war eine Konzentration der Rufe der Zwergfleder-
maus im Bereich der Scheune nicht mehr nachzuweisen. Dies war zu erwarten, da 
das Gebäude und die angrenzende Vegetation zu diesem Zeitpunkt bereits beseitigt 
war (Abbildung 16).   

6.2.3 Schutzstatus der erfassten Fledermäuse 

Alle in Deutschland vorkommenden Fledermausarten sind im Anhang IV der FFH-
Richtlinie aufgeführt und somit nach BNatSchG streng geschützt. Nachfolgend ist in 
Tabelle 5 der Schutzstatus der zuletzt genannten Arten genauer aufgeführt.  

Tabelle 5: Schutzstatus der erfassten Fledermausarten (Nachweis und Hinweis) 

Artname S FFH BArt D BW 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) s IV  V i 

Zwergfledermaus (Pipistellus pipistrellus) s IV  * 3 

 
S: Schutzstatus 
 b – besonders geschützt (BartSchV § und/oder FFH Anh. IV)  
 s – streng geschützt (BartSchV §§, und/oder FFH Anh. IV)  
FFH: Anh. II, IV, V. (Quelle: artenliste.pdf, BFN-Dokument vom September 2011) 
Bart: § besonders geschützt, §§ streng geschützt  
D: Rote-Liste-Kategorien für Deutschland (Quelle: BFN 2009) 
 1 – vom Aussterben bedroht 
 2 – stark gefährdet 
 V – Vorwarnliste 
 D – Daten unzureichend 
 G – Gefährdung unbekannten Ausmaßes 
 * - Ungefährdet 
BW : Rote-Liste-Kategorien für Baden-Württemberg nach BRAUN & DIETERLEN (2003), http://www.lubw.baden-wuerttem-
berg.de/servlet/is/29039/  
 

0 Ausgestorben oder verschollen 
1 Vom Aussterben bedroht 
2 Stark gefährdet  
3 Gefährdet  
G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
i  Gefährdete, wandernde Tierart 
D Daten defizitär 
R Extrem seltene Arten und Arten mit geographischer Restriktion 
 

 

6.2.4 Lebensweise und Vorhabenwirkung ausgewählter Fledermausarten 

Die Lebensweisen der zwei nachgewiesenen Fledermausarten (Großer Abendsegler, 
Zwergfledermaus) werden nachfolgend erläutert. Beide Arten nutzen Baumspalten 
und/oder Hohlräume an/in Gebäuden als Wochenstuben bzw. Sommer- und Winter-
quartiere nutzen.  
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6.2.4.1 Großer Abendsegler 

 

 

Abbildung 23: Schutzstatus und Verbreitung des Großen Abendseglers 

 

 

Quartieransprüche 

Wochenstuben (Weibchen) 

Meist in alten Spechthöhlen, aber auch anderen Baumhöhlen und in Fledermaus-
kästen 

Zwischenquartiere 

Baumhöhlen, Stammaufrisse, große Kernfäulehöhlen, ausgefaulte Astlöcher 

Winterquartiere 

Bevorzugt Baumhöhlen aber auch Felsspalten, Deckenspalten von Höhlen, Spalten 
an Gebäuden und Brücken Temperatur: bis 0 °C 
Luftfeuchte: eher trocken 

Sommerquartiere (v.a. Männchen) 

Meist in Baumhöhlen (auch außerhalb von Wäldern in Allee- und Parkbäumen) auch 
in Fledermauskästen 

Lebensraum 

Sommerlebensraum 

An Gewässern, in offenen Wäldern oder Waldrandbereichen in abwechslungsreichen 
Wald- und Wiesenlandschaften, Flussauen mit Altarmen und Auwald 
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Bevorzugte (Vegetations-)Struktur in Jagdgebieten 

Offenland oder halboffene Landschaft 

Ernährung 

Jahreszeitenabhängig, vorwiegend kleine bis mittelgroße Fluginsekten wie Zweiflüg-
ler (Zuckmücken, Schnaken), Köcherfliegen, Käfer und Schmetterlinge 

Jagdverhalten 

Ausflug in früher Dämmerung, 1 – 3 Jagdphasen, aber schwerpunktmäßig in der 
ersten Nachthälfte, schneller Flug in oder über Baumwipfelhöhe 

Entfernung zwischen Quartieren und Jagdgebieten 

Distanz zwischen Quartier und Jagdhabitat zwischen 2 und mehr als 10 km, bis ma-

ximal 26 km 

Ortstreue 

Quartiertreu/Quartiergebietstreu; Weibchen sind geburtsorttreu; Winterquartiertreu 

Aufenthalts- / Aktionsradius: 

• Distanz zwischen Quartier und Jagdhabitat zwischen 2 und mehr als 10 km, bis 
maximal 26 km (MESCHEDE & HELLER 2002, DIETZ ET AL. 2007) 

Orientierungswert für Maßnahmen bzw. Annahme für den räumlich-funktionalen 
Zusammenhang: bis 10 km. 

• häufiger Wechsel der Baumquartiere auf einer Fläche von bis zu 200 ha saiso-
naler Langstreckenwanderer mit Distanzen zwischen Winter- und Sommerquar-

tier von mehr als 1000 km (DIETZ ET AL. 2007) 

Artspezifische Habitatmerkmale 

Wichtige Habitatelemente / Faktoren: 

• Sommerquartiere und Wochenstuben: bevorzugt  Spechthöhlen aber auch an-
dere Baumhöhlen (Fäulnishöhlen, größere Spalten) meist in 4-12 m Höhe sowie 
Fledermauskästen (DIETZ ET AL. 2007) 

• Jagdhabitate (Gebhard 1997):  

o Offene Laub- und Mischwälder, Waldrandbereiche und Parklandschaf-
ten mit Anschluss an alte Waldkomplexe 

o Anbindung an nährstoffreiche Gewässer (Seen, Teiche, Flussauen) 
günstig 

• Winterquartiere: bevorzugt Baumhöhlen aber auch Felsspalten, Spalten an Ge-
bäuden und Brücken (DIETZ ET AL. 2007) 

Einschätzung der Vorhabenbetroffenheit/-wirkung: 

Das Plangebiet ist kein primärer Lebensraum des großen Abendseglers. Er quert das 
Plangebiet auf seinen weiträumigen Flügen zur Nahrungssuche. Es ist nicht 
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auszuschließen, dass der Schuppen und die Großhöhle am nordwestlichen Rande des 
Plangebietes als Zwischenquartier genutzt wird. Beim Abriss des Gebäudes könnten 
Tiere getötet werden. Die geringe Rufdichte im Plangebiet deutet darauf hin, dass die 
Wahrscheinlichkeit dafür sehr gering ist.  

Der Erhaltungszustand des Großen Abendseglers wird in Baden-Württemberg insge-
samt als ungünstig bis unzureichend bewertet (s. Abbildung 23). Das Jagdgebiet die-
ser Art ist sehr groß. In der weiteren Umgebung des Plangebietes sind die offenen 
Laubwälder mit höhlenreichem Altbaumbestand (ca. 1,5 km entfernt in der Vor-
bergzone des Schwarzwaldes) von großer Bedeutung für diese Art. 

Der Große Abendsegler fliegt hoch und schnell, z.T. auch völlig im freien Luftraum, 
orientiert sich dennoch häufig an Strukturen, z.B. am Waldrand. Er verhält sich in-
different gegenüber Störungen durch Schall. Er nutzt Lichtquellen auf der nächtlichen 
Nahrungssuche (BFN 2011). Erhebliche Störungen durch Licht oder/und Schall durch 
die Erweiterung der Bebauung sind nicht zu erwarten. 

 

6.2.4.2 Zwergfledermaus 

Die Zwergfledermaus ist außer in den Hochlagen weit verbreitet, so auch in dem re-
levanten Messtischblatt 8112  (s. Abbildung 24). 

 

Abbildung 24: Schutzstatus und Verbreitung der Zwergfledermaus 

 

Quartieransprüche 

Wochenstuben (Weibchen) 
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Ausschließlich an und in Gebäuden, häufig in Wohngebäuden. Spaltenquartiere wie 
Verkleidungen, Rollladenkästen, hinter Giebelverschalungen. Wichtig scheint die 
räumliche Nähe der Wochenstuben zu größeren Gewässern zu sein. 

Zwischenquartiere 

Geschützte, trockene Stellen auf Dachböden, Keller, Felsritzen, Bohrlöcher in Balken 
und Baumlöcher 

Winterquartiere 

Keller, Kasematten, Stollen Höhlen, Gebäude, hier sowohl Wohngebäude als auch 
Kirchen, Schlösser und Burgen. Dabei werden Mauerspalten, Spalten zwischen In-
nenwand und Ziegel, hinter Gemälden und Wandschränken genutzt. 

Temperatur: Nicht immer frostfrei 
Luftfeuchte: Geringe relative Luftfeuchte 

Sommerquartiere (v.a. Männchen) 

Im Allgemeinen dienen Spalten, Wandverkleidungen, Rollläden hinter Haus- und Ga-
ragenfassaden an Gebäuden, Mauerlöcher, Steinbrüche, Bohrlöcher als Sommer-
quartier. Funde in Baumhöhlen, z.T. auch in Holzstapeln sind selten. Im Süden wer-
den auch Felsenhöhlen besiedelt. 

Lebensraum 

Sommerlebensraum 

Strukturreiche Landschaft, auch Siedlungsbereich, sehr flexibler Kulturfolger 

Bevorzugte (Vegetations-)Struktur in Jagdgebieten 

Gehölzbestände in Gewässernähe, Waldränder, an Hecken und in Laub- und 
Mischwäldern. Auch in parkartig aufgelockerten Gehölzbeständen im Siedlungsbe-
reich und im Kronenbereich von Buchen und Eichenalthölzern. 

Ernährung 

Neben Zuckmücken und Fliegen werden Schmetterlinge, Käfer, Köcherfliegen, Netz-
flügler, Hautflügler, Zikaden und Eintagsfliegen erbeutet. Das Beutespektrum bein-
haltet ausschließlich flugfähige Insekten. 

Jagdverhalten 

Beute wird in der Luft gejagt, besonders an Gewässern und am Rand von Gehölzen. 
Hierbei ist die bevorzugte Flughöhe fünf bis über zwanzig Meter.  

Entfernung zwischen Quartieren und Jagdgebieten 

Zwischen 50 m und 2,5 km, während der Laktation sogar bis maximal 3,7 km. Der 
Durchschnittswert scheint bei etwas weniger als einem Kilometer zu liegen. 

Ortstreue 

Quartierortstreu, Geburtsorttreu, Winterquartiertreu 
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Aufenthalts-/Aktionsradius 

• Distanz zwischen Quartier und Jagdhabitat zwischen 50 m und 2,5 km, wäh-
rend der Laktation bis maximal 3,7 km, im Durchschnitt bzw. Kernbereich des 
Aktionsraums bis etwa 1 km (LANUV 2017) 

• Orientierungswert für Maßnahmen bzw. Annahme für den räumlich-funktiona-
lem Zusammenhang: bis 1 km. 

• Individuelle Jagdgebietsgröße ca. 19 ha, Aktionsraum der Kolonie max. 1,5 km² 

(LANUV 2017) 

• Die Quartiere werden häufig gewechselt. Wochenstuben-Gemeinschaften nut-
zen in der Regel einen Verbund von Quartieren (NAGEL & HÄUSLER 2003) 

Artspezifische Habitatmerkmale 

Wichtige Habitatelemente / Faktoren:  

• Wochenstuben (NAGEL & HÄUSLER 2003):  

o Spaltenquartiere an Gebäuden, in Mauerritzen, Außen- und Flachdachverkleidun-
gen, Rollladenkästen, in Hohlblocksteinen unverputzter Hauswände, hinter Fenster-
läden 

o Einschlupföffnung zum Spaltenquartier mindestens 10x10 mm, Hangplatz und Ein-
flugbereich aufgeraut  

• Sommerquartiere: wie Wochenstuben zusätzlich Felsspalten und hinter Baum-
rinde 

• Jagdhabitate (NAGEL & HÄUSLER 2003): 

o in Siedlungsgebieten in Parks, Friedhöfen, Bereichen mit Bäumen und Gebüsch 

o außerhalb von Siedlungen in Streuobstwiesen, Hecken, Auwälder, Waldränder, Al-
leen 

o im Wald entlang von Wegen, Schneisen und lückigem Baumbestand 

• Winterquartiere: Felsspalten, Höhlen, Stollen, Kellern, Tiefgaragen, Kirchen, 

Schlössern und Burgen, Brücken, hinter Fensterrahmen, in stillgelegten Eisen-
bahntunneln (DIETZ ET AL. 2007, NAGEL & HÄUSLER 2003) 

Einschätzung der Vorhabenbetroffenheit/-wirkung: 

Der Erhaltungszustand der Zwergfledermaus in Baden-Württemberg wird insgesamt 
als günstig bewertet. Die Art ist an den Siedlungsbereich angepasst und kommt dort 
in vergleichsweise hoher Dicht vor. 

Im Zuge der Baustellenräumung können Wochenstuben (Scheune) oder/und Som-
merquartiere (Baumspalten/-höhlen) der Zwergfledermaus betroffen sein. Tiere kön-
nen dabei getötet werden. Wochenstuben oder/und Ruhestätten können dauerhaft 
verloren gehen. Im Geltungsbereich der geplanten Bebauung sind Habitate zu finden, 
die von dieser Art regelmäßig und über die ganze Jagdzeit zur Nahrungssuche auf-
gesucht werden.  
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Die Zwergfledermaus fliegt bevorzugt in der Nähe und im Windschutz von Vegetati-
onsstrukturen, Flug überwiegend Strukturen folgend, teilweise abhängig von Licht 
und Wind: in der Dunkelheit weiter weg von den Strukturen, aber immer noch der 
Leitlinie folgend, bei Wind dichter an der Leitstruktur fliegend. Die Zwergfledermaus 
ist eine niedrig fliegende Fledermausart (in der Regel 2-6 m) mit mittlerer Struktur-
bindung, sie verhält sich schwach lichtmeidend und wenig schallmeidend (BFN 2011). 
Erhebliche Störungen durch Licht oder/und Schall durch die Erweiterung der Bebau-
ung sind nicht zu erwarten. 

Zusammenfassende Wertung 

Das Plangebiet wird von vergleichsweise wenigen Fledermausarten und von diesen 
auch nur in geringer Zahl aufgesucht. 

Dennoch wurde die Scheune im Zentrum des Plangebietes mit der umgebenden Ve-
getationsstruktur  (Sukzession und Gehölzriegel) bis zu deren Abriss von der Zwerg-
fledermaus stärker frequentiert als die Umgebung im Plangebiet. Ausschließlich 3 
Bäume im Plangebiet bieten Spalten oder Höhlen, die als Wochenstube oder / und 
Zwischenquartier von Zwergfledermaus (Spalte und Höhle) oder großem Abendsegler 

(Höhle) genutzt werden könnten.  

Das Untersuchungsgebiet liegt etwa 1,5 km westlich der ersten Schwarzwaldaus-
läufer. Der Stadtsee von Staufen ist etwa 500 m entfernt. Der Neumagen verläuft 
in etwa 300 m Entfernung in nord-südlicher Richtung und wird dabei von Gehölzen 
gesäumt. Ausgehend von diesen „Transfer“habitaten wird das Plangebiet als Jagd-
habitat erschlossen werden. Insgesamt ist es von Fledermäusen wenig frequentiert. 
 
Auf der Grundlage der Habitatverfügbarkeit und der erfassten Arten wird das Plan-
gebiet in seiner Funktion als Fledermaushabitat zusammenfassend als verarmt, 
noch artenschutzrelevant (Wertstufe 5 nach KAULE 1991 & RECK 1996, geringe Kon-
fliktstärke, s. Tabelle 9) eingestuft. Auf der Skala von VOGEL & BREUNIG (s. Tabelle 
10) ergibt sich hieraus eine mittlere naturschutzfachliche Bedeutung (Wertstufe 
III). 

6.2.5 Artenschutzfachliche Vorbeurteilung  

§44(1)1 BNatSchG/Tötungsverbot 

Eine Scheune und 3 Bäume mit Spalten oder/und Höhlen müssen beseitigt werden. 
Diese können von Zwergfledermäusen als Wochenstube und Winterquartier genutzt 
werden sowie von Zwergfledermäusen und großem Abendsegler als Zwischenquar-

tier. Bei der Beseitigung von Gebäude und Bäumen können Fledermäuse dieser bei-
den Arten getötet werden. 

In vorliegendem Planfalle wurde die Scheune und die Bäume Nr. 1 und Nr. 2 (Karte 
1) im Sommer beseitigt. Es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass Zwergfle-
dermäuse während der Wochenstubenzeit oder während der Ruhezeit in den Zwi-
schenquartieren getötet wurden.  
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Da eine Überprüfung des Gebäudes nicht (mehr) möglich war, wird vorsorglich davon 
ausgegangen, dass der Verbotstatbestand bereits eingetreten ist. 

Es ist derzeit nur noch ein Baum vorhanden, der potential für Fledermäuse bietet 
(Baum Nr. 3 Karte 1). Die Beseitigung des Baumes muss außerhalb der Fortpflan-
zungszeit (Juni/Juli) und außerhalb der Winterruhe (November-März) bei warmer 
Witterung (über 15 Grad) erfolgen.  

Das Eintreten des Verbotstatbestandes kann durch entsprechende Maßnahmen ver-
mieden werden. 

§44(1)2 BNatSchG/Störungsverbot 

Durch baubedingte Störungen (Schall- oder/und Lärmemissionen) können Fleder-
mäuse, bei Vorhandensein von besetzten Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten in 
der Umgebung, gestört werden. Die zwei nachgewiesenen Arten Großer Abendsegler 
und Zwergfledermaus sind nicht bis wenig lärmempfindlich. 

Der Verbotstatbestand tritt bezüglich Lärm nicht ein. 

Störungen durch Licht im Zusammenhang mit der Erweiterung der Bebauung sind für 
den Großen Abendsegler zu erwarten (stark lichtmeidend).  

Der Verbotstatbestand tritt bezüglich Licht ein. 

Vermeidung: Durch eine fachgerechte Abschirm-Bepflanzung kann die zu erwartende 
Zusatzbeleuchtung (Gebäude- und Straßenbeleuchtung) auf umgebende Flächen 
vermeiden werden. Die geplante Gehölzpflanzung am westlichen und nordwestlichen 
Rand der Bebauung muss dafür die die Anforderungen an eine durchgehende Leit-
struktur für Fledermäuse erfüllen. 

Das Eintreten des Verbotstatbestandes kann durch entsprechende Maßnahmen ver-
mieden werden. 

§44(1)3 BNatSchG/Zerstörungsverbot 

Durch die geplante Bebauung können sowohl Wochenstuben (Fortpflanzungsstätten), 
Ruhestätten (Sommer/Winterquartiere) von Fledermäusen dauerhaft beseitigt wer-
den.  

Eine Scheune wurde bereits entfernt. Hierdurch wurden Quartiere von Fledermäusen 
nachhaltig zerstört.  

Der Verbotstatbestand tritt ein. 

Freistellung: In räumlich-funktionalem Zusammenhang (innerhalb der Aktionsradien 
der betroffenen Arten) sind zeitlich vorgezogen (d. h. vor Baubeginn) Ersatzhabitate 
in Form von Kunstquartieren herzustellen (Orientierungswert für Maßnahmen bzw. 

Annahme für den räumlich-funktionalem Zusammenhang: bis 1 km für die Zwergfle-
dermaus).  
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Der zentrale Bereich des Plangebietes mit Scheune und umgebender Grünfläche und 
Baumbestand wurde nach der ersten Untersuchung beseitigt (1.850 m2). Die Zwerg-
fledermäuse sind danach im Gebiet nicht mehr aufgezeichnet worden. Da eine ab-
schließende Untersuchung nicht mehr möglich war, wird unter „worst-case-An-
nahme“ davon ausgegangen, dass es sich hierbei um ein essentielles Habitat  gehan-
delt hat, das ersetzt werden muss.  

Die Freistellung vom Verbotstatbestand ist bei Durchführung entsprechender Maß-
nahmen möglich. 

6.2.6 Planungshinweise / Fledermäuse 

M8 / CEF: Kunstquartiere 

Installation von Kunstquartieren für spalten (Zwergfledermaus)- und höhlenbewoh-
nende (Großer Abendsegler) Fledermäuse. 

Die Scheune und zwei Habitatbäume sind bereits beseitigt. Als Ersatz für Spalten-
quartiere und Höhlenquartiere sind 8 Kunstquartiere für spaltenbewohnende Fleder-
mäuse und 4 Kunstquartiere für höhlenbewohnende Fledermäuse zu installieren und 
dauerhaft Instand zu halten. Die Quartiere sind in räumlich-funktionalen Zusammen-

hang, d.h. innerhalb des artspezifischen Aktionsradius und unter Beteiligung einer 
fachkundigen Person (ökologische Baubegleitung) anzubringen. 

M9 / Vermeidung: Bauzeitenregelung 

Es ist derzeit nur ein Baum vorhanden, der Potential für Fledermäuse bietet (Baum 
Nr. 3 Karte 1). Aus heutiger Sicht wird dieser Baum nicht beseitigt. Sollte sich dies 
im Zuge der Umsetzung ändern, ist folgendes zu berücksichtigen: 

Die Beseitigung des Baumes muss außerhalb der Fortpflanzungszeit (Mai-Juli) und 
außerhalb der Winterruhe (November-März) bei warmer Witterung (über 15 Grad) 
erfolgen. Spalten und Höhlen sind vor der Fällung von einer fachkundigen Person zu 
kontrollieren. Bei Anwesenheit von Fledermäusen (oder anderen streng geschützten 
Tierarten wie Vögel, Hornissen etc.) muss vor der Fällung eine artenschutzverträgli-
che Lösung in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde gefunden werden. 
Es hat eine Dokumentation des Vorgehens (Kontrolle, Umgang mit angetroffenen 
Tieren, Fällung) zu erfolgen. Die Dokumentation ist der unteren Naturschutzbehörde 
als Nachweis, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände vermieden wurden, 
vorzulegen. 

Spätestens bis März vor der Baumbeseitigung sind Ersatzquartiere in räumlich-funk-
tionalen Zusammenhang anzubringen (Maßnahme 8). 

Weiterhin bietet das Gebäude des Hundesportvereines Potential als Fortpflanzungs- 
oder/und Ruhestätte für Fledermäuse. Hier gilt analog:Das Gebäude ist vor dem Ab-
riss von einer fachkundigen Person zu kontrollieren. Bei Anwesenheit von Fledermäu-
sen (oder anderen streng geschützten Tierarten wie Vögel, Hornissen etc.) muss vor 
der Beseitigung eine artenschutzverträgliche Lösung in Abstimmung mit der unteren 
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Naturschutzbehörde gefunden werden. Es hat eine Dokumentation des Vorgehens 
(Kontrolle, Umgang mit angetroffenen Tieren, Fällung) zu erfolgen. Die Dokumenta-
tion ist der unteren Naturschutzbehörde als Nachweis, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände vermieden wurden, vorzulegen. 

M10 / „CEF“: Ersatzhabitat 

Bei der Anlage des Ersatzhabitats sind die dargestellten artspezifischen Habitatmerk-
male der Zwergfledermaus zu berücksichtigen. Da im Plangebiet eine durchgängige 
Leitstruktur fehlt, bringt diese als Ersatzhabitat für Fledermäuse den größten Nutzen 
und muss in einem Umfang von mindestens 1,850 m2 umgesetzt werden. 

Fledermäuse sind nur eingeschränkt im Stande in einer sich verändernden Umgebung 
auf neue Flugrouten auszuweichen. Es kann sinnvoll sein, Fledermäuse durch die 
Erstellung neuer Leit- und Sperreinrichtungen auf sicheren Wegen umzuleiten. Hier-
durch soll eine Tötung von Individuen durch Kollision verhindert, eine Störung durch 
Lärm und Licht vermieden und die Zerstörung der Konnektivität zwischen verschie-
denen Habitaten ausgeschlossen werden. Leit- und Schutzpflanzungen sollten min-
destens 8-10 m breit und mit einer Zielhöhe von 3-6 m angelegt werden. Sie werden 

entsprechend dem Gehölzbestand als gebietsheimische Feldgehölze oder mehrreihige 
Strauch-/ Baumhecken ausgebildet. Lücken in der Schutzpflanzung sind zu vermei-
den. Im Bereich landwirtschaftlicher Durchfahrten  müssen die Leitpflanzungen un-
terbrochen werden, um die Belange der Landwirtschaft zu berücksichtigen. Gängig 
sind Öffnungsweiten von 5 m. Bewährt haben sich zur Durchfahrt hin abgestufte Lü-
cken (Baum-Großstrauch-Kleinstrauch), um eine Durchfahrt mit gehobenem Mäh-
werk zu ermöglichen. Sie sollten im Idealfalle an ein Nahrungshabitat angrenzen und 
an vorhandenen Gehölzbestand anbinden. 

6.3 Herpetofauna 

6.3.1 Artenbestand 

Im Bereich der erfassten Ruderalfluren, Aufschüttungen und Wiesenbrachen sind 
Reptilienhabitate verfügbar. Wichtige Habitatelemente sind hier beispielsweise lückig 
bewachsene Flächen, sonnenexponierte Hügel, Reisighaufen, Staudenfluren und 
Saumstrukturen entlang von Gehölzen. Die noch in Betrieb befindliche Stein- und 
Kiesdeponie/Lagerfläche im Norden des Plangebiets weist ebenfalls geeignete Struk-
turen in Form von Ruderalfluren mit hohem Anteil an Offenboden auf. Hier kommt es 
jedoch häufig zu Störungen und Umlagerungen, so dass die Deponie als Lebensraum 
nur bedingt/temporär und nur auf kleinen Flächen geeignet ist. 

Bei allen vier Reptilienbegehungen in 2017 konnten Zauneidechsen nachgewiesen 
werden. Diese wurden sowohl innerhalb, als auch außerhalb des Plangebietes beo-
bachtet. Insgesamt konnten 22 Funde dokumentiert werden (Auswahl s. Abbildung 
26 bis Abbildung 30). Die meisten Zauneidechsen wurden auf verschiedenen Reisig-
haufen beim Sonnen erfasst (vgl. Abbildung 28 und Abbildung 29). Die Fundpunkte 
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sind im Anhang Karte 2 dargestellt. Bei der Erfassung im Jahr 2013 konnten 6 Zau-
neidechsen im Plangebiet nachgewiesen werden. 

Bei den Erhebungen wurde auch der kleine Teich neben der ehemaligen Scheune 
untersucht, es konnten aber keine Hinweise auf Amphibien festgestellt werden. Am 
28.08.2017 wurde während der Transektbegehung im Rahmen der Fledermauserfas-
sung eine Kreuzkröte auf dem Vorplatz nördlich der Scheune beobachtet (s. Abbil-
dung 25). Dieser Vorplatz wurde im Zuge der Scheunenentfernung inzwischen voll-
ständig geräumt (vgl. Abbildung 16). 

 

Abbildung 25: Kreuzkröte auf Vorplatz der 
Scheune am 28.08.17 

Abbildung 26: Zauneidechsen-Männchen 
im Osten des Plangebietes am 12.04.17 

Abbildung 27: Zauneidechsen-Männchen im 
Osten des Plangebietes am 22.06.17 

Abbildung 28: Zauneidechsen-Männchen im 
Westen des Plangebietes am 22.06.17 
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6.3.2 Schutzstatus 

Der Schutzstatus der erfassten Herpetofauna ist in Tabelle 6 dargestellt.  

Tabelle 6: Schutzstatus erfasster Herpetofauna 

FFH S D BW  

IV s V 2 Kreuzkröte (Bufo calamita) 

IV s V V Zauneidechse (Lacerta agilis)  

FFH: Anh. II, IV der FFH-RL 

S: Schutzstatus nach BNatSchG 

 b – besonders geschützt 

 s – streng geschützt 

D:  Rote-Liste-Kategorien für Deutschland nach KÜHNEL ET Al 2009 

 V: Vorwarnliste 

BW:  Rote-Liste-Kategorien für Baden-Württemberg nach LAUFER ET AL (2007) 

 V: Vorwarnliste 

 2: stark gefährdet 

 
 
Auf die Ökologie der beiden erfassten Arten wird im Folgenden näher eingegangen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 29: Zauneidechsen-Weibchen im 
Westen des Plangebietes am 29.08.17 

Abbildung 30: Zauneidechsen-Weibchen im 
Westen des Plangebietes am 29.08.17 
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Kreuzkröte 

 

Abbildung 31: Steckbrief und Verbreitung Kreuzkröte 

 
 
Lebensraum und Verhalten 

Laichgewässer 

Stark sonnenexponierte und vegetationslose Kleinstgewässer mit einem hohen Anteil 
an Rohboden 

Landlebensraum 

offene Biotope auf trockenem, sandigem Untergrund z.B. Sand-, Kies-, Lehm- und 
Tongruben, Brachland, Ackerflächen, Rebflächen, auentypische Trockengebiete und 
naturnahe Flussufer mit Sandbänken 

Winterquartiere 

sandige Böschungen mit wenig Vegetation, Sandböden 

Ernährung  

Larven: organischer Detritus am Gewässerboden, Algen, pflanzliche und tierische 
Kleinstlebewesen 

Imagines: Insekten, Insektenlarven, Spinnen  

Jagdverhalten 

Kleine Beutetiere werden mit der Zunge geschnappt, größere mit dem Kiefer gepackt 

Ortstreue 

k. A. 
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Aufenthalts- / Aktionsradius: 

• Aktionsradius um des Gewässer meist bis zu 700 m, aber auch mehr (im Mittel 
400 m) 

• Gesamtwanderstrecke pro Saison 3,5 bis 4 km 

Artspezifische Habitatmerkmale 

Wichtige Habitatelemente / Faktoren: 

• Laichgewässer:  

o Stark sonnenexponierte und vegetationslose Kleinstgewässer mit einem hohen An-
teil an Rohboden wie Kleinstgewässer in Abbaugebieten, Teiche, Tümpel, Kleinst-
gewässer in Deponien und Rückhaltebecken, Altarme, Lachen/Senken auf nassen 

Äckern und Riedgewässer 

o bevorzugte Tiefe bis zu 20 cm  

• Landlebensraum: offene Biotope auf trockenem, sandigem Untergrund z.B. 
Sand-, Kies-, Lehm- und Tongruben, Brachland, Ackerflächen, Rebflächen, au-
entypische Trockengebiete und naturnahe Flussufer mit Sandbänken 

• Tagesverstecke: Eingegraben in Sand/lockern Boden, unter großen flachen 
Steinen, Brettern und in Mäusegängen 

• Winterquartiere: sandige Böschungen mit wenig Vegetation, Sandböden 
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Zauneidechse 

 

Abbildung 32: Steckbrief und Verbreitung der Zauneidechse 

 
Vorkommen und Lebensraum 

Habitat 

Trockenwarme Lebensräume wie Böschungen, Rebgebiete, Gärten, extensiv genutz-
tes Grünland, Heide, Waldränder, Brachen, Bahndämme 

Winterquartiere 

frostsichere Fels-, und Erdspalten vermodernde Baumstubben, verlassene Nagerbau-
ten, selbst gegrabene Höhlen 

Ernährung 

Insekten 

Jagdverhalten 

Lauerjagd, Streifjagd  

Ortstreue 

ortstreu 

Aufenthalts- / Aktionsradius  

• „…Aus den oben aufgeführten Arbeiten ist abzuleiten, dass die zu betrachten-
den Eidechsen i. d. R. nicht weiter als 500 m umherstreifen“ (LAUFER, 2014). 

• „...Als mittlere Größe eines Aktionsradius für die Zauneidechse werden 150 m² 
angenommen“ (LAUFER, 2014). 
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Artspezifische Habitatmerkmale 

Wichtige Habitatelemente / Faktoren: (Hafner &Zimmermann) 

• Trockenwarme Lebensräume wie Böschungen, Rebgebiete, Gärten, extensiv ge-
nutztes Grünland, Heide, Waldränder, Brachen, Bahndämme 

• bevorzugt südexponiert 

• Sonnenplätze: offene Bodenstellen, Steine, Totholz 

• Eiablageplätze: vegetationsarmer/-freier, sandiger, lockerer Boden 

• Tagesverstecke: hohl aufliegen Steinen, liegendes Totholz, Rindenstücke, unbe-
wohnte Kleinsäugerbauten, selbst gegrabene Höhlen, hohe Kraut- und Grasbe-
stände, Gebüsche, Feldhecken, Waldsäume  

• Winterquartiere: frostsichere Fels-, und Erdspalten vermodernde Baumstubben, 
verlassene Negerbauten, selbst gegrabene Höhlen 

Zusammenfassende Wertung für Kreuzkröte und Zauneidechse 

Auf Grundlage der Erhebungen ist der Geltungsbereich der geplanten Bebauung hin-
sichtlich der Herpetofauna als artenschutzrelevant (Wertstufe 5 nach KAULE 1991 & 

RECK 1996) einzustufen. Das entspricht auf der fünfstufigen Skala von VOGEL & BREU-

NIG 2005 einer mittleren naturschutzfachlichen Bedeutung (Wertstufe IV).  

Wertbestimmende Kriterien: 

• Für Zauneidechsen hoher Anteil an geeigneten Habitatstrukturen. 

• Nachweis eines Vorkommens der landes- und bundesweit rückläufigen Zau-
neidechse über mehrere Jahre. 

• Nachweis der in Baden-Württemberg stark gefährdeten Kreuzkröte. 

6.3.3 Artenschutzfachliche Vorbeurteilung  

§44(1)1 BNatSchG/Tötungsverbot: 

Bei Erdarbeiten und Rodungen im Rahmen der Baufeldfreimachung könnten Indivi-
duen und/oder Entwicklungsformen der Kreuzkröte und Zauneidechse verletzt, getö-

tet oder zerstört werden. 

Der Verbotstatbestand tritt ein. 

Im Westen des Plangebietes wurden Habitate der Zauneidechse bereits zerstört. Die 
relevanten Habitatstrukturen der Kreuzkröte in der Nähe der ehemaligen Scheune 
wurden ebenfalls zerstört. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass hier auch In-
dividuen der beiden Arten getötet wurden. 

Der Verbotstatbestand ist möglicherweise bereits eingetreten.  
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In den verbleibenden Habitaten (s. Karte 2) kann durch entsprechende Bauzeitenre-
gelung in Verbindung mit Vergrämungsmaßnahmen die Tötung von Zauneidechsen 
vermieden werden (M12 s Kap. 6.3.4). 

Unter Berücksichtigung der aufgeführten Maßnahmen kann das Eintreten des Ver-
botstatbestandes vermieden werden. 

Die Kreuzkröte wurde ausschließlich einmal auf dem Vorplatz einer Scheune beo-
bachtet. Der Vorplatz und die Scheune incl. vorhandener Kleinstgewässer sind besei-
tigt worden. Da der Lebensraum zum Zeitpunkt der Vorhabengenehmigung nicht 
mehr vorhanden ist, sind aus formeller Sicht vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
nicht mehr zu begründen. 

Weiterhin ist festzustellen, dass der natürliche Lebensraum der Kreuzkröte im Über-
schwemmungsbereich natürlicher oder naturnaher Flussauen weitgehend ver-
schwunden ist. Zum Glück konnte die Kreuzkröte als Kulturfolger auf vom Menschen 
geschaffene, trocken-warme, offene Lebensräume (z.B. Sand- und Kiesgruben) aus-
weichen. Ein grundlegendes Merkmal aller Kreuzkröten–Lebensräume ist ihre Dyna-
mik und die Kurzlebigkeit des von der Art bevorzugten bzw. benötigten Pionierstadi-

ums. Die für die Kreuzkröte essentiellen Kleinstgewässern  werden in den Sekundär-
lebensräumen (wie im Plangebiet) durch den Einsatz von Maschinen verursacht. In 
diesen Sekundärhabitaten werden jedoch auch Kreuzkröten überfahren/getötet. D.h. 
in Sekundärlebensräumen ohne erhöhtes Tötungsrisiko kommen Kreuzkröten nicht 
vor.  

Obgleich die grundsätzliche Forderung des Gesetzgebers (Tötungsverbot nach § 44 
(1) 1. BNatSchG) richtig bleibt, ist nach fachlicher Prüfung für diese Art festzustellen, 
dass eine Vergrämungsmaßnahme für die Kreuzkröte fachlich sinnfrei ist. Würde man 
dieses Ziel konsequent weiter verfolgen, gäbe es zeitnah keine Sekundärlebensräume 
für Kreuzkröten mehr. 

Unbeachtet dessen ist es im Hinblick auf die Seltenheit dieser Art (Rote-Liste Status 
2) sinnvoll, entsprechende Habitate in Form von Kleinstgewässern herzustellen bzw. 
anzubieten. 

§44(1)2 BNatSchG/Störungsverbot:  

Die Habitate der Zauneidechse sind in Karte 2 dargestellt. Das Vorkommen ist  mög-
licherweise isoliert (Abgrenzung der lokalen Population), da umliegende Flächen 
überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt werden oder bebaut sind. Im Zuge 
der Erschließung des Geländes sind Störungen benachbarter Flächen durch den Bau-

verkehr zu erwarten (Scheuchwirkung). Auch die zur Vermeidung des Verbots-Tat-
bestandes §44 (1) 1. erforderliche Vergrämung stellt eine vorübergehende Störung 
dar. Diese Störungen haben für sich genommen keine erhebliche Auswirkung auf den 
Erhaltungszustand der lokalen Population. Der Verbots-Tatbestand tritt daher nicht 
ein. Die zur Vermeidung der anderen Verbots-Tatbestände erforderlichen Maßnah-
men reduzieren darüber hinaus die Wirkung der Störungen, da die Eidechsen auf neu 
angelegte, ungestörte Ersatzflächen ausweichen können. 
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Der Verbots-Tatbestand tritt nicht ein.  

Für die Kreuzkröte wird ebenfalls mit temporären Störungen durch die Erschließung 
gerechnet. Die zur Vermeidung anderen Verbots-Tatbestände erforderlichen Maßnah-
men (Ersatzhabitat) reduzieren die Wirkung der Störungen, da die Kreuzkröten auf 
neu angelegte, ungestörte Ersatzflächen ausweichen können. 

Der Verbots-Tatbestand tritt nicht ein.  

§44(1)3 BNatSchG/Zerstörungsverbot: 

Bei der Realisierung der geplanten Bebauung werden Habitate der Kreuzkröte und 
Zauneidechse (ca. 1,2 ha) zerstört. Unter anderem auch Flächen, die als Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten für diese Arten geeignet sind.  

Der Verbotstatbestand tritt ein. 

Um die ökologische Funktion im räumlich-funktionalen Zusammenhang zu gewähr-
leisten, müssen frühzeitig (d. h. vor Baubeginn) Ersatzhabitate in mindestens gleich-
wertigen Umfang in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbereich angelegt werden. Für 
die Zauneidechsenhabitate im Westen des Gebietes sowie für die Kreuzkröte im Be-
reich der ehemaligen Scheune ist eine „zeitlich vor dem Eingriff liegende“ Anlage von 
Ersatzhabitaten nicht mehr möglich.  

Die notwendigen Maßnahmen werden in Kap. 6.3.4 beschrieben. 

Unter Berücksichtigung der aufgeführten Maßnahmen ist für die bestehenden Habi-
tate eine Freistellung vom Verbotstatbestand möglich. 

6.3.4 Planungshinweise /Zauneidechse-Kreuzkröte 

M11/ CEF Ersatzhabitate für Zauneidechsen 

Die Anlage der Ersatzhabitate für die Zauneidechse muss vor Beginn der Baufeldfrei-
machung abgeschlossen werden, um eine erfolgreiche Abwanderung und eine Konti-
nuität der Fortpflanzungsstätte zu gewährleisten. Nach Erfahrungswerten ist davon 
auszugehen, dass je nach Einsehbarkeit vorhandener Habitate nur 1/8 bis 1/16 der 
vorhandenen Zauneidechsen beobachtet werden. Die Habitate im Untersuchungsge-
biet waren gut einsehbar (Faktor 10). Bei 8 erfassten Tieren liegt die reale Population 
demzufolge bei 80 Eidechsen. Bei einer durchschnittlichen Lebensraumgröße von 
150m2 (Laufer 2014) ergibt sich ein Lebensraum der lokalen Population in einem 
Umfang von ca. 1,2 ha. Die so ermittelte Ausgleichsfläche ist nur geringfügig größer, 
als die ermittelte Habitatfläche im Umfang von 1,03 ha (s. Karte 2).    

Nach LAUFER (2014/S. 97) ist das Ziel bei der Anlage von Zauneidechsen-Ersatzha-
bitaten eine halb offene Landschaft (keine Obstwiese), in der die einzelnen Bio-

toptypen mosaikartig verteilt sind. Der prozentuale Anteil der verschiedenen Bio-
toptypen und Strukturelemente sollte sich folgendermaßen aufteilen: 

• 20–25 % Sträucher 
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• 10–15 % Brachflächen (z. B. Altgras, Stauden) 

• 20–30 % dichtere Ruderalvegetation (oder Magerwiesen) 

• 20–30 % lückige Ruderalvegetation auf überwiegend grabbarem Substrat 

• 5-10 % Sonnenplätze, Eiablageplätze und Winterquartiere (Steinriegel; Altholz-

haufen sowie Sandlinsen) 

Speziell für Zauneidechsen werden die auf der folgenden Seite dargestellten Stein-
riegel empfohlen. Steinriegel sind auf Grund ihrer Größe und Komplexität das auf-
wendigste Habitat, können jedoch die Habitatansprüche (Jagd-, Reproduktions- und 
Überwinterungshabitat) der betroffenen Eidechsenarten am besten erfüllen.  

Bei der Anlage von Steinriegeln sollte man darauf achten, dass sie besonnt und eben, 
evtl. an Böschungen, Süd bis Südost exponiert angelegt werden. Der Boden sollte 
gut drainiert und wasserdurchlässig sein.  Ebenso erfüllt ein einzelner, kleiner Stein-
riegel auch nicht den gewünschten Zweck. Eine gute Funktionalität gewährleistet da-
gegen die Anlage mehrerer Steinriegel im räumlichen Verbund. 
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Reptilien-/Heuschreckenbiotop; Steinriegel 

 
Für die Mehlschwalben und die Kreuzkröte ist es essentiell, dass entsprechende 
Kleinstgewässer angelegt werden. Da die vorhandenen Offenbodenflächen im Zuge 
der Planung versiegelt werden, sollten derartige Pfützen in das Grünflächenkonzept 
integriert oder am Rande des Plangebietes im Bereich der Eidechsenhabitate angelegt 
werden. Wichtig ist es, einen verdichteten, wasserundurchlässigen Untergrund zu 
schaffen. Aufkommender Bewuchs muss alljährlich entfernt werden, bei stärkerer 
Durchwurzelung ist die Lehmschicht komplett neu aufzubringen. Es wird ein Komplex 
aus >20 Kleingewässern, insbesondere des Typs obligat temporäre Lachen, Pfützen 

und fakultativ temporäre Kleingewässer (Tümpel) (SCHLÜPMANN et al. 2006), unter-
schiedlichster Ausprägung, sodass stets wasserführende Gewässer vorhanden sind. 
Die gesamte Gewässeroberfläche sollte voll besonnt sein. Die Gewässer werden in 
einem Mindestabstand von 3 m von den Steinhabitaten und den Eiablageplätzen der 
Zauneidechse angelegt. Diese sollten möglichst an einem Böschungsfuß angelegt 
werden, damit sich das Kleingewässer wiederholt mit Wasser füllt. 
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Die Gewässer sollten einen Flachwasseranteil (<30 cm) von mindestens 80 % auf-
weisen (PAN & ILÖK 2010, MÜNCH 2005), damit sie sich sehr schnell erwärmen. 
• Hoher Anteil an Flachwasserbereichen von 5–10 cm Wassertiefe (SCHLÜPMANN 

1995). Diese werden zur Laichschnurablage und von den Kaulquappen bevorzugt.  
• Eine Maximaltiefe von 50 cm darf nicht überschritten werden, um eine rasche 

Erwärmung sicherzustellen (SCHLÜPMANN 1995). 
• Laichgewässer sollten vegetationsfrei sein bzw. weniger als 10 % Vegetationsde-

ckung erreichen (SCHLÜPMANN 1995). 

M12 / Vermeidung: Vergrämung der Zauneidechse 

Auf den in der Karte 2 dargestellten Habitaten sind die Eidechsen vor Baubeginn zu 
vergrämen. Liegen mehr als 1 Vegetationsperiode zwischen der Bestandserfassung 
und dem Eingriff, ist der Zauneidechsenbestand vor der Vergrämungsmaßnahme neu 
zu erfassen.  

Günstige Zeiträume für die Vergrämung sind die Aktivtätsphasen der Eidechsen, die 
außerhalb der Kernzeit der Fortpflanzung liegen, also Mitte März bis Mitte April oder 
von August bis September. Die fachlichen Vorgaben nach LAUFER (2014) sind ent-
sprechend zur berücksichtigen. Eine ökologische Baubegleitung durch einen Artex-
perten ist bei der Durchführung der Maßnahme erforderlich. Die Art der Vergrämung 
ist im Zuge der Maßnahmenumsetzung zu konkretisieren. 

6.4 Insekten 

6.4.1 Artenbestand 

Die Wiesenbrachen, Ruderalfluren und Sukzessionsflächen des Plangebietes beher-
bergen zahlreiche Insektenarten. Bei den Heuschrecken wurden 14 Arten nachgewie-
sen, von denen der Gemeine Grashüpfer (Chorthippus parallelus) und Roesels Beiß-
schrecke (Metrioptera roeseli) besonders häufig sind (s. Tabelle 7). Zur Artausstat-
tung gehören zudem mehrere rückläufige und gefährdete Arten, wie sich am Beispiel 
der Tagfalter und Heuschrecken belegen lässt (vgl. Tabelle 7 und Abbildung 33): 

• Larvalhabitate des gefährdeten Großen Feuerfalters (Lycaena dispar) sind im 

Plangebiet und auf angrenzenden Flächen in Form von Wiesenbrachen und Ru-
deralfluren vorhanden (Ausdehnung der Flächen s. Anhang Karte 2 Habitatnut-
zung). Hier wachsen einige Exemplare des stumpfblättrigen Ampfers (Rumex 
obtusifolius), an dem im Juni 2013 vier Eier der Art gefunden wurden.  

• In den Ruderalfluren im Südenwesten des Plangebietes gibt es ein kleines Vor-
kommen der gefährdeten Gottesanbeterin (Mantis religiosa). Von dieser Fang-
schrecke wurde im August 2013 eine Larve gefunden. 

• In Wiesenbrachen und grasigen Ruderalfluren wurden neben dem Großen Feu-
erfalter vier weitere wertgebende Tagfalterarten festgestellt (s. Tabelle 8). Am 
häufigsten ist dabei das Schachbrett (Melanargia galathea), das bevorzugt Alt-

grasbestände besiedelt.  
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• In Wiesenbrachen, Ruderalfluren und an Feldrainen kommen mit dem Wiesen-
grashüpfer (Chorthippus dorsatus) und der Lauchschrecke (Mecostethus parap-
leurus) zwei rückläufige Heuschreckenarten vor. 

• Am 29.08.17 wurde während der Reptilienerfassung die vom Aussterben be-
drohte Rotflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda germanica) erfasst (s. Tabelle 7)  
Sie wurde am Ostrand des Plangebietes nahe der Straße „Innere Neumatten“ in 
einem Bereich gefunden, in dem temporär Kies und Sand für Baustellenarbeiten 
zwischengelagert wurden/werden. 

6.4.2 Bewertung 

Die Wiesenbrachen, Feldraine und Ruderalfluren des Plangebietes sind hinsichtlich 
der Tagfalter und Heuschrecken als artenschutzrelevant (Wertstufe 5 nach KAULE 

1991 & RECK 1996) einzustufen. Das entspricht auf der fünfstufigen Skala von VOGEL 

& BREUNIG einer mittleren naturschutzfachlichen Bedeutung (Stufe III).  

Wertbestimmende Kriterien sind: 

• biotoptypische Artenvielfalt 

• Erfassung mehrere rückläufige Arten 

• zwei gefährdete Arten (Großer Feuerfalter, Gottesanbeterin) und eine Art, die 
vom Aussterben bedroht ist (Rotflügelige Ödlandschrecke), mit kleinen Vorkom-
men 

Die erfassten Arten sind in Tabelle 7 (Heuschrecken/Fangschrecken) und Tabelle 8 
(Tagfalter) dargestellt. Bei den Heu- und Fangschrecken gibt es keine Arten, die im 
Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt werden.  
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Tabelle 7: Erfasste Heuschreckenarten/Fangschrecken 

1 2 4 5                                                                 Vorkommen  

S D B O Artname im Gebiet 

    Chorthippus biguttulus (Nachtigall-Grashüpfer) III 

    Chorthippus brunneus (Brauner Grashüpfer) III 

  V  Chorthippus dorsatus (Wiesengrashüpfer) III 

    Chorthippus parallelus (Gemeiner Grashüpfer) IV 

    Chrysochraon dispar (Große Goldschrecke) II 

    Conocephalus fuscus (Langflüglige Schwertschrecke) III 

    Gomphocerippus rufus (Rote Keulenschrecke) III 

    Leptophyes punctatissima (Punktierte Zartschrecke) I 

b 3 3 3 Mantis religiosa (Gottesanbeterin) I 

    Metrioptera roeseli (Roesels Beißschrecke) IV 

 3 V V Mecostethus parapleurus (Lauchschrecke) III 

b 1 1 1 Oedipoda germanica (Rotflügelige Ödlandschrecke) I 

    Tetrix tenuicornis (Langfühler-Dornschrecke) II 

    Tettigonia viridissima (Grünes Heupferd) II 

 

Sp. 1: BNatSchG - b besonders geschützt  s streng geschützt 

Sp. 2: Rote-Liste-Kategorien für Deutschland nach MAAS ET AL. (2011) 

Sp. 4: Rote-Liste-Kategorien für Baden-Württemberg nach DETZEL (1998) 

Sp 5: Rote-Liste-Kategorien für den Schwarzwald/Südl. Oberrhein/Hochrhein/Kaiserstuhl nach DETZEL (1998) 

Häufigkeitsklassen: I: Einzel-Exemplare   II:  selten     III: regelmäßig      IV: häufig 
 

Bei den Tagfalterarten konnten Eier des in Anhang II und IV der FFH-Richtlinie ge-
führten Großen Feuerfalters nachgewiesen werden.  

Tabelle 8: Erfasste wertgebende Tagfalterarten 

1 2 3 4 5  Vorkommen 

FFH S D B O Artname im Gebiet 

 b    Coenonympha pamphilus (Kleines Wiesenvögelchen) IV 

  V V V Cupido argiades (Kurzschwänziger Bläuling) II 

II, IV s 3 3 3 Lycaena dispar (Großer Feuerfalter) II (Eier) 

     Melanargia galathea (Schachbrett) V 

 b    Polyommatus icarus (Hauhechel-Bläuling) IV 

Sp. 1: Anh. II und IV der FFH-RL (*  = prioritäre Art) 

Sp. 2: BNatSchG: b besonders geschützt  s streng geschützt 

Sp. 3: Rote-Liste-Kategorien für Deutschland nach REINHARDT & BOLZ (2011) 

Sp. 4:  Rote-Liste-Kategorien für Baden-Württemberg nach EBERT ET AL. (2008) 

Sp. 5: Rote-Liste-Kategorien für die Oberrheinebene nach EBERT ET Al.(2008) 

Häufigkeitsskala für Imagines: I: 1 II: 2-5  III: 6-10 IV:  11-20  V:    21-50
 VI:   51-100 VII:  101-250 
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Auf die Ökologie des im Anhang II und IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Großen 
Feuerfalter wird folgend näher eingegangen:  

 

Abbildung 33:  Stumpfblättriger Ampfer, belegt mit Eiern des Großen Feuerfalters (auf 
Wiesenbrache im Plangebiet) 
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Großer Feuerfalter 

 

Abbildung 34: Steckbrief und Verbreitung des Großen Feuerfalters 

 

Lebensraum und Verhalten  

 

Vorkommen 

Ende Mai bis Ende September  
 
Entwicklungsdauer 

2 Generationen pro Jahr; die erste Faltergeneration erscheint Ende Mai und fliegt 
bis Ende Juli. Die Zweite tritt ab Anfang August bis September auf. 

Stadien 

2 Entwicklungsstadien 

Habitat 

Besiedelt eine Vielzahl von sonnigen Lebensräumen des Offenlandes. Anzutreffen in 

Feuchtwiesen, an Gräben, in feuchten Grünlandbrachen, aber auch auf Ackerbra-
chen und Ruderalstandorten anzutreffen. Die Falter orientieren sich gerne an be-
sonderen Strukturen in der Vegetation sowie im Gelände: günstig ist ein extensiv 
bewirtschaftetes Nutzungsmosaik mit hoher Strukturvielfalt. 

Eiablageplatz 

Legen ihre Eier auf die Blattoberseite der Raupenfutterpflanze 
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Ernährung 

Raupen: verschiedene Ampferarten (z.B. Riesenampfer und Strumpfblättriger Amp-
fer) 
Falter: saugen bevorzugt an violetten oder gelben Trichter- und Köpfchenblumen. 
Von besonderer Bedeutung sind Baldrian- und Blutweiderich-Fluren mit kriechen-
dem Arznei-Baldrian und Blutweiderich. 

Ortstreue 

k. A. 

Aufenthalts- / Aktionsradius: 

k. A. 

Artspezifische Habitatmerkmale 

Wichtige Habitatelemente / Faktoren: 

• Habitat: 

o Ampferreiche  Nass- und Feuchtwiesen, Röhrichten und Hochstaudensäu-
men, wo die Eier abgelegt werden und die Raupen leben. 

o Blütenreiche Wiesen und Brachen, wo die Falter Nektar saugen, und Rendez-
vousplätzen, wo die Männchen Reviere zur Partnerfindung besetzen. 

o Grabenränder, Ton- und Kiesgruben mit entsprechender Vegetation sowie 
Weg- und Gebüschränder 

6.4.3 Artenschutzfachliche Vorbeurteilung 

Die Verbots-Tatbestände des § 44(1) BNatSchG sind für den Großen Feuerfalter (Ly-
caena dispar) zu prüfen. Die übrigen Insektenarten werden im Rahmen der Eingriffs-
regelung (§15 BNatSchG) berücksichtigt. 

§44(1)1 BNatSchG/Tötungsverbot: 

Bei der Baufeldfreimachung können Larvalstadien des Großen Feuerfalters zerstört 
werden. Vergleichbare Verluste sind in den Larvalhabitaten des Großen Feuerfalters 
üblich, da Eiablagen häufig auf gemähten oder gemulchten Flächen stattfinden. Die 
Fortpflanzungsbiologie des Großen Feuerfalters ist an derartige Verluste angepasst. 
Die Anzahl potenzieller Fraßpflanzen im Plangebiet ist relativ gering. Die Größe der 
vom Eingriff betroffenen Habitatfläche ist im Vergleich zum Aktionsradius der eierle-
genden Weibchen (ca. 1 km²) ebenfalls gering. Somit ist eine signifikante Erhöhung 
des Tötungsrisikos nicht zu erwarten.  

Der Verbots-Tatbestand tritt nicht ein. 

§44(1)2 BNatSchG/Störungsverbot:  

Bau- oder betriebsbedingte erhebliche Störungen angrenzender Larvalhabitate sind 
nicht zu erwarten.  

Der Verbotstatbestand tritt nicht ein. 
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§44(1)3 BNatSchG/Zerstörungsverbot: 

Bei einer Bebauung der im Plangebiet vorhandenen Wiesenbrachen und Ruderalfluren 
gehen Habitate des Großen Feuerfalters verloren. Da in der Umgebung weitere Wie-
senflächen mit Ampfer-Vorkommen nur begrenzt zur Verfügung stehen, sind nega-
tive Auswirkungen auf die Fortpflanzungsstätte des Großen Feuerfaltes nicht auszu-
schließen.  

Der Verbotstatbestand tritt ein. 

In Karte 2 sind die Habitate des großen Feuerfalters in einem Umfang von 1,24 ha 
dargestellt. In diesem Umfang sind Ersatzhabitate in räumlich-funktionalem Zusam-
menhang herzustellen. Diese lassen sich mit relativ geringem Herstellungsaufwand 
durch artspezifische Maßnahmen durchführen (Anlage und Pflege von geeigneten Ha-
bitaten/Wiesen, s. Kap. 6.4.4). 

Unter Berücksichtigung der aufgeführten Maßnahmen ist eine Freistellung vom Ver-
botstatbestand möglich. 

Tagfalter und Heuschrecken / § 15 Eingriffs-Regelung 

Die im Plangebiet nachgewiesenen rückläufigen und gefährdeten Tagfalter- und Heu-

schreckenarten können nicht auf benachbarte Flächen ausweichen, da Habitate ver-
gleichbarer Qualität dort nicht oder nur in geringem Umfang vorhanden sind. Die für 
diese Insekten empfehlenswerten Ausgleichsmaßnahmen können im Zuge der Maß-
nahmen für Vögel und Reptilien durchgeführt werden, indem auf einige Aspekte be-
sonders geachtet wird (siehe Kap. 6.4.4).  

6.4.4 Planungshinweise 

In Bezug auf Insekten sind folgende Maßnahmen durchzuführen:  

M 13 / CEF: Habitate des Großen Feuerfalters 

Anlage von Wiesenflächen und belassen von jeweils ca. 5% Restfläche bei jeder 

Mahd. Diese Restflächen sollten Ampferpflanzen aufweisen (Rumex obtusifolius, 
Rumex crispus). Sofern die Restflächen keine Ampferpflanzen enthalten, sind zusätz-
lich 3-5 Ampferpflanzen pro Schlag und Mahdtermin von der Mahd auszunehmen.  

Bei Neubegründung von Wiesen ist dem Saatgut ein Anteil von maximal 1% Rumex 
obtusifolius oder Rumex crispus beizumengen.  

M 14 / Ausgleichsmaßnahmen für Heuschrecken und Tagfalter 

Extensive Nutzung der Magerwiesen auf den Ausgleichsflächen: Keine Düngung, 
Mahd Mitte-Mai bis Mitte Juni und Mitte August bis September, jeweils mit 5% alter-
nierender Restfläche.  
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7 Gesamtkonzeption der Artenschutzmaß-

nahmen 

Häufig können die vorhabenbetroffenen Tierarten nicht auf benachbarte Fläche aus-
weichen, wenn vergleichbare Strukturen dort nicht oder nur in begrenztem Umfang 
vorhanden sind. Außerdem sind geeignete Strukturen in der Regel bereits von Indi-
viduen derselben Arten besetzt, die auch die entsprechenden Nahrungs-Ressourcen 

nutzen. Um die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang zu erhalten, 
müssen Ersatzhabitate entwickelt und/oder  nicht vom Vorhaben betroffenen Habi-
tate optimiert werden.  

Grundsätzliche Anforderungen an die Auswahl von Maßnahmen  

Bei der Auswahl von Art, Umfang und Zeitpunkt/-raum der Artenschutzmaßnahmen 
gelten folgende grundsätzlichen Anforderungen:  

1. Frühzeitige Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen: die Funktionsfähigkeit 
muss bereits mit Baubeginn gewährleistet sein.  

2. Relation der Maßnahmen zur in Anspruch genommenen Habitatfläche bzw. der 
Zahl der betroffenen Habitate (z.B. Vogelreviere). Bei der Neuschaffung von 
Habitaten gilt der Grundsatz, dass mindestens der Umfang der zerstörten Flä-

che wiederhergestellt werden muss. Bei der Optimierung bestehender Habitate 
erhöht sich der erforderliche Umfang in Abhängigkeit von der neu geschaffenen 
Qualität (verbal-argumentative Bezugnahme/Begründung). 

3. Erfüllung von Mehrfachfunktion auf derselben Fläche: Insofern mehrere der be-
troffene Arten vergleichbare Habitatansprüche aufweisen, ist es zulässig Mehr-
fachfunktion für verschiedene Arten auf derselben Fläche zu realisieren. Vo-
rausgesetzt natürlich, dass Habitatansprüche der einen Art ohne erhebliche Ein-
schränkung der anderen Art auf derselben Fläche erbracht werden können. 

Gesamtkonzeption der Artenschutzmaßnahmen 

In vorliegendem Gutachten wurden Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen inner-
halb der Artkapitelt formuliert (M1 bis M14). Diese werden unter Berücksichtigung 
der nachfolgenden Grundsätze in einem Gesamtkonzept zusammen geführt. Die for-
mulierten Vermeidungsmaßnahmen sind unter Hinzuziehung einer ökologischen Bau-
begleitung umzusetzen. Der zeitliche Vorlauf für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

ist bei der Bauabfolge zu berücksichtigen.  

Neben intensiv genutzten Flächen, die für die wertgebenden Tierarten von unterge-
ordneter Bedeutung sind, sind Habitate von seltenen und streng- oder/und besonders 
geschützten Arten betroffen, die Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte dieser 
Arten übernehmen oder als wichtiges Nahrungshabitat genutzt werden. 

Die in Karte 1 dargestellten Reviere der wertgebenden Vogelarten umfassen eine 
Fläche von mindestens 1,4 ha. In diesem Umfang sind Ausgleichs- Ausweichflächen 
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für die Avifauna in räumlich-funktionalen Zusammenhang herzustellen. Die externen 
Ausgleichsflächen sollten im 1 km –Umkreis um das Plangebiet liegen und im Verbund 
zu vergleichbaren Lebensräumen stehen. Bei der Herstellung von Ersatzhabitaten 
sind die artspezifischen Habitatmerkmale der wertgebenden Arten zu berücksichti-
gen: 

• 0,4 ha Magerwiesen, Staudenfluren und Anuellenfluren (M6) 

• Auf bis zu 0,3 ha Neuanlage von Streuobstwiesen (M7); 

• Auf mindestens 10 % der Fläche Neuanlage von Hecken (M4); 

• Neuanlage und Optimierung von Magerwiesen (M5); 

• Installation von Nisthilfen (M3); 

• Lehmpfützen für Mehlschwalben (s. Beschreibung unter M11). 

Zusätzlich für Fledermäuse: 

• 1.850 m2 Leitstruktur aus gebietsheimischen Feldgehölzen mit vorgelagerten 
Nahrungshabitaten und Anbindung an vorhandene Gehölzlinien (M10). 

Zusätzlich für Zauneidechsen im Umfang von mindestens 1,2 ha:  

• 5-10 % Sonnenplätze;  

• in Randlage zu den Besonnungsplätzen der Zauneidechse Anlage von Habitaten 
für Kreuzkröte und Mehlschwalbe (Mehrfachfunktion); 

• Ca. 20–30 % lückige Ruderalvegetation auf überwiegend grabbarem Substrat 
müssen angelegt werden; 

• 20-25 % Sträucher; andere Maßnahmen gleicher Wertigkeit (Hecken für Vögel, 
Leitstruktur für Fledermäuse), die an die Zauneidechsenhabitate angrenzen, sind 
anrechenbar (Mehrfachfunktion);  

• 20-30 % dichter Ruderalflur oder Magerwiesen; andere Maßnahmen gleicher Wer-
tigkeit (Avifauna), die an die Zauneidechsenhabitate angrenzen, sind anrechenbar 
(Mehrfachfunktion); 

Zusätzlich für Insekten/großer Feuerfalter Ersatzhabitate im Umfang von mindestens 
1,24 ha: 

• Die artspezifischen Habitatmerkmale dieser Art sind zu berücksichtigen. Insofern 
diese mit anderen Maßnahmen kombinierbar sind (blütenreiche Wiesen und Hoch-
staudenfluren und in jedem Jahr Ampferpflanzen auf mindestens 620 m2 = 5 %) 
ist eine Mehrfachfunktion der Fläche möglich. 

Fazit: 

• Die Inanspruchnahme der geplanten Bebauung umfasst eine Fläche von 

ca. 7,3 ha.  

• Für die Maßnahmen des Artenschutzes sind Ersatzhabitate im Umfang von maxi-
mal ca. 4 ha erforderlich.  
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• Bei entsprechender Anordnung (Leitstrukturen für Fledermäuse, Heckengruppen 
für Vögel, Wiesenflächen) ist durch Mehrfachfunktion eine erhebliche Reduzierung 
des Flächenumfanges möglich.  

• Sollte die naturschutzrechtliche Ausgleichserfordernis nach dem baurechtlichen 
Ökokonto einen höheren Flächenbedarf erforderlich machen, müssen jedoch min-
destens 4 ha der Fläche primär in Orientierung an die artspezifischen Habitat-
merkmale der dargestellten Arten hergestellt werden. 

8 Monitoring 

Der Maßnahmenerfolg ist in Abhängigkeit von Prognosesicherheit und Eignung der 
entsprechenden Maßnahme durch ein populationsbezogenes Monitoring in Verbin-
dung mit dem Nachweis der artspezifischen Habitatmerkmale (Art und Umfang) 

nachzuweisen. Ist die Prognosesicherheit und Eignung der Maßnahme hoch, kann im 
Einzelfalle der Nachweis von Art und Umfang der artspezifischen Habitatmerkmale 
ausreichen. Das Monitoringkonzept ist in Abstimmung mit der zuständigen Behörde 
festzulegen. 
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9 Anhang 

9.1 Bewertungsrahmen 

Tabelle 9: neunstufige Skala (KAULE 1991, RECK 1996) 

 Wert-
stufe  

verbale Bewertung der 
Lebensraum-Fläche  

Konfliktstärke*  

  9  bundes- bis europa-
weite Bedeutung  

extrem hoch 

  8  überregionale bis lan-
desweite Bedeutung 

sehr hoch 

  7  regionale Bedeutung  hoch 

  6  lokale Bedeutung, ar-
tenschutzrelevant 

mittel 

  5  verarmt, noch arten-
schutzrelevant  

gering 

  4  stark verarmt sehr gering 

  3  belastend oder extrem 
verarmt  

nicht relevant 

  2  stark belastend  nicht relevant 

  1  sehr stark belastend  nicht relevant 

*  Konfliktstärke: Schwere verbleibender Konflikte bei signifikanter Beeinträchtigung der Lebensraumflä-
che, vor Ausgleich. Sehr geringe Konflikte werden als nicht erheblich eingestuft. 

 
Tabelle 10: Fünfstufige Bewertungsskala nach VOGEL & BREUNIG (2005) und die Relation zur 
Skala von KAULE (1991) und RECK (1996). 

Wertstufe Bedeutung 

Relation zu KAULE 

(1991) & RECK 

(1996) 

I 
sehr geringe naturschutzfachliche Bedeu-

tung 1-3 

II geringe naturschutzfachliche Bedeutung 4 

III mittlere naturschutzfachliche Bedeutung 5 

IV hohe naturschutzfachliche Bedeutung 6 

V sehr hohe naturschutzfachliche Bedeutung 7-8 
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9.3 Karten/Erfassungsprotokolle 

• Karte 1 Vögel, Fledermäuse 

• Karte 2 Eidechsen, Insekten 

• 3 Protokolle der Fledermauserfassung 

 



2-10

3-10

2

4

5

6

7

9

1

38

3

2 1

1:1.750

0 10050
Meter

´

Büro für Landschaftsplanung     

Dipl.-Forstw. H.-J. Zurmöhle        
79183 Waldkirch,  Schillerstr. 16,   

Tel. 07681/4937055  Fax: 07681

planung@zurmoehle.com

MS

Artenschutzgutachten

Gaisgraben III / Staufen

Bearbeiter: A.Heym, C. Seifert, 
                   H.-J. Zurmöhle

Karte 1: Vögel, Fledermäuse

Habitate planungsrelevanter
Brutvögel im Plangebiet

Turmfalke

Gartenrotschwanz

Bluthänfling

Goldammer

Schwarzkehlchen

Fledermäuse

Kernhabitat (1.800 m²)

")
Standorte stationäre Batcoder
(Nr. siehe Gutachten)

Habitatbäume

nm Habitatbäume

(Nr. siehe Gutachten)

Zusatzinformationen

Geltungsbereich B-Plan

Die Flächenangaben beziehen sich 

ausschließlich auf die Habitatflächen 

innerhalb des Plangebiets

Hinweis:

Plandatum 05.02.2020  

Bearbeiter K. Kirschbauer

Planformat 297 x 420 / A3



1:1.500

0 10050
Meter

´

Büro für Landschaftsplanung     

Dipl.-Forstw. H.-J. Zurmöhle        
79183 Waldkirch,  Schillerstr. 16,   

Tel. 07681/4937055  Fax: 07681

planung@zurmoehle.com

MS

Artenschutzgutachten

Gaisgraben III / Staufen

Bearbeiter: A.Heym, C. Seifert, 
                   H.-J. Zurmöhle

Karte 2: Zauneidechsen, Insekten

Zauneidechsen (2017)

!H adulte Zauneidechse

! juvenile/ subadulte Zauneidechse

Habitat (10.300 m²)

Großer Feuerfalter (2014)

!( Eier

Habitat (12.400 m²)

Larvalhabitat (17.500 m²)

Zusatzinformationen

Geltungsbereich Bebauungsplan

Die Flächenangaben beziehen sich 

ausschließlich auf die Habitatflächen 

innerhalb des Plangebiets.

Hinweis:

Plandatum 05.02.2020 

Bearbeiter K. Kirschbauer

Planformat 297 x 420 / A3



Fledermauserhebung: 12. - 13. April 2017, Staufen Gaisgraben

1 Aufnahmen

1.1 äußere Bedingungen 

Wetter (*)

1.2 Transekt

Gerät gegangen von Beginn Ende Dauer Strecke ca. in Karte

8 A. Heym 19:57 21:58 02:03 2,8 km Ke1-ts-g8

Tab. 1: Transekt  12. 04. 2017

1.3 Stationäre Messungen

― Gerät auf Stativ (Höhe ca. 2,2 m)

― Aufnahmemodus: Auto + Timer; Aufnahmezeit 18:00 ― 7:00,  11 Std.

Fledermauserhebung:   12. - 13. April 2017, Staufen Gaisgraben Seite 1

Bild 1: Wetter 12. 04. 2017

Büro für Landschaftsplanung / Dipl.-Forstw. H.-J. Zurmöhle

Schillerstr. 16, 79183 Waldkirch

07681-4937055 / planung@zurmoehle.com

Bild 2: Temperaturverlauf (gemessen an Gerät 5)



Gerät Position [Grad Min Sek] in Karte

1 N47° 53' 09.9" E7° 43' 06.1" SG1-1

2 N47° 53' 10.5" E7° 42' 59.5" SG1-2

3 N47° 53' 12.6" E7° 43' 01.7" SG1-3

4 N47° 53' 09.2" E7° 43' 00.6" SG1-4

5 N47° 53' 07.4" E7° 43' 03.0" SG1-5

6 N47° 53' 06.1" E7° 43' 03.8" SG1-6

7 N47° 53' 05.0" E7° 43' 08.4" SG1-7

9 N47° 53' 12.8" E7° 42' 55.2" SG1-8

Tab. 2: stationäre Messung 12./ 13. 04. 2017

1.4 Aufzeichnungen der Rohdaten im Batcorder

Gerät Aufnahmen aussortiert * ausgewertet

8 Transekt 33 - 33

1 stationär 15 3 12

2 stationär 240 4 236

3 stationär 7 2 5

4 stationär 12 2 10

5 stationär 20 9 11

6 stationär 6 1 5

7 stationär 9 5 4

8 stationär 5 - 5

Tab. 3: Anzahl Rohdaten in der BcAdmin Datenbank

Fledermauserhebung:   12. - 13. April 2017, Staufen Gaisgraben Seite 2 von 5

(*) aussortiert wenn Rufe = 0
(i.e. Fehlgeräusche) 



2 Gelände

3 Karten

3.1 Garmin

― Transekt: blau – SG1-Ts8, Geräte Positionen: SG1-1  bis SG1-8

― Datei: 170412_Staufen-1.gpx

Bild 4: Topographische Karte Garmin

Fledermauserhebung:   12. - 13. April 2017, Staufen Gaisgraben Seite 3 von 5

Bild 3: Untersuchungsgebiet (Richtung Nord-West)



3.2 Luftbild mit Georeferenzierung der Batcorder-Aufnahmen

― für Details siehe Datei: 170412_Staufen-1.kmz

Bild 5: Luftbild, georeferenzierte Aufnahmen:Transekt Gerät 8

Fledermauserhebung:   12. - 13. April 2017, Staufen Gaisgraben Seite 4 von 5



4 Zusammenfassung der Auswertung

4.1 Arten

Abk. wiss. Name deutsche Bezeichnung

Myotis Myotis spp. Myotis

Malc Myotis alcathoe Nymphenfledermaus

Pipistrelloid Pip/Hyp/Min spp Pipistrelloid

Phoch Pipistrellus hoch Pip hochrufend

Ppip Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus

Ptief Pipistrellus low freq Tiefrufende Pipistrelle

Hsav Hypsugo savii Alpenfledermaus

Pmid Pipistrellus mittel rufend Pip mittlerer Frequenz

Pnat Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus

Spec. Chiroptera spec Unbest. Fledermaus

Tab. 4: Bezeichnungen der Arten aus Tab. 4

4.2 Aktivitätsbericht: Anzahl der Rufe im Untersuchungsgebiet

St1-1 St1-2 St1-3 St1-4 St1-5 St1-6 St1-7 St1-8 St1-Ts8

Alpenfledermaus 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Nymphenfledermaus 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Pip hochrufend 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Pip mittl. Frequenz 4 0 0 1 1 0 0 0 1

Pipistrelloid 0 0 0 3 4 0 0 0 0

Rauhhautfledermaus 2 0 0 0 3 2 0 1 0

Tiefruf. Pipistrelle 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Unbest. Fledermaus 0 1 1 1 0 0 0 0 2

Zwergfledermaus 5 234 4 4 3 2 4 5 28

# Sessions 1 1 1 1 1 1 1 1 1

# Rufe 32 2265 14 36 44 29 37 58 338

# Aufnahmen 12 236 5 10 11 4 4 5 33

Summe s 8,36 354,91 4,01 7,52 9,55 5,58 5,39 7,09 45,62

Tab. 5: Ruf- Aktivitäten

Fledermauserhebung:   12. - 13. April 2017, Staufen Gaisgraben Seite 5 von 5

# Sessions = Anzahl der Messungen

# Rufe = Gesamtzahl aller Rufe

# Aufnahmen = Anzahl der Aufnahmen

Summe  s  = Sekunden aller Rufe      



Fledermauserhebung: 28./29. 08. 2017, Staufen Gaisgraben

1 Aufnahmen
1.1 äußere Bedingungen 

Wetter (*)

(*) Angaben aus http://www.meteocentrale.ch/de/europa/deutschland/wetter-staufen-breisgau/

1.2 Transekt

Gerät gegangen von Beginn Ende Dauer Strecke ca. in Karte

9 A. Heym 19:57 22:28 02:30 2,9 km SG2-Ts9

Tab. 1: Transekt  28. 08. 2017

1.3 Stationäre Messungen

― Gerät auf Stativ (Höhe ca. 2,2 m)

― Aufnahmemodus: Auto + Timer; Aufnahmezeit 19:30 ― 7:30,  12 Std.

Fledermauserhebung:   28./29. 08. 2017, Staufen Gaisgraben Seite 1

Bild 1: Wetter 28. 08. 2017

Büro für Landschaftsplanung / Dipl.-Forstw. H.-J. Zurmöhle

Schillerstr. 16, 79183 Waldkirch

07681-4937055 / planung@zurmoehle.com



Gerät Position [Grad Min Sek] in Karte

1 N47° 53' 11.1" E7° 43' 04.7" SG2-1

2 N47° 53' 10.5" E7° 42' 59.6" SG2-2

3 N47° 53' 12.5" E7° 43' 01.6" SG2-3

4 N47° 53' 09.0" E7° 43' 00.2" SG2-4

5 N47° 53' 07.3" E7° 43' 02.9" SG2-5

6 N47° 53' 06.0" E7° 43' 03.8" SG2-6

7 N47° 53' 05.0" E7° 43' 08.8" SG2-7

8 N47° 53' 12.7" E7° 42' 55.0" SG2-8

9 N47° 53' 08.3" E7° 43' 07.5" SG2-9

10 N47° 53' 10.2" E7° 42' 59.7"
innerhalb der Scheune

SG2-10

Tab. 2: stationäre Messung 28./29. 08. 2017

1.4 Aufzeichnungen der Rohdaten im Batcorder

Gerät Aufnahmen aussortiert * ausgewertet

9 Transekt 37 14 23

1 stationär 176 23 153

2 stationär 137 2 135

3 stationär 89 - 89

4 stationär 166 2 164

5 stationär 330 4 326

6 stationär 104 - 104

7 stationär 86 - 86

8 stationär 150 28 122

9 stationär 239 14 225

10 stationär 0 - 0

Tab. 3: Anzahl Rohdaten in der BcAdmin Datenbank

Fledermauserhebung:   28./29. 08. 2017, Staufen Gaisgraben Seite 2 von 5

(*) aussortiert wenn Rufe = 0
(i.e. Fehlgeräusche) 



2 Karten

2.1 Garmin

― Transekt: blau – SG2-Ts9, Geräte Positionen: SG2-1  bis SG2-10

― Datei: 170828_Staufen-2.gpx

Bild 2: Topographische Karte Garmin

Fledermauserhebung:   28./29. 08. 2017, Staufen Gaisgraben Seite 3 von 5



2.2 Luftbild mit Georeferenzierung der Batcorder-Aufnahmen

― für Details siehe Datei: 170828_Staufen-2.kmz

Bild 3: Luftbild, georeferenzierte Aufnahmen:Transekt Gerät 9

Fledermauserhebung:   28./29. 08. 2017, Staufen Gaisgraben Seite 4 von 5



3 Zusammenfassung der Auswertung

3.1 Arten im Untersuchungsgebiet

(*) Die Langflügelfledermaus (Miniopterus schreibersii, Abk. Misch) gilt in Deutschland 
als ausgestorben. Deren Ruffrequenz ist mit der von Zwergfledermaus (Ppip) oder 
Mückenfledermaus (Ppyg) leicht zu verwechseln. „Langflügelfledermaus“ ist daher mit 
hoher Wahrscheinlichkeit eine Fehlbestimmung der Auswertesoftware. 

3.2 Aktivitätsbericht: Anzahl der Aufnahmen im Untersuchungsgebiet

Tab. 4: Aufnahmen

Fledermauserhebung:   28./29. 08. 2017, Staufen Gaisgraben Seite 5 von 5

  sehr sicher bestimmt
  relativ sicher bestimmt
!    Bestimmung ungenau
―   nicht  vorhanden

# Sessions = Anzahl der Messungen

# Rufe = Gesamtzahl aller Rufe

# Aufnahmen = Anzahl der Aufnahmen

Summe  s  = Sekunden aller Rufe      



Fledermauserhebung: 12./13. 10. 2017, Staufen Gaisgraben

1 Aufnahmen
1.1 äußere Bedingungen 

Wetter

(*) Angaben aus http://www.meteocentrale.ch/de/europa/deutschland/wetter-staufen-breisgau/

1.2 Transekt

Gerät gegangen von Beginn Ende Dauer Strecke ca. in Karte

9 A. Heym 18:17 20:49 02:32 2,4 km SG3-Ts9

Tab. 1: Transekt  12. 10. 2017

1.3 Stationäre Messungen

― Gerät auf Stativ (Höhe ca. 2,2 m)

― Aufnahmemodus: Auto + Timer; Aufnahmezeit 17:45 ― 8:45,  15 Std.

― Gerät 9 stationär nach dem Transekt (ca. 20:50)

Fledermauserhebung:   12. 10. 2017, Staufen Gaisgraben Seite 1

Bild 1: Wetter 12. 10. 2017

Büro für Landschaftsplanung / Dipl.-Forstw. H.-J. Zurmöhle

Schillerstr. 16, 79183 Waldkirch

07681-4937055 / planung@zurmoehle.com



Gerät Position [Grad Min Sek] in Karte

1 N47° 53' 11.3" E7° 43' 04.8" SG3-1

2 N47° 53' 10.2" E7° 43' 00.3" SG3-2

3 N47° 53' 12.9" E7° 43' 01.7" SG3-3

4 N47° 53' 09.1" E7° 43' 00.2" SG3-4

5 N47° 53' 07.3" E7° 43' 02.9" SG3-5

6 N47° 53' 06.1" E7° 43' 03.8" SG3-6

7 N47° 53' 05.1" E7° 43' 08.9" SG3-7

8 N47° 53' 12.8" E7° 42' 55.0" SG3-8

9 N47° 53' 08.3" E7° 43' 07.6" SG3-9

10 N47° 53' 11.0" E7° 43' 00.7" SG3-10

Tab. 2: stationäre Messung 12./13. 10. 2017

1.4 Aufzeichnungen der Rohdaten im Batcorder

Gerät Aufnahmen aussortiert * ausgewertet

9 Transekt 17 3 14

1 stationär 22 - 22

2 stationär 25 - 25

3 stationär 10 - 10

4 stationär 13 - 13

5 stationär 20 - 20

6 stationär 9 2 7

7 stationär 10 - 10

8 stationär 24 - 24

9 stationär 6 - 6

10 stationär 22 - 22

Tab. 3: Anzahl Rohdaten in der BcAdmin Datenbank

Fledermauserhebung:   12. 10.  2017, Staufen Gaisgraben Seite 2 von 5

(*) aussortiert wenn Rufe = 0
(i.e. Fehlgeräusche) 



2 Karten

2.1 Garmin

― Transekt: rot – SG3-Ts9, Geräte Positionen: SG3-1  bis SG3-10

― Datei: 171012_Staufen-3.gpx

Bild 2: Topographische Karte Garmin

Fledermauserhebung:   12. 10.  2017, Staufen Gaisgraben Seite 3 von 5



2.2 Luftbild mit Georeferenzierung der Batcorder-Aufnahmen

― für Details siehe Datei: 171012_Staufen-3.kmz

Bild 3: Luftbild, georeferenzierte Aufnahmen:Transekt Gerät 9

Fledermauserhebung:   12. 10.  2017, Staufen Gaisgraben Seite 4 von 5



3 Zusammenfassung der Auswertung

3.1 Arten im Untersuchungsgebiet

3.2 Aktivitätsbericht: Anzahl der Aufnahmen im Untersuchungsgebiet

Taxon St3-
01

St3-
02

St3-
03

St3-
04

St3-
05

St3-
06

St3-
07

St3-
08

St3-
09

St3-
10

St3-
Ts9

Bartfledermäuse 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Großer Abendsegler 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1

Mittlerer Nyctaloid 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1

Mückenfledermaus 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0

Nyctaloid 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1

Pip hochrufend 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Pip mittl.Frequenz 3 8 2 0 5 2 2 1 0 3 0

Pipistrelloid 2 4 0 1 0 0 0 0 1 2 1

Rauhhautfledermaus 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Tiefruf.Pipistrelle 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Unbest. Fledermaus 2 1 0 0 1 0 2 1 0 4 1

Wasserfledermaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Weißrandfledermaus 1 0 1 0 1 0 2 0 0 2 3

Zweifarbfledermaus 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Zwergfledermaus 6 10 5 10 7 5 2 19 3 9 6

kleine/mittl. Myotis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# Sessions 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

# Rufe 66 150 53 99 117 33 45 179 57 107 102

# Aufnahmen 22 25 10 13 20 7 10 24 6 22 14

Summe s 15,18 29,16 11,55 15,86 22,67 5,94 8,66 28,36 8,11 21,64 16,67

Tab. 4: Aufnahmen

Fledermauserhebung:   12. 10.  2017, Staufen Gaisgraben Seite 5 von 5

  sehr sicher bestimmt
  relativ sicher bestimmt
!    Bestimmung ungenau
―   nicht  vorhanden

# Sessions = Anzahl der Messungen

# Rufe = Gesamtzahl aller Rufe

# Aufnahmen = Anzahl der Aufnahmen

Summe  s  = Sekunden aller Rufe      



Anlage 4 zum Umweltbericht mit Grünordnungsplan – Gaisgraben III

Lageplan Ersatzmaßnahme E8 – Waldrefugium 
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1 Veranlassung 
 
Die Stadtverwaltung Staufen entwickelt das am nordwestlichen Ortsrand von Stau-
fen liegende Gewerbegebiet Gaisgraben III. Nachdem das Ing.-Büro r+u Dr. M. 
Bliedtner im Auftrag der Stadt Staufen Ende 2014/Anfang 2015 das Gewerbege-
biet geotechnisch erkundet hatte, sollte nun die westlich angrenzende Erweite-
rungsfläche (Gaisgraben III West) zusätzlich untersucht werden. Für die Planung 
der Erschließungsarbeiten war der Untergrund geotechnisch zu erkunden und ein 
Bericht anzufertigen, der im Wesentlichen die Fragen nach der Klassifizierung der 
relevanten Bodenschichten, der Wiederverwertbarkeit der Böden, den Grundwas-
serverhältnissen und der Versickerungsfähigkeit des Untergrundes sowie allge-
meine Fragen zur Gründung von Gebäuden beantwortet. 
 
Die Stadtverwaltung Staufen erteilte mit Schreiben vom 13.07.2016 dem Ing.-Büro 
r+u Dr. M. Bliedtner den Auftrag, entsprechende geotechnische Untersuchungen 
durchzuführen und die Ergebnissen in einem Bericht darzulegen. 
 
Für die Erstellung des Berichtes standen folgende Unterlagen und Arbeitsmateria-
lien zur Verfügung: 
 
[U1] Geologische Karte von Baden-Württemberg, Maßstab 1:25.000, Blatt 8112 
 Staufen i. Br. inkl. Erläuterungen (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 
 Bergbau Baden-Württemberg, Freiburg i. Br., 2. vorl. Ausgabe, 1999) 

[U2] Topographische Karte von Baden-Württemberg, Maßstab 1:25.000, Blatt 
 8112 Staufen i. Br. (Top25 V3 Viewer, Landesvermessungsamt Baden- 
 Württemberg, Copyright 1996 - 2007, EADS Deutschland GmbH) 

[U3] Hydrogeologische Karte von Baden-Württemberg, Oberrheingebiet 
 Bereich Kaiserstuhl - Markgräflerland 
 -   III. Karte der Grundwasserleiterbasis und Quartärbasis 
 -   VI. Karte der Grundwasseroberfläche, Maßstab jeweils 1:50.000 
 (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg, Freiburg i. Br., 1977) 

[U4] Wasserschutzgebiete und Überschwemmungsgebiete in Baden-Württem- 
 berg, Online-Abfrage beim Daten- und Kartendienst der LUBW (Landes- 
 anstalt für Messungen, Umwelt und Naturschutz B.-W.) 

[U5] Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen für 
 Baden-Württemberg, Maßstab 1:350.000 (Innenministerium B.-W., 2005) 
 
von der Stadtverwaltung Staufen 

[U6] Hydrogeologisches Gutachten "Rundacker II" von 2011 als PDF 
 Quelle: Geotechnisches Institut GmbH, 79576 Weil am Rhein 

[U7] Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften "Gaisgraben III" vom 
 22.12.2015, Maßstab 1:1.000 als PDF   Quelle: fsp.stadtplanung 
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vom Ing.-Büro Bernauer Vermessungstechnik, 79219 Staufen 

[U8] Gaisgraben III, Lage- und Höhenplan vom 22.06.2016, Maßstab 1:500 

[U9] Absteckplan mit Positionen der Geländeuntersuchungen  vom 24.08.2016, 
Maßstab 1:2.000 

 
vom Regierungspräsidium Freiburg 

[U10] Daten und Grundwasserganglinie der GW-Messstelle 113/071-9 von 
 Januar 1980 bis Juli 2016 sowie Daten und GW-Ganglinien der 
 GW-Messstellen 19/071-4 (Staufen) und 104/071-8 (Wettelbrunn) 
 
vom IFU GmbH, 79423 Heitersheim 

[U11] Prüfbericht K 0952 /16 über die Untersuchung der Bodenmischprobe MP1 
(Mischprobe der Baggerschürfe S1 - S3 (S12 - S14)) 

 
vom r+u Büro Dr. M. Bliedtner 

[U12] Geotechnische Auswertung der Geländeuntersuchung (4 Baggerschürfe, 
 3 Rammsondierungen, 3 Rammkernsondierungen, 2 GW-Messstellen) 

[U13] GW-Messungen der Messstelle 113/071-9 und der provisorischen 
 GW-Messstellen GWM1 und GWM2 ab 19.12.2014 (in 1- bzw. 
 2-wöchige Messungen ab 28.09.2015) und GWM3 und GWM4 (1-wöchige 

Messung ab 19.09.2016) 

[U14] Gewerbegebiet Gaisgraben III 79219 Staufen, Bericht zur geotech- 
 nischen Untersuchung des Untergrundes, Februar 2015 mit Ergänzungen 
 Juli 2016 vom 06.02.2015 / 08.07.2016 
 
 
 
 
 
2 Gelände 
 
Das geplante Gewerbegebiet Gaisgraben III liegt am nordwestlichen Rand der 
Stadt Staufen. Der ursprüngliche Bebauungsplan Gaisgraben III wurde insofern 
abgeändert, dass im Osten die Fläche (ca. 1,6 ha) östlich der Straße "Innere 
Neumatten" aus dem Bebauungsplan entfernt und das Gewerbegebiet in Richtung 
Westen um ca. 2,8 ha erweitert wurde (siehe Abbildung 1). Im Rahmen der Erwei-
terung nach Westen wurde die Erschließungsstraße um ca. 70 m nach Westen 
verlängert, dort knickt sie rechtwinklig nach Norden ab und schließt dann im 
Nordwesten des Gewerbegebiets an das westliche Ende der Straße "Innere Neu-
matten" an. 
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Abbildung 1: Übersicht 
des Bebauungsplans 
Gaisgraben III der Stadt 
Staufen. Der aktuelle 
Geltungsbereich wurde 
im Osten verkleinert 
und im Westen um eine 
Erweiterungsfläche er-
gänzt. 
 
 

 
Nach dem geänderten Bebauungsplan weist das Gewerbegebiet Gaisgraben III 
eine Ausdehnung in N-S-Richtung von bis zu 340 m und einer Querausdehnung in 
O-W-Richtung von bis zu 330 m auf, woraus sich aus der spitz nach Norden zu-
laufenden Form eine Fläche von ca. 7,5 ha ergibt. Im Nordosten und Osten grenzt 
das Gewerbegebiet Gaisgraben III an Gaisgraben II an. Der Südosten schließt an 
den abgetrennten Teil der ursprünglichen Fläche an, auf der eine Flüchtlingsun-
terkunft errichtet ist. Die übrigen Außengrenzen des geplanten Gewerbegebietes 
werden von landwirtschaftlich genutzten Flächen begrenzt. 
 
Die natürliche Geländemorphologie des Gewerbegebiets kann als näherungswei-
se eben bezeichnet werden, wobei das Gelände innerhalb der Erweiterungsfläche 
West, laut dem unter [U8] aufgeführten Vermessungsplan, von ca. 273,0 m ü. NN 
im Süden auf ca. 268,8 m ü. NN im Nordwesten abfällt. 
 
Die Fläche des geplanten Gewerbegebietes ist, mit Ausnahme des Geländes der 
Fa. Helmut Natterer GmbH (Tiefbauunternehmen), auf dem Erdaufschüttungen 
vorhanden sind sowie dem Gelände der Fa. Carlá (Hausmeisterservice), im We-
sentlichen mit Gras bewachsen oder als Ackerflächen angelegt. Bereichsweise 
sind auf den mit Gras bewachsenen Flächen Baum- und Strauchbewuchs vorhan-
den. 
 
Die Lage des geplanten Gewerbegebiets Gaisgraben III mit der Erweiterung West 
im Stadtgebiet von Staufen kann der Anlage 1 (Übersichtsplan) entnommen wer-
den. Die Abmessungen des Gewerbegebiets Gaisgraben III sind in Anlage 2 (La-
geplan/Auszug aus Kataster) dargestellt. 
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3 Durchgeführte Untersuchungen 
 
Zur Klärung der Untergrundverhältnisse (Aufbau und Beschaffenheit der Boden-
schichten, Grundwasserverhältnisse, Versickerungsfähigkeit des Untergrundes, 
Wiederverwertbarkeit der Böden, allgemeine Fragen zur Gründung von Gebäu-
den) wurden in der 37. KW 2016 im Bereich der Erweiterungsfläche vier Bagger-
schürfe (S12, S13, S14, S15) ausgehoben, Bodenproben entnommen sowie drei 
Rammsondierungen (DPH - DIN 4094) und drei Rammkernsondierungen 
(Ø 50 mm) niedergebracht. 
 
Zur Erfassung der GW-Stände wurden zwei temporäre GW-Messstellen eingerich-
tet, wobei die erste in eine der Rammkernsondierungen und die zweite in einen 
zusätzlich ausgehobenen Baggerschurf eingebaut wurde. 
 
Die Auswahl der Ansatzpunkte für die Baggerschürfe und Rammsondierungen 
richtete sich nach dem geplanten Verlauf der Erschließungsstraße. Die Ramm-
kernsondierungen bzw. temporären GW-Messstellen wurden so gewählt, dass zu-
sammen mit der Messstelle GWM 113/071-9 ein möglichst gleichseitiges hydrolo-
gisches Dreieck vorliegt, durch das die GW-Fließrichtung und das GW-Gefälle für 
das Gewerbegebiet optimal bestimmt werden kann. Die Ansatzpunkte der Schürfe 
und Sondierungen wurden vom Ing.-Büro Bernauer der Lage nach vermessen. Die 
Höhen der Sondierungen und Schürfe wurden aus dem unter [U8] aufgeführten 
Höhenplan interpoliert, die Genauigkeit ist mit ca. ± 0,2 m anzugeben. Die Höhe 
der Grundwassermessstellen (Gelände- und Pegel-Oberkante) wurde mit einem 
Nivellement erfasst. Als Höhenbezug dienten hierbei die im Entwässerungsplan 
der Stadt Staufen angegebene Kanaldeckelhöhe im südwestlichen Teil des Zu-
fahrtswegs zum Gelände (273,43 m ü. NN) und die Pegeloberkante der Grund-
wassermessstelle GWM 113/071-9 (270,20 m ü. NN). 
 
Aus den Bodenproben der Baggerschürfe wurde eine Mischprobe erstellt, die 
nach den Richtlinien der VwV Boden1 auf mögliche Schadstoffe im Labor des IFU2 
chemisch-analytisch untersucht wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 VERWALTUNGSVORSCHRIFT DES UMWELTMINISTERIUMS BADEN-WÜRTTEMBERG FÜR DIE 
 VERWERTUNG VON ALS ABFALL EINGESTUFTEM BODENMATERIAL vom 14.03.2007 
2 GEWERBLICHES INSTITUT FÜR FRAGEN DES UMWELTSCHUTZES GMBH, 79423 HEITERSHEIM 
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4 Untergrundverhältnisse 
 
4.1 Böden 
 
Laut geologischer Karte [U1] ist im Bereich der Erweiterungsfläche West, wie im 
übrigen Bereich des Gewerbegebiets Gaisgraben III, mit holozänen und pleistozä-
nen Talfüllungen zu rechnen. Diese bestehen aus einer ca. 1 m mächtigen, fein-
körnigen Deckschicht (toniger Schluff) und den darunter anstehenden, überwie-
gend grobkörnigen Lockergesteinen (Sande, Kiese, Steine und Blöcke) aus dem 
Schwarzwald, die der Neumagen hauptsächlich während den pleistozänen Eiszei-
ten in Form eines mächtigen Schwemmfächers im Gebiet von Staufen und dem 
westlich angrenzenden Vorland ablagerte. 
 
Mit den vier Baggerschürfen (S12, S13, S14 und S15), den drei Rammkernsondie-
rungen (RKS1/1, RKS1/2 und RKS2) und den drei Rammsondierungen (DPH9, 
DPH10 und DPH11) wurde der Untergrund bis max. 5,10 m unter Gelände erkun-
det. Aufgrund fehlenden Sondierfortschritts musste die Rammsondierung DPH9 
bereits in einer Tiefe von 3,05 m abgebrochen werden. Auch die Rammkernson-
dierung RKS1/1 erreichte das geplante Sondierziel von 5,00 m u. GOK nicht. Da in 
dieser Rammkernsondierung eine temporäre Grundwassermessstelle errichtet 
werden sollte, wurde ein zweiter Bohrversuch mit der Rammkernsondierung 
RKS1/2 angesetzt, der jedoch auch das Sondierziel nicht erreichte. Mittels eines 
Baggerschurfs (S15), der an der Lokation der beiden Rammkernsondierungen 
durchgeführt und bis zu einer Teufe von 5,10 m niedergebracht wurde, konnte 
schließlich die Grundwassermessstelle GWM4 eingerichtet werden. 
 
Den Schürfen und Rammkernsondierungen zu Folge ist nach dem durchschnittlich 
etwa 0,3 m mächtigen Mutter-/ Ackerboden mit einer feinkörnigen Deckschicht zu 
rechnen, die als Schluff mit wechselnden Anteilen von Sand, Kies und Ton ausge-
bildet ist und durchschnittlich bis 0,8 m unter Gelände reicht. An den Schluff, der 
durchweg steife bis halbfeste Konsistenz aufwies, schließen sich zur Tiefe hin die 
Sedimente des Neumagens an, die als steinige, sandige und schwach schluffige 
Kiese ausgebildet sind. Die Basis der Kiese wurde weder in den Schürfen noch in 
den Sondierungen erreicht. Die Schürfe erreichten Tiefen von 3,0 bis 5,1 m, die 
Rammkernsondierungen von 2,1 bis 5,1 m und die Rammsondierungen Tiefen 
von 3,05 bis 4,0 m. 
 
Die in den Schürfen und Rammkernsondierungen angetroffenen Bodenverhältnis-
se wurden durch die Rammsondierungen DPH9, DPH10 und DPH11 bestätigt. 
Der steife bis halbfeste Schluff (Deckschicht) wurde durch geringe bis sehr gerin-
ge Schlagzahlen von bis zu 10 Schlägen pro 10 cm Eindringtiefe nachgewiesen. 
Ab etwa 0,6 m Tiefe stiegen die Schlagzahlen signifikant an, was auf die in dieser 
Tiefe anstehenden Kiese schließen lässt. Den Schlagzahlen zu Folge, kann bei 
den Kiesen überwiegend von dichter Lagerung ausgegangen werden. Die be-
reichsweise höheren Schlagzahlen (z.T. deutlich über 50 Schläge pro 10 cm Ein-
dringtiefe), resultieren vermutlich aus im Untergrund vorhandenen größeren Stei-
nen und Blöcken. Die ab ca. 2,8 m unter Gelände erfassten, geringeren Schlag-
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zahlen, sind auf das in etwa ab dieser Tiefe vorhandene Grundwasser zurückzu-
führen. 
 
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die erreichten Sondiertiefen sowie über die 
Mächtigkeit der angetroffenen Bodenschichten in den Schürfen und Sondierun-
gen, wobei die für die Rammsondierungen (DPH11 - DPH13) angegebenen 
Schichtmächtigkeiten anhand der Schlagzahlen und durch Korrelation mit den aus 
den Schürfen und Rammkernsondierungen gewonnenen Erkenntnisse festgelegt 
wurden. 
 

Tabelle 1:   Aufbau Untergrund 

 
Mutter-/Ackerboden 

[u. GOK] 
Deckschicht 

[u. GOK] 
Kies 

[u. GOK] 

Schurf 
S12 

0,00 - 0,30 m 0,30 - 0,75 m 
0,75 - 3,00 m (ET*) 

(Basis nicht erreicht) 

Schurf 
S13 

0,00 - 0,30 m 0,30 - 0,80 m 
0,80 - 3,00 m (ET*) 

(Basis nicht erreicht) 

Schurf 
S14 

0,00 - 0,30 m 0,30 - 0,60 m 
0,60 - 3,00 m (ET*) 

(Basis nicht erreicht) 

Schurf 
S15 

(GWM3) 
0,00 - 0,30 m 0,30 - 0,60 m 

1,00 - 5,10 m (ET*) 
(Basis nicht erreicht) 

 RKS1/1 
 

0,00 - 0,25 m 0,30 - 0,60 m 0,60 - 2,50 m (ET*) 
(Basis nicht erreicht) 

RKS1/2 
 

0,00 - 0,25 m 0,25 - 0,60 m 0,60 - 2,10 m (ET*) 
(Basis nicht erreicht) 

RKS2 
(GWM4) 

0,00 - 0,25 m 0,30 - 1,10 m 1,10 - 5,10 m (ET*) 
(Basis nicht erreicht) 

 
DPH9 0,00 - 0,30 m ** 0,30 - 0,50 m ** 0,50 - 3,05 m (ET*) ** 

(Basis nicht erreicht) 

DPH10 0,00 - 0,30 m ** 0,30 - 0,50 m ** 0,50 - 4,00 m (ET*) ** 
(Basis nicht erreicht) 

DPH11 0,00 - 0,30 m ** 0,30 - 0,80 m ** 0,80 - 4,00 m (ET*) ** 
(Basis nicht erreicht) 

*  ET = Endteufe 
** abgeleitet von Schlagzahlen 

 

Die Positionen der Schürfe sowie der Ramm- und Rammkernsondierungen sind in 
dem als Anlage 2 beiliegenden Lageplan verzeichnet. Die Schichtprofile der 
Rammkernsondierungen RKS1/1 bis RKS2 sind in den Anlagen 3.1.1 bis 3.2 und 
die der Schürfe S12 bis S15 in den Anlagen 4.1 bis 4.4 dargestellt. Die Ausbau-
pläne der temporären GW-Messstellen GWM3 und GWM4 liegen dem Bericht als 
Anlagen 3.2 (RKS2) und 4.4 (S15) bei. Die Profile der Rammsondierungen DPH9, 
DPH10 und DPH11 können den Anlagen 5.1 bis 5.3 entnommen werden. 
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4.2 Chemisch-analytische Untersuchung der Bodenmischprobe 
 
Zur Überprüfung, ob ggf. Bodenbelastungen durch Schadstoffe vorhanden sind, 
wurden aus dem Bodenmaterial der Schürfe S12, S13 und S14 jeweils 36 Einzel-
proben entnommen und zu Bodenmischproben verarbeitet. Da davon ausgegan-
gen werden kann, dass der Kies keine erhöhten Schadstoffgehalte aufweist, und 
der Mutter-/Ackerboden nicht beprobt wurde, beschränkten sich die Beprobungen 
ausschließlich auf das feinkörnige Bodenmaterial der Deckschicht. 
 
Aus den drei Mischproben der einzelnen Schürfe wurde eine Gesamtmischprobe 
"Teilfläche West" erstellt, die nach den Kriterien der VwV Boden untersucht wurde 
(Gesamtgehalte im Feststoff und im Eluat). Für ggf. weitere Untersuchungen ste-
hen die einzelnen Bodenmischproben aus den drei Schürfen als Rückstellproben 
zur Verfügung. 
 
Nach den Kriterien der VwV ist die untersuchte Mischprobe Teilfläche West als 

Z1.1 

einzustufen. Verantwortlich hierfür sind der Arsen- und Bleigehalt. 
 
Bei der Verwertung bzw. Entsorgung von Bodenmaterial mit Zuordnungswert Z1.1 
ist gegenüber unbelastetem Bodenmaterial (Z0) mit erhöhten Kosten zu rechnen. 
 
 
Für die Belassung von Bodenmaterial an Ort und Stelle (in situ) greifen die Richtli-
nien der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), die die An-
wendung des Bundes-Bodenschutz-Gesetzes (BBodSchG) regelt. In der 
BBodSchV sind Maßnahme-, Prüf- und Vorsorgewerte für die Wirkungspfade Bo-
den-Mensch (direkter Kontakt - orale, dermale oder inhalative Aufnahme von 
Schadstoffen), Boden-Nutzpflanze (Ackerbau, Nutzgarten und Grünland) und Bo-
den-Grundwasser (vertikale Schadstoffverteilung in der ungesättigten Bodenzone) 
aufgeführt. Der Wirkungspfad Boden-Mensch wird in der BBodSchV je nach Nut-
zung der zu bewertenden Fläche in Kinderspielflächen, Wohngebiete, Park- und 
Freizeitanlagen sowie Industrie- und Gewerbegrundstücke unterteilt. Entspre-
chend der Gefahrenrelevanz gelten für Kinderspielflächen niedrige und für Indust-
rie- und Gewerbegrundstücke hohe Prüfwerte. 
 
Wirkungspfad Boden-Mensch 

Der nach VwV ermittelte Wert des Parameters Arsen in der untersuchten Misch-
probe Teilfläche West überschreitet geringfügig den Prüfwert für Kinderspielflä-
chen. Alle anderen untersuchten Parameter sind unauffällig. Das untersuchte Bo-
denmaterial ist demnach nur für die Nutzungsarten Wohngebiete, Park- und Frei-
zeitanlagen sowie Industrie- und Gewerbegrundstücke geeignet. Sollten im Be-
reich des Untersuchungsgebietes, wo der Mutterboden abgeschoben wird und die 
feinkörnige Deckschicht freiliegt, Kinderspielflächen vorgesehen sein, müssen die-
se Bereiche nach BBodSchV mit einer mindestens 0,35 m mächtigen, unbelaste-
ten Bodenschicht überdeckt werden. 
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Für eine abschließende Bewertung des Wirkungspfades Boden-Mensch nach 
BBodSchV müssten zusätzlich die Parameter Aldrin, Benzo(a)pyren, DDT, He-
xachlorbenzol, Hexachlorcyclohexan, PCP, und Dioxine/Furane (PCDD/F) unter-
sucht werden. 
 
 
Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze 

Die nach VwV untersuchten Parameter von Cadmium und Blei der Mischprobe 
Teilfläche West überschreiten die Prüfwerte für Ackerbau/Nutzgarten im Wir-
kungspfad Boden-Nutzpflanze. Alle restlichen nach VwV untersuchten Parameter 
halten die Prüfwerte für den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze ein. 
 
Für eine abschließende Bewertung nach BBodSchV wären allerdings noch die Pa-
rameter Arsen, Kupfer, Nickel, Zink, Cadmium, Blei und Thallium mit dem Ammo-
niumnitrat-Extraktionsverfahren zu ermitteln. Ungeachtet dessen ist die Bewertung 
des Wirkungspfades Boden-Nutzpflanze für ein Gewerbegebiet nicht relevant. 
 
 
Wirkungspfad Boden-Grundwasser 

Die nach VwV untersuchten Parameter der Mischprobe Teilfläche West halten die 
Prüfwerte für den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze ein. 
 
Für eine abschließende Bewertung nach BBodSchV wären allerdings noch die Pa-
rameter Antimon, Chromat, Kobald, Molybdän, Selen, Zinn, Fluorid und die leicht 
freisetzbaren Cyanide sowie die Organischen Stoffe (Mineralölkohlenwasserstoffe, 
BTEX, Benzol, etc.) zu ermitteln. 
 
Der detaillierte IFU-Prüfbericht K 0952 /16 vom 28.09.2016, über die chemisch-
analytische Untersuchung der Bodenmischproben Teilfläche West liegt dem Be-
richt als Anlage 8 (Blatt 1 - 5) bei. 
 
 
 
 
 
4.3 Beschreibung der hydrogeologischen Verhältnisse 
 
Die ab durchschnittlich 0,80 m unter Gelände anstehenden kiesigen Bachsedi-
mente des Neumagens bilden den oberflächennahen Grundwasserleiter. Die Ba-
sis der Kiese ist für den Bereich des Untersuchungsgebietes nicht bekannt. Nach 
Auswertung der uns zur Verfügung stehenden Unterlagen kann davon ausgegan-
gen werden, dass die kiesigen Bachsedimente des Neumagens im Bereich des 
Gewerbegebietes mindestens 10 m mächtig ausgebildet sind. Somit kann im Ge-
werbegebiet von einer Grundwasserleitermächtigkeit von mindestens 10 m aus-
gegangen werden. 
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Zur Überprüfung der Grundwasserstände im Bereich der Teilfläche West wurden, 
zusätzlich zu den 2015 eingerichteten provisorischen Messstellen GWM1 und 
GWM2, die provisorischen GW-Messstellen GWM3 und GWM4 errichtet. Die GW-
Stände in den bereits vorhandenen Messstellen GWM1 und GWM2, in den neu er-
richteten Messstellen GWM3 und GWM4 sowie in der LfU-Messstelle 113/071-9 
wurden ab dem 19.09.2016 wöchentlich gemessen. 
 
Folgende Grundwasserstände lagen an den Stichtagsmessungen vor: 
 

grün geschriebene Grundwasserstände  =  Grundwasserstand über GWM 113/071-9 interpoliert, da 
                GWM1 bzw. GWM2 trocken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle 2:   Grundwasserstände 

 Messstellen 

 GWM 

113/071-9 

GWM1 GWM2 GWM3 GWM4 

 ROK 270,20 m ü. NN 

GOK 269,25 m ü. NN 

ROK 275,30 m ü. NN 

GOK 274,60 m ü. NN 

ROK 271,11 m ü. NN 

GOK 270,22 m ü. NN 

ROK 272,72 m ü. NN 

GOK 271,60 m ü. NN 

ROK 273,88 m ü. NN 

GOK 272,78 m ü. NN 

 
Datum 

Grundwasserstand [m u. GOK] 
(NN-Höhe) 

19.09.2016 
3,46 m u. GOK 

(= 266,74 m ü.NN) 

3,50 m u. GOK 

(= 271,80 m ü.NN) 

3,81 m u. GOK 

(= 267,30 m ü.NN) 

3,86 m u. GOK 

(= 268,86 m ü.NN) 

3,86 m u. GOK 

(= 270,02 m ü.NN) 

26.09.2016 
3,50 m u. GOK 

(= 266,70 m ü.NN) 

3,56 m u. GOK 

(= 271,74 m ü.NN) 

3,86 m u. GOK 

(= 267,25 m ü.NN) 

3,85 m u. GOK 

(= 268,87 m ü.NN) 

4,10 m u. GOK 

(= 269,78 m ü.NN) 

03.10.2016 
3,60 m u. GOK 

(= 266,60 m ü.NN) 

3,68 m u. GOK 

(= 271,62 m ü.NN) 

3,90 m u. GOK 

(= 267,21 m ü.NN) 

3,95 m u. GOK 

(= 268,77 m ü.NN) 

4,23 m u. GOK 

(= 269,65 m ü.NN) 

10.10.2016 
3,64 m u. GOK 

(= 266,56 m ü.NN) 

3,77 m u. GOK 

(= 271,53 m ü.NN) 

3,96 m u. GOK 

(= 267,15 m ü.NN) 

4,02 m u. GOK 

(= 268,70 m ü.NN) 

4,22 m u. GOK 

(= 269,66 m ü.NN) 

17.10.2016 
3,77 m u. GOK 

(= 266,43 m ü.NN) 

3,97 m u. GOK 

(= 271,33 m ü.NN) 

4,09 m u. GOK 

(= 267,02 m ü.NN) 

4,11 m u. GOK 

(= 268,61 m ü.NN) 

4,36 m u. GOK 

(= 269,52 m ü.NN) 

24.10.2016 
3,71 m u. GOK 

(= 266,49 m ü.NN) 

3,91 m u. GOK 

(= 271,39 m ü.NN) 

4,03 m u. GOK 

(= 267,08 m ü.NN) 

4,02 m u. GOK 

(= 268,70 m ü.NN) 

4,16 m u. GOK 

(= 269,72 m ü.NN) 

31.10.2016 
3,69 m u. GOK 

(= 266,51 m ü.NN) 

3,84 m u. GOK 

(= 271,46 m ü.NN) 

3,46 m u. GOK 

(= 267,65 m ü.NN) 

4,17 m u. GOK 

(= 268,55 m ü.NN) 

3,98 m u. GOK 

(= 269,90 m ü.NN) 

07.11.2016 
3,69 m u. GOK 

(= 266,51 m ü.NN) 

3,84 m u. GOK 

(= 271,46 m ü.NN) 

3,18 m u. GOK 

(= 267,93 m ü.NN) 

4,21 m u. GOK 

(= 268,51 m ü.NN) 

3,81 m u. GOK 

(= 270,07 m ü.NN) 
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Auf Grundlage der von Januar 1980 bis Juli 2016 erfassten Daten der GW-
Messstelle 113/071-9, die zum Grundwassermessnetz Baden-Württemberg ge-
hört, wurden folgende Höchst- und Niedrigstwerte ermittelt: 
 
Höchster gemessener GW-Stand 
HHW vom 14.05.2016           268,78 m ü. NN (0,47 m u. Gelände) 
 
Mittlerer GW-Hochstand 
MHW (Mittelwert der Jahreshöchstwerte 
der Jahre 1980 - 2016)           268,36 m ü. NN (0,89 m u. Gelände) 
 
Niedrigster GW-Hochstand 
(niedrigster Wert der Jahreshöchstwerte) 
vom 15.06.1981              267,69 m ü. NN (1,56 m u. Gelände) 
 
Mittlerer GW-Stand 
MW (ermittelt aus den mittleren Wasser- 
ständen der Jahre 1980 - 2016)       267,32 m ü. NN (1,93 m u. Gelände) 
 
Niedrigster gemessener GW-Stand 
NNW vom 19.11.2015           266,22 m ü. NN (3,03 m u. Gelände) 
 
 
Für die Beurteilung der Grundwasserverhältnisse im Untersuchungsgebiet stan-
den zudem noch die Erkenntnisse aus dem unter [U6] aufgeführten hydrogeologi-
schen Gutachten vom Baugebiet Rundacker II sowie die Daten und Ganglinie der 
GW-Messstelle 113/071-9 (Jan. 1980 - Juli 2016), der in Staufen lokalisierten GW-
Messstelle 19/071-4 (Dez. 2012) und der in Wettelbrunn lokalisierten GW-
Messstelle 104/071-8 (Nov. 1972 - April 2016) zur Verfügung. 
 
Den vorliegenden Daten zu Folge, muss damit gerechnet werden, dass sowohl für 
die Erweiterungsfläche im Westen, als auch für den übrigen Bereich des Gewer-
begebietes Gaisgraben III Grundwasserschwankungen von mehr als 2,5 m auftre-
ten und dass diese auch im Laufe eines hydrologischen Jahres (1. November bis 
31. Oktober) auftreten können (wie z.B. in 2016 in GWM 113/071-9). Wie die lang-
jährigen Daten der Messstelle 113/071-9 verdeutlichen, können GW-Hoch- bzw. 
GW-Niedrigstände darüber hinaus keiner bestimmten Jahreszeit zugeordnet wer-
den. 
 
Es ist davon auszugehen, dass die kiesigen Bachsedimente des Neumagens bei 
GW-Hochständen vollkommen mit Wasser erfüllt sein werden und dass dort, wo 
die Kiese fehlen oder wo die feinkörnige Deckschicht z.B. durch Streifenfunda-
mente durchörtert wurde, das Grundwasser bei extremen Hochständen ggf. auch 
bis zur Geländeoberfläche aufsteigen kann. 
 
An Hand der vorliegenden Daten wurde für die Messstelle 113/071-9 für die Jahre 
1980 - 2016 ein mittlerer Grundwasserstand (MW) von 267,32 m ü. NN sowie ein 
mittlerer Grundwasser-Höchststand (MHW) von 268,36 m ü. NN ermittelt. Für den 
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Bereich der Messstelle 113/071-9 liegt somit beim MHW ein Flurabstand von 
0,89 m vor, was unter Berücksichtigung der GW-Fließrichtung und des GW-
Gefälles nach dem unter [U8] aufgeführten Vermessungsplan in etwa auch für die 
übrigen Bereiche des Gewerbegebietes zutrifft. In Anlage 7.1 ist der GW-
Gleichenplan (MHW) für das gesamte Gewerbegebiet dargestellt. 
 
Bei einem prognostizierten GW-Gefälle in Fließrichtung (315° / NW) von durch-
schnittlich etwa 1,0 m auf 75 m Entfernung (1,33%) ergibt sich aus den Daten der 
Messstelle 113/071-9 ein mittlerer GW-Stand (MW) für den südöstlichen Bereich 
des Gewerbegebietes von ca. 272,32 m ü. NN, was nach [U8] etwa 2,0 m unter 
Gelände entspricht. 
 
Das Untersuchungsgebiet grenzt mit seiner nordwestlichen Grenze an die Zone 
III B des festgesetzten Wasserschutzgebietes "WV Krozinger Berg" (WSG-Nr-Amt: 
315.024). Nach der Hochwassergefahrenkarte (HWGK) der LUBW (Landesanstalt 
für Messungen, Umwelt und Naturschutz Baden-Württ.) [U4] ist der nördliche Be-
reich des Gewerbegebietes für das HQExtrem als Überschwemmungsgebiet ausge-
wiesen, wobei nach der HWGK eine Überflutungshöhe von 0,10 m erreicht wird (s. 
Anlagen 6.1, 6,2 und 6.3). 
 
 
 
 
 
4.4 Versickerungsfähigkeit des Untergrundes 
 
Obwohl keine Versickerungsversuche im Bereich der Erweiterungsfläche West 
durchgeführt wurden, kann, da im Vergleich zu den Geländeuntersuchungen 2015 
[U14] keine wesentlich unterschiedlichen Bodenverhältnisse im Kies angetroffen 
wurden, für die westliche Erweiterungsfläche eine vergleichbare Versickerungsfä-
higkeit des Untergrundes (Kies) angenommen werden. Die 2015 [U14] durch drei 
Versickerungsversuche ermittelte Durchlässigkeit (kf-Wert) liegt in der Größenord-
nung von ca. 5 x 10-5 m/s, wobei sich die Durchlässigkeit, in Abhängigkeit des 
Feinkornanteils, um 1 bis 2 10er-Potenzen nach oben oder unten verändern kann. 
 
Literaturangaben zu Folge, können für die jungpleistozänen Kiese, welche die 
Schwarzwaldflüsse in der Vorbergzone und in der Rheinebene abgelagert haben, 
Durchlässigkeiten von 1 x 10-4 ≤ kf ≥ bis 1 x 10-6 m/s angenommen werden. 
 
Dort wo Durchlässigkeiten im Untergrund von ca. 1 x 10-5 m/s vorliegen, ist eine 
Versickerung von anfallendem Oberflächenwasser realisierbar. Bei einer Durch-
lässigkeit von < 1 x 10-6 m/s wird die Versickerung von Oberflächenwasser 
schwierig, da mit abnehmender Durchlässigkeit der Flächenbedarf der Versicke-
rungsanlage stark ansteigt. Nach DWA-A 1383 liegt der entwässerungstechnisch 
relevante Versickerungsbereich zwischen 1 x 10-3 und 1 x 10-6 m/s. 
                                            
3 PLANUNG, BAU UND BETRIEB VON ANLAGEN ZUR VERSICKERUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER, 
 April 2005, Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.) 
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Im gesamten Bereich des geplanten Gewerbegebietes muss berücksichtigt wer-
den, dass ggf. bei Grundwasserhochständen für die Versickerung kein ausrei-
chender Abstand zum Grundwasser mehr gegeben ist. Laut DWA-A 138 sollte die 
Mächtigkeit des Sickerraums bezogen auf das MHW grundsätzlich mindestens 1 
m betragen. Bei Anstieg des Grundwassers bis etwa zum MHW, ist die Leistung 
der Versickerungsanlage deutlich eingeschränkt. 
 
 
 
 
 
5 Baugrundverhältnisse 
 
Hinsichtlich der Baugrundverhältnisse gilt im Bereich der westlichen Erweiterungs-
fläche gleiches wie für den schon in 2015 untersuchten Bereich des Gewerbege-
bietes. Nach dem Mutter-/Ackerboden ist bis durchschnittlich etwa 0,8 m unter Ge-
lände Schluff, mit wechselnden Anteilen von Sand, Kies und Ton, zu erwarten. An 
diese feinkörnige Deckschicht schließen sich die Bachsedimente des Neumagens 
an, die als steinige, schluffige und sandige Kiese ausgebildet sind. 
 
Die steife bis halbfeste Deckschicht eignet sich nur bedingt für die Abtragung von 
Lasten. Auch bei mindestens steifer Konsistenz wären bei einer Gründung mit 
Einzel- und Streifenfundamenten nur mäßige Bodenpressungen möglich. Da 
grundsätzlich frostfrei zu gründen ist, müssen Einzel- und Streifenfundamente 
mindestens 0,8 m in den Untergrund eingebunden werden, dies entspricht etwa 
der durchschnittlichen Mächtigkeit der Deckschicht. Gleiches gilt für die Frost-
schürzen von tragenden Bodenplatten. Weiche Bereiche der Deckschicht sollten 
auf Bauflächen (Gebäude, Straßen, Parkplätze etc.) generell ausgekoffert und 
durch einen geeigneten Bodenaustausch (z.B. Kies-Sand-Gemisch oder ver-
gleichbares, gebrochenes Material) ersetzt oder Bodenverbesserungs-
/Bodenverfestigungsmaßnahmen, z.B. mit Feinkalk, Kalkhydrat, Zement, Misch-
bindemittel etc., durchgeführt werden. Ob steife Bereiche der Deckschicht ohne 
Bodenverbesserungsmaßnahmen für Lastabtragungen geeignet sind, sollte im 
Einzelfall geprüft werden. 
 
Die unter der Deckschicht anstehenden Kiese weisen überwiegend dichte Lage-
rung auf und sind somit für die Abtragung von Gebäudelasten gut geeignet. Die 
genaue Angabe der zulässigen Bodenpressungen für Einzel- und Streifenfunda-
menten bzw. des Bettungsmoduls für eine tragende Bodenplatte sollte, ebenso 
wie die Frage nach Abdichtung und ggf. Dränage der Gebäude, im Rahmen einer 
Baugrunduntersuchung für das betreffende Baugrundstück geklärt werden. 
Zur Vorbemessung der Fundamentierung können bei einer Gründung im Kies, 
in Abhängigkeit der Fundamentbreiten und unter Berücksichtigung einer Einbinde-
tiefe von mindesten 0,80 m, für Einzel- und Streifenfundamente zulässige Boden-
pressungen von ± 250 kN/m² angesetzt werden. 
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Zur Vorbemessung von tragenden Bodenplatten kann, unter Berücksichtigung 
einer entsprechenden Tragschicht und durchgehend mindestens steifer Konsis-
tenz der Deckschicht, ein Bettungsmodul von 8 MN/m³ angesetzt werden. Für den 
Kies kann zur Vorbemessung ein Bettungsmodul von 15 MN/m³ angesetzt wer-
den. Eine Tragschicht für Bodenplatten im Kies ist nicht zwingend erforderlich.  
 
Sowohl die hier zur Vorbemessung genannten zulässigen Bodenpressungen als 
auch die Bettungsmoduln müssen für die jeweils konkreten Baumaßnahmen und 
für die betreffenden Grundstücke überprüft werden. 
 
Die maximal zulässige Gründungstiefe wurde in Absprache mit dem Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald (Herr Dr. M. Lindenlaub) an Hand der Grundwasser-
höchststände in GWM 113/071-9 sowie dem ermittelten GW-Gefälle von 1,33% für 
das gesamte Baugebiet festgelegt. 
 
Die höchsten beobachtet Grundwasserstände in GWM 113/071-9 lagen bei durch-
schnittlich ca. 268,60 m ü. NN (HHW am 14.05.2016 bei 268,78 m ü. NN). Da von 
2008 bis 2016 in GWM 113/071-9 der GW-Stand von 268,60 m ü. NN insgesamt 
6-mal erreicht bzw. überschritten wurde und nicht vorhersehbar ist, wie häufig dies 
in den kommenden Jahrzehnten tatsächlich auftreten wird, wurde vom LRA B-H 
angeraten, für den Bereich der Messstelle GWM 113/071-9 nicht unter diese Höhe 
zu Gründen (maximale Tiefe des Gründungsniveaus). 
 
Anhand der seit September 2015 durchgeführten GW-Messungen in GWM 
113/071-9, GWM1 und GWM2 und der ab September 2016 durchgeführten Mes-
sungen in GWM3 und GWM4, wurde das mittlere GW-Gefälle (1,33%) und die 
durchschnittliche GW-Fließrichtung (315°) für die Fläche des Gewerbegebietes 
ermittelt. Auf Grundlage dieser Daten wird die für den Bereich von                 
GWM 113/071-9 festgelegte maximale Tiefe des Gründungsniveaus auf das ge-
samte Gewerbegebiet übertragen (s. Anlage 7.2). Aus den vorhandenen Gelän-
dehöhen ergeben sich somit für das Gewerbegebiet Flurabstände bis zur max. 
Gründungstiefe von ± 1,0 m. 
 
Der Bemessungswasserstand wird, ebenfalls in Rücksprache mit dem LRA Breis-
gau-Hochschwarzwald, auf Höhe der Geländeoberfläche angesetzt. Dieser Wert 
ist einem Sicherheitszuschlag auf die höchsten, jemals gemessenen Hochwasser-
stände in den Messstellen 113/071-9, GWM1, GWM2 sowie der Tatsache ge-
schuldet, dass nach der Aktualisierung und Überarbeitung der Hochwassergefah-
renkarte [U4] Teilbereiche des Baugebietes beim HQExtrem als betroffen und somit 
als Überflutungsflächen ausgewiesen sind (siehe Anlage 6.3). 
 
Straßenbaumaßnahmen sind bei mindestens steifer Konsistenz in der Deckschicht 
möglich, wobei die genauen Details der Bauausführung nach Freilegung des Pla-
nums geklärt werden sollte. 
 
Der feinkörnige Boden der Deckschicht ist aufgrund seiner schlechten Trag- und 
Verdichtungsfähigkeit ohne Bodenverbesserungs-/Bodenverfestigungsmaßnah-
men nur sehr bedingt für den Wiedereinbau geeignet. Er kann daher nur in Berei-
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chen wiedereingebaut werden, wo keine Lastabtragungen erfolgen und Setzungen 
in Kauf genommen werden können (z.B. Geländemodellierung). Darüber hinaus 
ist dieses feinkörnige Bodenmaterial sehr frost- und feuchtigkeitsempfindlich. Bei 
Zutritt von Wasser und/oder Befahren mit schwerem Gerät kann es tiefgründig 
aufweichen und ist dann nur noch schwer zu bearbeiten. Bei Wassersättigung 
kann er zudem in Bodenklasse 2 (Fließende Bodenart) übergehen. Die Aushubar-
beiten sollten daher möglichst bei trockenen Witterungsverhältnissen durchgeführt 
werden. 
 
Bei Geländeauffüllungen, für die Lastabtragungen vorgesehen sind, sollte ein 
Kies-Sand-Gemisch oder vergleichbares, gebrochenes Material eingebaut wer-
den. Zudem sollte geprüft werden, ob eine Aufbereitung des feinkörnigen Boden-
materials durch Bodenverbesserungsmaßnahmen mit anschließendem Wieder-
einbau kostengünstiger wäre als die Abfuhr und Verwertung bzw. Entsorgung des 
feinkörnigen Bodenmaterials. 
 
Die kiesigen Bachsedimente sind für einen Wiedereinbau geeignet, wobei große 
Steine und Blöcke aussortiert werden müssen. Der Wiedereinbau sollte vom Bo-
dengutachter freigegeben werden. 
 
Werden Geländeabböschungen notwendig, so können diese im Bereich der fein-
körnigen Deckschicht, bei mindestens steifer Konsistenz, bis maximal 60° durch-
geführt werden. Wo weiche Konsistenz vorliegt, ist die Böschungsneigung ent-
sprechend zu reduzieren. Die kiesigen Bodenschichten können oberhalb des 
Grundwassers bis maximal 45°, unterhalb des Grundwassers bis maximal 27° 
(1:2) abgeböscht werden. 
 
Das Untersuchungsgelände liegt nach der unter [U5] aufgeführten Karte der Erd-
bebenzonen in der Erdbebenzone 2 und im Bereich der Untergrundklasse R. 
Für den Nachweis der Erdbebensicherheit sind nach DIN 4149:2005-04 (Bauten in 
deutschen Erdbebengebieten - Lastannahmen, Bemessung und Ausführung übli-
cher Hochbauten, Ausgabe April 2005) der im Folgenden aufgeführte Bemes-
sungswert der Bodenbeschleunigung sowie die ortspezifische Untergrund- und 
Baugrundklasse zu berücksichtigen: 

 Bodenbeschleunigung: αg  =   0,6 [m/s2] 

 Untergrundklasse 
 größer 20 m unter Gelände: R 

 Baugrundklasse 
 ca. 3 - 20 m unter Gelände B 
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6 Zusammenfassung / Schlussbemerkung 
 
Im Untersuchungsgebiet stehen unter dem Mutter-/Ackerboden flächendeckend 
bis durchschnittlich ca. 0,80 m unter Gelände feinkörnige Böden an, die weiche bis 
steife Konsistenz aufweisen. Darunter schließen sich sandige, überwiegend dicht 
gelagerte Kiese mit wechselndem Feinkornanteil an. Die Kiese eignen sich sehr 
gut, die feinkörnigen Böden nur sehr bedingt für die Abtragung von Gebäudelas-
ten. Wo im Bereich von Bauflächen weiche Konsistenz der feinkörnigen Böden 
vorliegt, sollte ein Bodenaustausch oder Bodenverbesserungs- bzw. Bodenverfes-
tigungsmaßnahmen durchgeführt werden. 
 
Die feinkörnige Deckschicht ist geringfügig mit Arsen und Blei belastet. Diese 
Schwermetallbelastung, die vielerorts in den regionalen Böden zu beobachten ist, 
ist auf historischen Bergbau zurückzuführen. Daher ist die Deckschicht nach VwV 
Boden als Z1.1 einzustufen. Bei der Verwertung bzw. Entsorgung von Bodenmate-
rial mit Zuordnungswert Z1.1 ist gegenüber unbelastetem Bodenmaterial (Z0) mit 
erhöhten Kosten zu rechnen. Der unter der Deckschicht anstehende Kies wurde 
als unbelastet eingestuft und somit, wie der Mutter-/Ackerboden nicht untersucht. 
Aufgrund der bei der Untersuchung in 2015 nachgewiesenen Belastung des Mut-
ter-/Ackerbodens von ebenfalls Z1.1 sollte für die betreffenden Baumaßnahmen, 
je nach geplanter Nutzungsart, der Mutter-/Ackerboden ggf. als Haufwerksbepro-
bung nachanalysiert werden. Das gleiche gilt für die Abfuhr größerer Mengen 
Aushubmaterial. Hierdurch kann gegenüber einer Beprobung aus Schürfen eine 
repräsentativere Beprobung des Bodenmaterials erreicht werden, wodurch ggf. ei-
ne nach VwV Boden günstigere Einstufung in der Verwertungsstufe erzielt werden 
kann. 
 
Das MHW ist für den Bereich der Messstelle GWM 113/071-9 auf 268,36 m ü. NN 
(ca. 0,89 m unter Gelände) anzusetzen. An Hand der GW-Hochstände in GWM 
113/071-9 wurde vom LRA B-H für die Umgebung der Messstelle die maximale 
Gründungstiefe auf 268,60 m ü. NN festgelegt. Aus dem ermittelten GW-Gefälle 
und der ermittelten GW-Fließrichtung wurde die maximale Gründungstiefe für das 
gesamte Gewerbegebiet berechnet, woraus sich Flurabstände von 0,5 bis 1,0 m 
ergeben. Der Bemessungswasserstand wurde auf Höhe der Geländeoberfläche 
festgesetzt. 
 
Da im Bereich der Erweiterungsfläche West vergleichbare Bodenverhältnisse wie 
im übrigen Gewerbegebiet vorliegen, wird auch von einer ähnlichen Durchlässig-
keit/Versickerungsfähigkeit des Untergrundes (Kies) ausgegangen (± 5 x 10-5 m/s). 
Versickerungsversuche wurden im Bereich der Erweiterungsfläche West nicht 
durchgeführt. Dort wo die Kiese keine hohen Feinkornanteile aufweisen, ist eine 
Versickerung von Oberflächenwasser möglich, wobei der Abstand zum MHW be-
rücksichtigt werden muss. Zudem muss damit gerechnet werden, dass bei 
Grundwasserhochständen die Versickerungsleistung deutlich abnimmt. 
 
Die unter der Deckschicht anstehenden, dicht gelagerten Kiese sind gut für die 
Abtragung von Lasten geeignet. Inwiefern Lasten in der Deckschicht abgetragen 
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werden können, sollte jeweils im Rahmen einer Baugrunduntersuchung für den 
speziellen Fall geklärt werden. Generell sollten im Bereich von Baumaßnahmen 
weiche Bodenpartien der Deckschicht ausgekoffert oder durch Bodenverbesse-
rungsmaßnahmen stabilisiert werden. 
 
Die in Kapitel 5 genannten Werte für die Vorbemessung von Fundamenten und 
Bodenplatten sind in jedem Fall zu überprüfen und ggf. durch weitere Untersu-
chungen zu verifizieren. 
 
Obwohl die im Untersuchungsgebiet (Erweiterungsfläche West und in 2015 unter-
suchter Bereich) ausgehobenen Schürfe und abgeteuften Sondierungen einen gu-
ten Überblick über die oberflächennahen Untergrundverhältnisse geben und auf 
vergleichbare Boden- und Untergrundverhältnisse schließen lassen, kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass in den nicht untersuchten Bereichen andere Bo-
denverhältnisse vorliegen als im vorliegenden Bericht beschrieben wurden. 



 
 

 

                                               
 

Gewerbegebiet Gaisgraben III West (Erweiterung)                  Geotechnische Untersuchung des Untergrundes 
Stadt Staufen  Hauptstraße 53  79219 Staufen i. Br.                                                                   Bericht 11/2016 

 

- 21 -

 
  Büro Dr. Michael Bliedtner                                        Beratende Geowissenschaftler und Ingenieure für Rohstoffe und Umwelt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anlage 1
Castellbergstraße 7
D - 79282 Ballrechten-Dottingen

Beratende Geowissenschaftler und 
Ingenieure für Rohstoffe und Umwelt

r+u Büro Dr. Michael Bliedtner

Telefon:
Telefax:
e-mail:
web:

0 76 34 - 64 05
0 76 34 - 69 0 28
info@RohstoffeUndUmwelt.de
www.RohstoffeUndUmwelt.de

Projekt

Auftraggeber

Ausschnitt aus TK 25 Blatt 8112 Staufen i. Br.

0 400 m
100

Maßstab 1:10.000

200 300

Stadt Staufen
Hauptstraße 53
79219 Staufen i. Br.

Übersichtsplan mit Lage des Gewerbegebiet
Gaisgraben III

Bericht zur geotechnischen 
Untersuchung des Untergrundes                     

Gewerbegebiet Gaisgraben III - West (Erweiterung)
79219 Staufen

15.11.2016                             

Erweiterungsfläche 
Gaisgraben III (West)

Grenze Geltungsbereich 
Bebauungsplan Gaisgraben III 

entfallene Teilfläche 
Gaisgraben III



x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

S10 [2015]

S11 [2015]

S9  [2015]

S8  [2015]

S7  [2015]

S6   [2015] S5  [2015]

S4 

[2015]
S3 

[2015] S2 [2015]

S1  [2015]

V1

V2

V3

GWM1

GWM2

S12

S13

S14

DPH10

DPH6
[2015]

DPH5
[2015]

DPH7
[2015]

DPH8/4
[2015]

DPH3
[2015]

DPH1
[2015]

DPH4
[2015]

DPH9

DPH11

RKS2

(GWM4)

GWM 113/071-9

S15 

(GWM3)

RKS1/1 RKS1/2

DPH2
[2015]

Castellbergstraße 7
D - 79282 Ballrechten-Dottingen

Beratende Geowissenschaftler und 
Ingenieure für Rohstoffe und Umwelt

r+u Büro Dr. Michael Bliedtner

Telefon:
Telefax:
e-mail:
web:

0 76 34 - 64 05
0 76 34 - 69 0 28
info@RohstoffeUndUmwelt.de
www.RohstoffeUndUmwelt.de

Projekt

Auftraggeber

0 100 m
20

Maßstab 1:2.000

40 60 80

Legende

Baggerschürfe S1 - S15 (S1 - S11 [2015])

Rammkernsondierungen RKS1/1 - RKS2

Grundwassermesstelle GWM 113/071-9

Baggerschurf mit GW-Messstelle Fläche für Versickerungsversuche
V1 - V3 [2015]

Fläche Erweiterung Gaisgraben III - West

Rammsondierungen DPH1 bis DPH13
(DPH1 - DPH8 [2015])

Grenze Geltungsbereich Bebauungsplan 

Gaisgraben III Anlage 2

Stadt Staufen

Hauptstraße 53

79219 Staufen i. Br.

Lageplan Gewerbegebiet Gaisgraben III mit Position der  

Baggerschürfe, Rammsondierungen und Grundwasser-

messstellen                                               Maßstab 1:2.000 

Bericht zur geotechnischen 
Untersuchung des Untergrundes                     

Gewerbegebiet Gaisgraben III - West (Erweiterung)

79219 Staufen

15.11.2016                             



Anlage 3.1.1

Auftraggeber

Profil der Rammkernsondierung RKS1/1

Höhenmaßstab 1:50

Profil der Rammkernsondierung RKS1/1

0,00 - 2,50 m

Höhenmaßstab 1:50

GOK =

Castellbergstraße 7
D - 79282 Ballrechten-Dottingen

Beratende Geowissenschaftler und 
Ingenieure für Rohstoffe und Umwelt

r+u Büro Dr. Michael Bliedtner

Telefon:
Telefax:
e-mail:
web:

0 76 34 - 64 05
0 76 34 - 69 0 28
info@RohstoffeUndUmwelt.de
www.RohstoffeUndUmwelt.de

0,00 m

Projekt

Mutterboden, dunkelbraun, durchwurzelt, 

schwach feucht 

Ø
 B

o
h

ru
n
g

5
0
 m

m

Abbruch der Sondierung, da kein Bohrfortschritt mehr möglich

ca. 271,60 mNN

0,25 m

2,50 m

Schluff, schwach tonig, schwach sandig, 
braun, schwach feucht, steif bis halbfest UL

15.11.2016                             

Endteufe ca. 269,10 mNN

0,60 m

GU
Kies, steinig, schwach schluffig bis 
schluffig, schwach sandig, braun, schwach 
feucht bis feucht

Stadt Staufen

Hauptstraße 53

79219 Staufen i. Br.

Bericht zur geotechnischen 
Untersuchung des Untergrundes                                

Gewerbegebiet Gaisgraben III - West (Erweiterung) 

79219 Staufen



Anlage 3.1.2

Auftraggeber

Profil der Rammkernsondierung RKS1/2

Höhenmaßstab 1:50

Profil der Rammkernsondierung RKS1/2

0,00 - 2,10 m

Höhenmaßstab 1:50

GOK =

Castellbergstraße 7
D - 79282 Ballrechten-Dottingen

Beratende Geowissenschaftler und 
Ingenieure für Rohstoffe und Umwelt

r+u Büro Dr. Michael Bliedtner

Telefon:
Telefax:
e-mail:
web:

0 76 34 - 64 05
0 76 34 - 69 0 28
info@RohstoffeUndUmwelt.de
www.RohstoffeUndUmwelt.de

0,00 m

Projekt

Mutterboden, dunkelbraun, durchwurzelt, 

schwach feucht 

Ø
 B

o
h

ru
n
g

5
0
 m

m

Abbruch der Sondierung, da kein Bohrfortschritt mehr möglich

ca. 271,60 mNN

0,25 m

2,10 m

Schluff, schwach tonig, schwach sandig, 
braun, schwach feucht, steif bis halbfest UL

15.11.2016                             

Endteufe ca. 269,50 mNN

0,60 m

GU
Kies, steinig, schwach schluffig bis 

schluffig,  schwach sandig, braun, schwach 
feucht bis feucht

Stadt Staufen

Hauptstraße 53

79219 Staufen i. Br.

Bericht zur geotechnischen 
Untersuchung des Untergrundes                                

Gewerbegebiet Gaisgraben III - West (Erweiterung) 

79219 Staufen



Anlage 3.2

Auftraggeber

Profil der Rammkernsondierung RKS2 (GWM4)

Höhenmaßstab 1:50

Profil der Rammkernsondierung RKS2 (GWM4)

0,00 - 5,10 m

Höhenmaßstab 1:50

GOK =

Castellbergstraße 7
D - 79282 Ballrechten-Dottingen

Beratende Geowissenschaftler und 
Ingenieure für Rohstoffe und Umwelt

r+u Büro Dr. Michael Bliedtner

Telefon:
Telefax:
e-mail:
web:

0 76 34 - 64 05
0 76 34 - 69 0 28
info@RohstoffeUndUmwelt.de
www.RohstoffeUndUmwelt.de

0,00 m

Projekt

Mutterboden, dunkelbraun, durchwurzelt, 

schwach feucht 

Ø
 B

o
h

ru
n
g

5
0
 m

m

Sondierziel erreicht

272,78 mNN

0,25 m

5,10 m

Schluff, schwach tonig, schwach sandig, 

braun, schwach feucht, steif bis halbfest,
bis 0,60 m mit Ziegelbruch

UL

15.11.2016                             

1,10 m

Endteufe 267,68 mNN

2,60 m

3,50 m

Kies, sandig, schwach schluffig, rötlich- 
braun, nass

GW

GW

Kies, steinig, schwach schluffig bis 

schluffig, schwach sandig, braun, schwach 
feucht bis feucht

Kies, sandig, schwach schluffig, braun, 

feucht bis stark feucht, ab 2,90 m nass

GU

0
,2

0

0
,1

4

Kappe

268,68 mNN

1
,0

0
1

,5
0

1
,5

0
1

,0
0

GWS
3,86m u. ROK

=270,02 mNN
(19.09.2016)

Stadt Staufen

Hauptstraße 53

79219 Staufen i. Br.

Bericht zur geotechnischen 
Untersuchung des Untergrundes                                

Gewerbegebiet Gaisgraben III - West (Erweiterung) 

79219 Staufen

ROK=273,88 mNN



Anlage 4.1

Auftraggeber

Profil des Baggerschurfes S12

Höhenmaßstab 1:50

Profil des Baggerschurfes S12

0,00 - 3,00 m

Höhenmaßstab 1:50

GOK =

Castellbergstraße 7
D - 79282 Ballrechten-Dottingen

Beratende Geowissenschaftler und 
Ingenieure für Rohstoffe und Umwelt

r+u Büro Dr. Michael Bliedtner

Telefon:
Telefax:
e-mail:
web:

0 76 34 - 64 05
0 76 34 - 69 0 28
info@RohstoffeUndUmwelt.de
www.RohstoffeUndUmwelt.de

0,00 m

Projekt

ca. 270,05 mNN

15.11.2016                             

Endteufe ca. 267,05 mNN

0,30 m

0,75 m

3,00 m

Mutter-/Ackerboden, Schluff, tonig, braun 

bis dunkelbraun, trocken

Schluff, schwach tonig bis tonig, schwach 

feinsandig, schwach kiesig, geringe 

Mengen Ziegelbruch, braun bis hellbraun, 

bis 0,60 m trocken und halbfest, ab 0,60 m 

schwach feucht und steif

Kies, steinig, sandig, vereinzelt Blöcke bis 

500 mm, 0,75 - 1,20 m schwach schluffig 

bis schluffig, 1,20 - 3,00 m sehr schwach 

schluffig (2 - 4 Gew.-%), braun bis 

rotbraun, schwach feucht, bei 3,00 m nass

Proben: Rückstellprobe Schurf S12 (0,30 - 0,75 m) 

Teilprobe S12 (0,30 - 0,75 m) für Mischprobe Deckschicht 

Stadt Staufen

Hauptstraße 53

79219 Staufen i. Br.

Bericht zur geotechnischen 
Untersuchung des Untergrundes                                

Gewerbegebiet Gaisgraben III - West (Erweiterung) 

79219 Staufen

UL

GU



Anlage 4.2

Auftraggeber

Profil des Baggerschurfes S13

Höhenmaßstab 1:50

Profil des Baggerschurfes S13

0,00 - 3,00 m

Höhenmaßstab 1:50

GOK =

Castellbergstraße 7
D - 79282 Ballrechten-Dottingen

Beratende Geowissenschaftler und 
Ingenieure für Rohstoffe und Umwelt

r+u Büro Dr. Michael Bliedtner

Telefon:
Telefax:
e-mail:
web:

0 76 34 - 64 05
0 76 34 - 69 0 28
info@RohstoffeUndUmwelt.de
www.RohstoffeUndUmwelt.de

0,00 m

Projekt

ca. 270,30 mNN

15.11.2016                             

Endteufe ca. 267,30 mNN

0,30 m

0,80 m

3,00 m

Mutter-/Ackerboden, Schluff, tonig, braun 

bis dunkelbraun, trocken

Proben: Rückstellprobe Schurf S13 (0,30 - 0,80 m) 

Teilprobe S13 (0,30 - 0,80 m) für Mischprobe Deckschicht

Schluff, kiesig, schwach tonig, schwach 

sandig, schwach steinig, geringe Mengen 

Ziegelbruch, braun, trocken bis schwach 

feucht, steif bis halbfest 

Kies, steinig, sandig, Blöcke bis 500 mm, 

0,80 - 1,20 m schluffig, 1,20 - 3,00 m sehr 

schwach schluffig (2 - 4 Gew.-%), braun 

bis rotbraun, schwach feucht bei 0,75 m 

bis stark feucht, bei 3,00 m nass

Stadt Staufen

Hauptstraße 53

79219 Staufen i. Br.

Bericht zur geotechnischen 
Untersuchung des Untergrundes                                

Gewerbegebiet Gaisgraben III - West (Erweiterung) 

79219 Staufen

UL

GU



Anlage 4.3

Auftraggeber

Profil des Baggerschurfes S14

Höhenmaßstab 1:50

Profil des Baggerschurfes S14

0,00 - 3,00 m

Höhenmaßstab 1:50

GOK =

Castellbergstraße 7
D - 79282 Ballrechten-Dottingen

Beratende Geowissenschaftler und 
Ingenieure für Rohstoffe und Umwelt

r+u Büro Dr. Michael Bliedtner

Telefon:
Telefax:
e-mail:
web:

0 76 34 - 64 05
0 76 34 - 69 0 28
info@RohstoffeUndUmwelt.de
www.RohstoffeUndUmwelt.de

0,00 m

Projekt

ca. 271,05 mNN

15.11.2016                             

Endteufe ca. 268,05 mNN

0,30 m

0,60 m

3,00 m

Mutter-/Ackerboden, Schluff, tonig, braun 

bis dunkelbraun, trocken

Proben: Rückstellprobe Schurf S14 (0,30 - 0,60 m)

Teilprobe S14 (0,30 - 0,60 m) für Mischprobe Deckschicht

Schluff, kiesig, schwach tonig, schwach 

sandig, schwach steinig, geringe Mengen 

Ziegelbruch, braun bis hellbraun, trocken, 

halbfest, bereichsweise fehlt der Schluff 

und der unterlagernde Kies schließt

sich direkt an den Mutter-/Ackerboden an

Kies, steinig, sandig, Blöcke bis 500 mm, 

0,30/0,60 - 1,30 m schluffig, 1,30 - 3,00 m 

sehr schwach schluffig (2 - 4 Gew.-%), 

braun bis rotbraun, trocken bis schwach 

feucht bei 0,30/0,60 m bis stark feucht und 

nass bei 3,00 m, dort wo der Schluff fehlt, 

schließt der Kies direkt an den Mutter-/ 

Ackerboden an

Stadt Staufen

Hauptstraße 53

79219 Staufen i. Br.

Bericht zur geotechnischen 
Untersuchung des Untergrundes                                

Gewerbegebiet Gaisgraben III - West (Erweiterung) 

79219 Staufen

UL

GU



Anlage 4.4

Auftraggeber

Profil des Baggerschurfes S15 (GWM3)

Höhenmaßstab 1:50

Profil des Baggerschurfes S15 (GWM3)

0,00 - 5,10 m

Höhenmaßstab 1:50

GOK =

Castellbergstraße 7
D - 79282 Ballrechten-Dottingen

Beratende Geowissenschaftler und 
Ingenieure für Rohstoffe und Umwelt

r+u Büro Dr. Michael Bliedtner

Telefon:
Telefax:
e-mail:
web:

0 76 34 - 64 05
0 76 34 - 69 0 28
info@RohstoffeUndUmwelt.de
www.RohstoffeUndUmwelt.de

0,00 m

Projekt

ca. 271,60 mNN

15.11.2016                             

Endteufe ca. 266,50 mNN

0,30 m

0,60 m

3,00 m

Mutter-/Ackerboden, Schluff, tonig, braun 

bis dunkelbraun, trocken

Schluff, schwach tonig, schwach sandig, 

schwach steinig, braun, trocken, steif - 

halbfest

Kies, steinig, schwach schluffig bis 

schluffig, schwach sandig, Blöcke bis 

500 mm, braun, schwach feucht bis 

feucht

5,10 m

Kies, steinig, sandig, Blöcke bis 500 mm, 

braun, schwach feucht bis feucht

0
,2

0

0
,1

4

Kappe

266,52 mNN

1
,0

0
1

,5
0

1
,5

0
1

,0
0

1
,0

0

Stadt Staufen

Hauptstraße 53

79219 Staufen i. Br.

Bericht zur geotechnischen 
Untersuchung des Untergrundes                                

Gewerbegebiet Gaisgraben III - West (Erweiterung) 

79219 Staufen

GWS

3,84m u. ROK

=268,86 mNN

(19.09.2016)

UL

GU

GW

ROK=

272,72 mNN



Tiefe N10 Tiefe N10 Tiefe N10

0,00 X *) *)

0,10 2 4,10 8,10

0,20 3 4,20 8,20

0,30 9 4,30 8,30

0,40 15 4,40 8,40

0,50 17 4,50 8,50

0,60 16 4,60 8,60

0,70 17 4,70 8,70

0,80 16 4,80 8,80

0,90 11 4,90 8,90

1,00 14 5,00 9,00

*) L *) *)

1,10 8 5,10 9,10

1,20 7 5,20 9,20

1,30 10 5,30 9,30

1,40 22 5,40 9,40

1,50 67 5,50 9,50

1,60 28 5,60 9,60

1,70 23 5,70 9,70

1,80 22 5,80 9,80

1,90 21 5,90 9,90

2,00 88 6,00 10,00

*) S *) *)

2,10 42 6,10 10,10

2,20 64 6,20 10,20

2,30 71 6,30 10,30

2,40 80 6,40 10,40

2,50 83 6,50 10,50

2,60 92 6,60 10,60

2,70 102 6,70 10,70

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Schläge je 10 cm
Eindringtiefe N10

 u
n

te
r 

A
n

s
a

tz
p

u
n

k
t

Baugrunduntersuchung durch Rammsondierungen
nach DIN 4094   (Schwere Rammsonde DPH)

DPH9 Ansatz Geländeoberfläche ca. 269,95 mNN 
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nach DIN 4094   (Schwere Rammsonde DPH)

DPH11 Ansatz Geländeoberfläche ca. 270,95 mNN 
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1. Vorbemerkungen 

Die Stadt Staufen plant westlich angrenzend an „Gaisgraben II“ die Errichtung des Ge-
werbegebiets „Gaisgraben III“  

Das Planungsgebiet befindet sich am Nordwestrand der Bebauung von Stadt Staufen im 
Bereich des Neumagen-Schwemmfächers. Voruntersuchungen ergaben insbesondere 
erhöhte Gehalte von Arsen und Blei. Diese resultieren aus Überschwemmungen und Be- 
/ Entwässerungssystemen mit Absedimentation von infolge des historischen Bergbaus 
im Münstertal schwermetallhaltigen Sedimentfrachten [11], [13].  

Gemäß einer vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Auftrag gegebenen großflä-
chigen Bodenuntersuchung war im Bereich des Planungsgebiets daher mit Schwerme-
tallgehalten zu rechnen, die gemäß VwV Boden [7] in die Qualitätsstufe Z1 bis Z2 einzu-
ordnen sind.  

Nach bisheriger Planung ist vorgesehen, das Gelände dem östlich angrenzenden Ge-
werbegebiet „Gaisgraben II“ anzupassen und um bis zu max. 3 m anzuheben, um im 
abfallenden Gelände ein geeignetes Entwässerungsnetz zu ermöglichen. Hierzu wird 
eine Aufschüttungskubatur von bis zu 120.000 m³ benötigt. Das aufzufüllende Bodenma-
terial kann entsprechend Ziffer 6 (3) der VwV Boden des Landes Baden-Württemberg 
(2007), wenn eine Bodenverschlechterung sowie eine Grundwassergefährdung ausge-
schlossen werden können, auch aus vergleichbar geogen belastetem Bodenmaterial aus 
anderen Schwemmfächerbereichen des Landkreises stammen.  

Dies ist nach Schreiben des UM Baden-Württemberg vom 27.07.2016 [14] für natürliches 
Bodenmaterial der Fall, das die Schadstoffgehalte im Boden-Feststoff am Einbauort so-
wie die Z0*-Werte im Boden-Eluat nicht überschreitet.  

Zur Festlegung der maximal zulässigen Feststoffgehalte des Auffüllungsmaterials waren 
daher die konkret gegebenen Hintergrundgehalte im Bebauungsgebiet zu ermitteln.  

Auf Basis des Angebots Nr. 1185937 vom 11.12.2018 wurde am 11.01.2019 die HPC 
AG, Niederlassung Freiburg, von der Stadt Staufen mit den erforderlichen Untersuchun-
gen beauftragt.  

Die Geländearbeiten zur Bodenbeprobung erfolgten am 15. und 16.01.2019. Die Ergeb-
nisse werden im vorliegenden Bericht dokumentiert, erläutert und bewertet.  

Die ursprünglich im Beprobungsraster mit 42 Untersuchungsstellen auch vorgesehenen 
Rasterpunkte H1 und G1 (vgl. Anlage 1.2) wurden nicht beprobt, da nach Ortsbegehung 
mit dem Ingenieurbüro Himmelsbach am 11.01.2019 in diesen Bereichen offensichtlich 
Auffüllungen die natürlichen Bodenschichten überlagern.  
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2. Untersuchungskonzept  

Die Untersuchungen erfolgten entsprechend dem von der Stadt Staufen und des mit der 
Erschließung des Bebauungsgebiets „Gaisgraben III“ beauftragten Planungsbüros Him-
melsbach + Scheurer mit dem Landratsamt abgestimmten Beprobungs- und Untersu-
chungskonzept: 

⎯ Durchführung von insgesamt 40 Kleinrammbohrungen (Rammkernsondierungen, 
80 mm Bohrdurchmesser) nach DIN EN ISO 22 475 in einem vorgegebenen 50-
Meter-Raster bis auf ca. 1,3 m Tiefe,  

⎯ Einmessung der Bohrpunkte gemäß Rasterplan des Büros Himmelreich + Scheu-
rer mit GPS und Auspflocken, 

⎯ Bodenansprache zur Schichtenaufnahme und Beprobung ca. 0,3–1,3 m Tiefe 
(ohne Oberboden), 

⎯ Laboruntersuchung auf die Schwermetalle der VwV „Boden“ (As, Pb, Cd, Cu, Ni, 
Hg, Zn) im Feststoff und 2:1-Eluat (DIN 19 747) nach Probenvorbereitung gemäß 
BBodSchV (Abtrennung, Wiegen und Analyse der Feinfraktion < 2 mm) von zu-
nächst einer Auswahl der Rasterpunkte (12 Stck.).  

3. Untersuchungsergebnisse 

Die Lage der Beprobungsstellen geht aus dem beigefügten Lageplan, Anlage 1.2, hervor. 
Die angetroffenen Bodenschichten sind den Geländeprotokolle (Anlage 2) und die Ergeb-
nisse der zunächst zur Analyse ausgewählten Bodenproben den Laborprotokollen (An-
lage 3) im Detail zu entnehmen.  

3.1 Bodenaufbau 

Unter meist ca. 0,3 m mächtigem Oberboden wurden i. d. R. hellbraune Decklehme der 
holozänen Talaue mit wechselnden Sand- und Tonanteilen bis überwiegend 0,6–0,9 m 
Tiefe unter Gelände angetroffen. Darunter folgen schluffige bis sandige Kiese des 
Neumagen-Schwemmfächers.  

Der an den Probenahmestellen jeweils vorliegende Schichtenaufbau kann den beigefüg-
ten Geländeprotokollen entnommen werden (Anlage 2).  

3.2 Bodenanalysen 

In Abstimmung mit der Stadt Staufen wurde von den insgesamt entnommenen 40 Bo-
denproben zunächst eine Auswahl von 12 Stück auf die vorgesehenen Schwermetalle 
der VwV Boden am Feinkorn (< 2 mm) im Feststoff und Eluat analysiert.  
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Die Analysenwerte gehen im Einzelnen aus dem Laborprüfbericht der SGS Institut 
Fresenius hervor (Anlage 3). In nachfolgender Tabelle 1 sowie im beigefügten Lageplan, 
Anlage 1.2, sind die bewertungsrelevanten Schadstoffparameter Arsen und Blei im Fest-
stoff eingetragen und der resultierenden Qualitätsstufe Z1 oder Z2 zugeordnet.  

Die Ergebnisse bestätigen, dass erhöhte Metallgehalte im Planungsgebiet „Gaisgra-
ben III“ im Boden vorliegen. Zuordnungsrelevante Parameter sind die Feststoffgehalte 
von Arsen, z. T. auch zusammen mit Blei, wobei der überwiegende Teil der Proben bzw. 
Fläche der Qualitätsstufe Z1 entspricht. Zwei am südlichen und westlichen Rand entnom-
mene Proben halten lediglich die Zuordnungswerte für Z2 (wegen Arsen) nach VwV Bo-
den ein.  

Tabelle 1: Arsen- und Bleiwerte der untersuchten Bodenproben 

  

  

Bodenproben / 
Bez. 

Feststoffgehalte (<2 mm) 
(mg/kg) 

Eluatwerte (2:1)  
(µg/l) 

 As Pb  As  Pb  
A3 60 61 < 5 < 5 
B2 45 52 < 5 < 5 
B4 21 48 < 5 < 5 
B6 44 50 < 5 < 5 
C1 56 59 < 5 < 5 
C3 29 94 6 6 
C5 39 67 6 < 5 
D2 34 72 < 5 < 5 
D6 37 53 < 5 < 5 
E4 28 42 8 < 5 
F2 34 87 8 < 5 
G4 33 160 5 < 5 

Z0 Sand 
Z0 Schluff 

10 
15 

40 
70 

- 
- 

- 
- 

Z1.1  
Z1.2 45 210 14 

20 
40 
80 

Z2 150 700 60 200 
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4. Schlussfolgerungen 

Die Ergebnisse der vorliegenden Hintergrundbelastung sind Grundlage für die Entschei-
dung der Bodenschutzbehörde am Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, mit wel-
chen maximalen Schwermetallgehalten Bodenmaterial aus den Schwemmfächerberei-
chen des Landkreises im Bebauungsgebiet „Gaisgraben III“ der Stadt Staufen zur erfor-
derlichen Geländeauffüllung verwendet werden kann.  

Die Kriterien für noch geeignetes Bodenmaterial stellen sich nach Schreiben des UM Ba-
den-Württemberg vom 27.07.2016 [14] demnach wie folgt dar: 

Die Gesamtgehalte der Schwermetalle müssen auf dem überwiegenden Untersuchungs-
gelände für bodenähnliche Anwendungen außerhalb technischer Bauwerke die Quali-
tätsstufe Z1 für die Gehalte im Feststoff und die Z0*-Werte im Eluat erfüllen. Nur in der 
südwestlichen Ecke (ca. A1-A3-C3-C1) sind Ablagerungen im Bereich der Z2-Einstufung 
(Feststoff) möglich. Für einen Einbau in technische Bauwerke, z. B. unterhalb von Stra-
ßen und Parkflächen, sind die Feststoff- und Eluatwerte der jeweiligen Einbaukonfigura-
tion gemäß VwV Boden einzuhalten.  

Die Vorgaben zur Freigabe für Auffüllungen sind im Detail mit dem Fachbereich Wasser 
und Boden des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald abzuklären.  
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1. VORBEMERKUNGEN 
 
 1.1 Aufgabenstellung 
 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans "Gaisgraben III" auf Gemar-

kung Staufen befindet sich im potentiellen Lärmeinwirkungsbereich einer geplanten 

Umgehungsstraße sowie in der Nachbarschaft gewerblich genutzter Bauflächen.  

 

Die zukünftige Straßenverkehrslärmeinwirkung ist zu quantifizieren und durch Ver-

gleich mit einschlägigen Referenzwerten zu beurteilen. Erforderlichenfalls sind Daten 

als Grundlage für die Dimensionierung ggf. im Bebauungsplan festzusetzender 

Schallschutzmaßnahmen zu ermitteln und in geeigneter Form darzustellen.  

 

Außerdem muss durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan sicherge-

stellt werden, dass die zukünftige bauliche und betriebliche Nutzung der Gewerbe-

flächen im Plangebiet keine unzulässige Lärmeinwirkung auf die schutzbedürftige 

Umgebung zur Folge haben wird. Als Grundlage für eine derartige Festsetzung ist die 

maximal zulässige Schallemission für das in Teilflächen gegliederte Plangebiet derart 

zu ermitteln, dass dessen zukünftige bestimmungsgemäße Nutzung auch unter Be-

rücksichtigung einer eventuellen Lärmvorbelastung keine Überschreitung der zur Be-

urteilung der Schutzbedürftigkeit hinsichtlich Gewerbelärmeinwirkungen maßgeben-

den Referenzwerte in der Umgebung außerhalb des Plangebiets verursachen kann. 

 
Anmerkung: 
Das vorliegende Gutachten stellt eine aktualisierte und erweiterte Fassung des am 24.03.2015 als 
Entwurf gefertigten Gutachtens dar. Zwischenzeitlich vorgenommene Änderungen der räumlichen 
Ausdehnung sowohl des Plangebiets "Gaisgraben III" als auch angrenzender Plangebiete sowie deren 
teilweise geänderte Art der zulässigen baulichen Nutzung haben bezüglich der Kontingentierung der 
Lärmemission eine umfassende Modifikation der damaligen Entwurfsfassung erforderlich gemacht, 
während bezüglich der Straßenverkehrslärmeinwirkung lediglich eine Anpassung an die erweiterte 
räumliche Ausdehnung des Plangebiets erforderlich war.  
 

 
1.2 Ausgangsdaten 
 
Von der Stadtverwaltung Staufen sind über das mit der Ausarbeitung des Bebauungs-

plans beauftragte Büro fsp.stadtplanung, Fahle Stadtplaner Partnerschaft  u. a. die 
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nachfolgend unter Angabe von Dokumentdatum/Büroeingangsdatum/Dateiformat 

aufgelisteten Unterlagen zur Verfügung gestellt worden:  

  Übersichtslageplan (/02.10.2013/pdf) 

  Kataster (28.03.2011/27.10.2014/dwg) 

  Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften "Gaisgraben III" 
 (05.07.2016/19.10.2017/pdf) 

 
Vom Regierungspräsidium Freiburg, Referat 44, sind per e-mail vom 12.11.2014 

jeweils ein Übersichtslageplan, Übersichtshöhenplan, Lageplan und Höhenplan so-

wie eine von der Modus Consult Ulm GmbH vorgelegte Verkehrsuntersuchung zur 

Planfeststellung der Ortsumfahrung Staufen übermittelt worden.  

 

 Alle, die bauplanungsrechtlichen Gegebenheiten in der Umgebung des Plangebiets 

und die potentielle Vorbelastung durch Betriebslärmeinwirkung in der gesamten 

schutzbedürftigen Umgebung des Plangebiets betreffenden Daten werden wegen der 

zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen im Folgenden nicht aus der Entwurfs-

fassung von Gutachten Nr. 5574/1206 sondern aus der aktuellen, vom Büro für 

Schallschutz Dr. Wilfried Jans ausgearbeiteten gutachtlichen Stellungnahme Nr. 

6107/717 vom 22.01.2018  

Bebauungsplan "Gaisgraben Süd" auf Gemarkung Staufen 
  - Prognose und Beurteilung der Betriebslärmeinwirkung 

 
 (im Folgenden vereinfachend mit GS 717 bezeichnet) übernommen.  

 

 1.3 Quellenverzeichnis 
 

 [1] BauNVO (1990-01/2017-05) 
  "Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke  
  (Baunutzungsverordnung)" 

 
 [2]  Verkehrsuntersuchung (2009-03) 
   "Verkehrsuntersuchung Staufen im Breisgau, Fortschreibung 2008" 
   - im Auftrag des Regierungspräsidiums Freiburg von der Modus Consult 
    Ulm GmbH ausgearbeitet 
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  [3]  Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 (1987-05) 
  "Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren; 
  Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung" 

 
  [4] Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV (1990-06/2014-12) 

  "Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des  
  Bundes-Immissionsschutzgesetzes"  
 
 [5] Lärmfibel (2013-02) 
  "Städtebauliche Lärmfibel; Hinweise für die Bauleitplanung" 
  - Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg 

 
 [6] BImSchG (2002-09/2017-07) 
  "Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
  Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge  
  (Bundes-Immissionsschutzgesetz)" 

 
[7]  TA Lärm (1998-08/2017-06) 

     "Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum  
    Bundes-Immissionsschutzgesetz 

    (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm)" 
 
[8]  RLS-90 (1990-04/1991-04/1992-03) 
  "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen" 
  - ISBN 3-811-7850-4 
 

 [9]  RB Lärm-92 (1992-10) 
   "Rechenbeispiele zu den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen" 
 

 [10] StVO (2013-03/2017-10) 
  "StVO - Straßenverkehrs-Ordnung" 

 
[11] "Bekanntmachung der Vorläufigen Berechnungsverfahren für den 
     Umgebungslärm nach § 5 Abs. 1 der Verordnung über die Lärmkartierung  
     (34. BImSchV) 
     - Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm durch Industrie 
    und Gewerbe (VBUI) -" (2006-05) 
 
[12] DIN 45 682 (2002-09) 
    "Schallimmissionspläne" 
 

  [13] DIN 18 005-1 (2002-07) 
  "Schallschutz im Städtebau 
  Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung" 
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[14] DIN 45 691 (2006-12) 
     "Geräuschkontingentierung" 
 
[15] DIN ISO 9613-2 (1999-10) 
  "Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien; 
  Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren" 

  
 [16]  DIN 18 005-2 (1991-09) 

  "Schallschutz im Städtebau; Lärmkarten - Kartenmäßige Darstellung von 
  Schallimmissionen"  
 
 

 2. AUSGANGSSITUATION 
 
  2.1 Örtliche und bauplanungsrechtliche Gegebenheiten  
 

 Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans "Gaisgraben III" und dessen 

 unmittelbare Umgebung einschließlich der Trasse der geplanten Umgehungsstraße 

 (Landesstraße 123) sind in dem in Anlage 1 wiedergegebenen Auszug aus dem 

 zeichnerischen Teil des Bebauungsplans dargestellt.  

 

 Die Art der baulichen Nutzung der das Plangebiet umgebenden Flächen bzw. deren 

Zuordnung zu jeweils einem der in der Baunutzungsverordnung - BauNVO [1] defi-

nierten "Baugebiete" ist entsprechend der jeweiligen Darstellung in den Bebauungs-

plänen  "Gaisgraben", "Lebensmittelmarkt und Gewerbe", "Gaisgraben II", "Hofacker-

Halsmäntele", "Rundacker II" und "Rundacker-Neufassung" in dem in Anlage 2 ge-

zeigten Lageplan durch Schraffur und Farbgebung gekennzeichnet. 

 
 

 2.2 Straßenverkehr 
 

 Für die Frequentierung der geplanten Umgehungsstraße (Landesstraße 123) im 

 Prognosejahr 2025 - Planfall 1 (Planfeststellung) - lassen sich aus der Verkehrs-

 untersuchung [2] für die dem Plangebiet nächstbenachbarten Streckenabschnitte fol-

 gende Werte entnehmen:  
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Streckenabschnitt Bau-km Kfz/24 h (Lkw > 3,5 t + Lz)/24 h 

 0 + 394   
A Neumagenstraße - Gaisgraben  16 200 300 
 0 + 934   
B Gaisgraben - L 129  16 400 400 
 0 + 876   
C L 129 - L 125  15 000 300 
 2 + 658   

 
  
3. SCHALLTECHNISCHE BEURTEILUNGSKRITERIEN 

 
3.1 Schalltechnische Größen 
 
Als wichtigste Größe für die rechnerische Prognose, die messtechnische Erfassung 

und/oder die Beurteilung einer Lärmeinwirkung auf den Menschen dient der A-be-

wertete Schalldruckpegel - meist vereinfachend als "Schallpegel" (L) bezeichnet. 

 

Um auch zeitlich schwankende Schallvorgänge mit einer Einzahlangabe hinreichend 

genau kennzeichnen zu können, wurde der "Mittelungspegel" (Lm) definiert, der durch 

Integration des momentanen Schalldruckpegels über einen bestimmten Zeitraum ge-

wonnen wird.  

 

Die Lärmeinwirkung kennzeichnende Immissionspegel werden als "Beurteilungs-

pegel" (Lr) am Lärmeinwirkungsort angegeben. Der Beurteilungspegel wird rechne-

risch aus dem Mittelungspegel bestimmt, wobei zusätzlich eine eventuell erhöhte 

Störwirkung von Geräuschen (wegen ihres besonderen Charakters oder wegen des 

Zeitpunkts ihrer Einwirkung) durch entsprechend definierte Zuschläge/Korrekturwerte 

zu berücksichtigen ist.  

 

Die durch Straßenverkehr verursachte Schallemission wird durch den "Emissions-

pegel" (Lm,E) gekennzeichnet. Diese Größe beschreibt den Mittelungspegel in 25 m 

Abstand von der Mittelachse des jeweils äußeren Fahrstreifens einer Richtungsfahr-

bahn bei freier Schallausbreitung. 
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Der "Schall-Leistungspegel" (LW) gibt die gesamte von einem Schallemittenten aus-

gehende Schall-Leistung, der "flächenbezogene Schall-Leistungspegel" (L"W) die im 

Mittel je Quadratmeter Fläche abgestrahlte Schall-Leistung an. 

 

In Bebauungsplänen können für einzelne Teilflächen Werte für das "Emissionskon-

tingent" (LEK) festgesetzt werden. Diese begrenzen die zulässige Schallemission aus 

der betreffenden Teilfläche derart, dass auch unter Berücksichtigung der jeweils 

maximal zulässigen Schallemission aus benachbarten Teilflächen (und ggf. der Lärm-

vorbelastung) eine Überschreitung der maßgebenden Immissionsrichtwerte an au-

ßerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans gelegenen schutz-

bedürftigen Einwirkungsorten verhindert wird.  

 

Das "Immissionskontingent" (LIK) beschreibt den Wert, den der aus der Überlagerung 

aller auf einen Immissionsort einwirkenden Geräusche von Betrieben und Anlagen 

einer oder mehrer Teilflächen resultierende Beurteilungspegel nicht überschreiten 

darf.  

 
 
3.2 Schalltechnische Anforderungen 
 
3.2.1 Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 
 
In Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 [3] werden - abhängig von der Art der baulichen 

Nutzung am Einwirkungsort - Orientierungswerte für die Bauleitplanung angegeben, 

deren Einhaltung oder Unterschreitung als "wünschenswert" bezeichnet wird, " ...  

um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Bauflä-

che verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu er-

füllen". U. a. für die im vorliegenden Zusammenhang interessierenden Gebietskate-

gorien maßgebende Orientierungswerte werden in Anlage 3, oben, aufgelistet.  

"Für die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeitraum von 6.00 bis 22.00 Uhr 
und nachts der Zeitraum von 22.00 bis 6.00 Uhr zugrunde zu legen."  

 
Weiter wird im o. g. Beiblatt [3] ausgeführt, dass bei zwei angegebenen Nachtwerten 

der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von ver-
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gleichbaren öffentlichen Betrieben gelten soll; der höhere Orientierungswert für die 

Nachtzeit ist somit maßgebend für die Beurteilung von Verkehrslärmeinwirkungen. 

 

Die in Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 genannten Orientierungswerte  

"... haben vorrangig Bedeutung für die Planung von Neubaugebieten mit 
schutzbedürftigen Nutzungen und für die Neuplanung von Flächen, von denen 
Schallemissionen ausgehen und auf vorhandene oder geplante schutzbe-               
dürftige Nutzungen einwirken können ..." 

 

Zur Anwendung der Orientierungswerte wird im o. g. Regelwerk [3] weiter ausgeführt: 

"Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung er-
forderlichen Abwägung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz 
neben anderen Belangen - z. B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung überkom-
mener Stadtstrukturen - zu verstehen. Die Abwägung kann in bestimmten Fäl-
len bei Überwiegen anderer Belange - insbesondere in bebauten Gebieten - zu 
einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen." 

und 

"Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen 
(Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen wegen der unterschied-
lichen Einstellungen der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräusch-
quellen jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht 
addiert werden." 

 
 
3.2.2 Verkehrslärmschutzverordnung 
 
In der Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV [4] werden Immissionsgrenz-

werte festgelegt, welche beim Bau oder der wesentlichen Änderung von Straßen und 

Schienenwegen anzuwenden sind. 

 

In der vom Innenministerium Baden-Württemberg herausgegebenen "städtebau-

lichen Lärmfibel" [5] wird ausgeführt, dass bei Überschreitung der in Beiblatt 1 zu DIN 

18 005 Teil 1 [3] genannten Orientierungswerte im Rahmen der Bauleitplanung zu-

mindest die Einhaltung der in der Verkehrslärmschutzverordnung [4] definierten Im-

missionsgrenzwerte anzustreben ist, da diese die Schwelle zur "schädlichen Umwelt-

einwirkung" gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz [6] kennzeichnen. 
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Die in der Verkehrslärmschutzverordnung für verschiedene Gebietskategorien ange-

gebenen Immissionsgrenzwerte werden in Anlage 3, Mitte, aufgelistet.  

 
 
3.2.3 Technische Anleitung Lärm 
 
Die in der Nachbarschaft von lärmemittierenden gewerblichen Anlagen einzuhalten-

den "Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden" sind abhän-

gig von der Art der baulichen Nutzung am jeweiligen Lärmeinwirkungsort. In Nummer 

6.1 der TA Lärm [7] werden die in Anlage 3, unten, aufgelisteten Werte angegeben.  

 

 Diese Immissionsrichtwerte sind vom jeweiligen Beurteilungspegel einzuhalten (oder 

zu unterschreiten). Zur Ermittlung der Beurteilungspegel ist gemäß TA Lärm [7] das 

nachfolgend verkürzt dargestellte Verfahren heranzuziehen: 

 Der Beurteilungspegel "tags" ist auf einen Zeitraum von 16 Stunden wäh-
rend der Tageszeit (6.00 bis 22.00 Uhr) zu beziehen.  

 Als Bezugszeitraum für den Beurteilungspegel "nachts" ist "… die volle 
Nachtstunde (z. B. 1.00 bis 2.00 Uhr) mit dem höchsten Beurteilungspegel, 
zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt …", zu berücksichtigen. 

 

Die in der TA Lärm festgelegten Immissionsrichtwerte sind akzeptorbezogen; dies 

bedeutet, dass der durch die Gesamtheit aller "Anlagen" im Sinne der TA Lärm am 

jeweils schutzbedürftigen Einwirkungsort verursachte Immissionspegel den dort maß-

gebenden Immissionsrichtwert nicht übersteigen darf. Eine Immissionsrichtwert-

Überschreitung an Einwirkungsorten außerhalb eines Plangebiets kann daher nur 

durch die Zuordnung eines maximal zulässigen flächenbezogenen Schall-Leistungs-

pegels (z. B. in Form eines Emissionskontingents) für einzelne Teilflächen des Plan-

gebiets erreicht werden, zumal in einem Bebauungsplan keine Festsetzungen getrof-

fen werden dürfen, die sich unmittelbar auf Immissionsorte außerhalb des Plan-

gebiets beziehen. 
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3.3 Vorgehensweise im vorliegenden Fall 
 
3.3.1 Straßenverkehrslärm 
 
Die im Plangebiet zu erwartende, ausschließlich durch den Kraftfahrzeugverkehr auf 

der Umgehungsstraße verursachte Lärmeinwirkung wird auf der Grundlage der in der 

Verkehrsuntersuchung [2] prognostizierten Frequentierung innerhalb der in Abschnitt 

2.2 angegebenen Streckenabschnitte ermittelt. Weitere Randbedingungen sowie die 

Schallemission werden in Abschnitt 4.1.2 angegeben; die im Plangebiet zur Berück-

sichtigung der in Abschnitt 5.2 beschriebenen Schallausbreitungsverhältnisse zu er-

wartenden Schallimmissionen und deren Beurteilung sind Gegenstand der Ausfüh-

rungen in Abschnitt 6.1. 

 
 
3.3.2 Gewerbelärm 
 
Da eine die Lärmeinwirkung auf die schutzbedürftige Nachbarschaft begrenzende 

Festlegung detaillierter betrieblicher Randbedingungen für lärmemittierende Anlagen 

nicht im Bebauungsplan erfolgen und ein gesicherter Nachweis über die Einhaltung 

schalltechnischer Anforderungen ohnehin erst im Rahmen von Baugenehmigungsver-

fahren auf der Grundlage detaillierter Informationen über schalltechnisch relevante 

bauliche, technische und betriebliche Randbedingungen erbracht werden kann, muss 

eine unzulässige Lärmeinwirkung auf Einwirkungsorte außerhalb des räumlichen Gel-

tungsbereichs des Bebauungsplans dadurch ausgeschlossen werden, dass für Teil-

flächen, auf denen "Anlagen" im Sinne der TA Lärm [7] baurechtlich zulässig sind, 

Emissionskontingente (LEK) festgesetzt werden. Kriterium für deren zahlenwertmäßi-

ge Ermittlung ist die Einhaltung der in Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 [3] für "… 

Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffent-

lichen Betrieben …" definierten Orientierungswerte - ggf. unter Berücksichtigung 

einer vorhandenen bzw. potentiellen Lärmvorbelastung durch lärmemittierende Anla-

gen außerhalb des Plangebiets. 
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Die im Rahmen der Bauleitplanung maßgebenden Orientierungswerte sind für die im 

vorliegenden Fall relevanten Gebietskategorien im Bereich von schutzbedürftigen 

Lärmeinwirkungsorten in der Umgebung des Plangebiets zahlenwertmäßig identisch 

mit den in der TA Lärm [7] festgelegten Immissionsrichtwerten. Deshalb kann im Fol-

genden auf eine Unterscheidung zwischen Orientierungswerten und Immissionsricht-

werten verzichtet werden.  

 
 

4. SCHALLEMISSIONEN 
  

4.1 Straßenverkehr 
 

 4.1.1 Rechenverfahren 
 
Der durch den Kraftfahrzeugverkehr auf einer öffentlichen Straße in 25 m Entfernung 

von der Mitte des nächstgelegenen Fahrstreifens bei freier Schallausbreitung ver-

ursachte Mittelungspegel Lm
(25) wird gemäß den Richtlinien für den Lärmschutz an 

Straßen - RLS-90 [8] für den (idealisierten) Fall einer zulässigen Höchstgeschwindig-

keit von v = 100 km/h und eines Fahrbahnbelags aus nicht geriffeltem Gussasphalt in 

Abhängigkeit von der maßgebenden stündlichen Verkehrsstärke (M) auf der jewei-

ligen Richtungsfahrbahn und dem Lkw-Anteil (p) rechnerisch ermittelt. Durch Korrek-

turwerte werden abweichende Randbedingungen bezüglich Fahrbahnoberfläche 

(DStrO) und zulässiger Höchstgeschwindigkeiten (Dv) ebenso berücksichtigt wie die 

erhöhte Schallemission von Streckenabschnitten mit einer Fahrbahnlängsneigung 

von mehr als 5 % (DStg). Aus dem Mittelungspegel Lm
(25) und diesen Korrekturwerten 

wird der die Schallemission der betreffenden Richtungsfahrbahn kennzeichnende 

Emissionspegel Lm,E gebildet. 

 
 
4.1.2 Randbedingungen und Emissionspegel 
 
Der Prognose der Straßenverkehrslärmemissionen werden die aus der Verkehrs-

untersuchung [2] entnommenen, in Abschnitt 2.2 aufgelisteten Werte zugrunde ge-

legt. Zur Ermittlung der tageszeitabhängigen Verteilung des Fahrzeugverkehrs wer-
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den die in Tabelle 3 der RLS-90 [8] ( Mt, Mn) bzw. in den RB Lärm [9] ( pt, pn) 

angegebenen Faktoren berücksichtigt.  

 

Bei der Festlegung des Korrekturwerts für unterschiedliche Straßenoberflächen wird 

von einem Fahrbahnbelag aus "nichtgeriffeltem Gussasphalt, Asphaltbeton oder 

Splitt-Mastix-Asphalt" gemäß Tabelle 4, Zeile 1, der RLS-90 ausgegangen; diesem 

Fahrbahnbelag ist ein Korrekturwert von DStrO = 0 dB(A) zuzuordnen. 

 

Die Fahrbahnlängsneigung der Umgehungsstraße weist im Bereich der hier interes-

sierenden Streckenabschnitte generell Werte von g  5 % auf, so dass der Korrek-

turwert für Steigungen und Gefälle DStg = 0 dB(A) beträgt.  

 

Zur zulässigen Fahrzeughöchstgeschwindigkeit liegen derzeit keine Informationen 

vor. Obwohl zu vermuten ist, dass wegen der relativ geringen Abstände zwischen 

plangleichen Knotenpunkten die Fahrzeughöchstgeschwindigkeit zumindest lokal 

durch Zeichen 274 der StVO [10] limitiert wird, erfolgt die Prognose der Lärmemis-

sion vorsorglich auf der Grundlage der Vorgaben in § 3 Abs. 3 Nr. 2 StVO.   

 

In der nachfolgenden Tabelle werden die der Umgehungsstraße auf den hier rele-

vanten Streckenabschnitten im Prognosejahr 2025 zuzuordnenden Werte für die 

maßgebende stündliche Verkehrsstärke M, den Lkw-Anteil p, die lokal berücksich-

tigten Höchstgeschwindigkeiten vPkw und vLkw sowie die aus diesen Werten unter 

Anwendung der in den RLS-90 [8] angegebenen Gleichungen ermittelten Korrektur-

werte Dv und die Emissionspegel Lm,E - jeweils für die Tageszeit (Index t) und die 

Nachtzeit (Index n) - aufgelistet. 

 
Mt Mn pt pn vPkw vLkw Dv,t Dv,n Lm,E,,t Lm,E,,n 

Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

972 130 1,9 1,0 100 80 -0,1 -0,1 67,8 58,7 

984 131 2,5 1,3 100 80 -0,1 -0,1 68,0 58,9 

900 120 2,1 1,0 100 80 -0,1 -0,1 67,5 58,4 
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Den beiden im Lageplan in Anlage 4 eingetragenen Richtungsfahrbahnen der Um-

gehungsstraße wird ein um jeweils 3 dB(A) niedriger Wert zugeordnet als oben für 

die Gesamtbelastung der Straße angegeben.  

 
 
4.2 Gewerbeflächen 
 
Wie bereits oben erwähnt, muss die zahlenwertmäßige Festlegung des Emissions-

kontingents LEK für das gemäß Plandarstellung in Anlage 1 durch öffentliche Ver-

kehrsflächen (Planstraßen) in drei Teilflächen zur gewerblichen Nutzung gegliederte 

Plangebiet derart erfolgen, dass an allen schutzbedürftigen Einwirkungsorten außer-

halb des Plangebiets die dort maßgebenden Orientierungswerte/Immissionsrichtwer-

te - auch unter Berücksichtigung einer eventuellen Lärmvorbelastung - eingehalten 

bzw. unterschritten werden. Diese wird bestimmt durch die zulässige Schallemission 

der Gewerbeflächen in der Umgebung des Plangebiets. 

 
 
4.2.1 Schallemission benachbarter Gewerbeflächen 
 
Zur Ermittlung der aus der bestimmungsgemäßen Nutzung von Gewerbeflächen re-

sultierenden, durch Anlagen und/oder Vorgänge verursachten Immissionspegel in der 

schutzbedürftigen Umgebung des Plangebiets "Gaisgraben III" werden die in GS 717 

dargestellten Ergebnisse der dort vorgenommenen Zuordnung von flächenbezoge-

nen Schall-Leistungspegeln herangezogen. Diese erfolgte auf der Grundlage der in 

einschlägigen Regelwerken [11, 12, 13] angegebenen Referenzwerte ("planerische 

Vorbelastung" gemäß DIN 45 691 [14]) bzw. unter Berücksichtigung der durch mess-

technische und rechnerische Untersuchungen im Bereich bestehender, mutmaßlich 

lärmintensiver Betriebe ermittelten Schall-Leistungspegel von Teilflächen. 

 

Für die im Lageplan in Anlage 5 durch orange Farbgebung gekennzeichneten Teil-

flächen (VF-01 bis VF-13) der dem Plangebiet benachbarten, im jeweiligen Bebau-

ungsplan als Gewerbegebiet (GE) bzw. Sondergebiet (SO) dargestellten Flächen mit 

gewerblicher Nutzung wird daher folgende Zuordnung von Werten für den flächen-
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bezogenen Schall-Leistungspegel im Zeitraum "tags" (L"W,t) und im Zeitraum "nachts" 

(L"W,n) aus GS 717 übernommen:   

 

Teilfläche VF-1 bis VF-9a VF-9b VF-10 bis VF-12a VF-12b VF-13 

L"W,t  in dB(A) 60 60 60 62 60 

L"W,n in dB(A) 45 48 45 45 45 

 
 
4.2.2 Schallemission im Plangebiet  
 
Wie in GS 717 bei der überwiegenden Mehrzahl der Teilflächen in benachbarten Ge-

werbegebieten wird im Bereich (vorläufig) aller zur gewerblichen Nutzung vorgesehe-

nen, im Bebauungsplan "Gaisgraben III" mit "GE" gekennzeichneten Teilflächen dem 

flächenbezogenen Schall-Leistungspegel im Zeitraum "tags" der in den einschlägigen 

Regelwerken [11, 12, 13] einheitlich mit L"W,t  = 60 dB(A) angegebene Wert zugeord-

net.    

 

Für den flächenbezogenen Schall-Leistungspegel im Zeitraum "nachts" werden in 

diesen Regelwerken unterschiedliche Werte genannt; wie in GS 717 wird im Fol-

genden (vorläufig) ein Wert von L"W,n = 45 dB(A) berücksichtigt. 

 
 
 5. SCHALLAUSBREITUNG 
 
  5.1 Rechenverfahren 
 

Der durch eine Schallquelle an einem Einwirkungsort hervorgerufene Immissionspe-

gel ist abhängig vom jeweiligen Emissionspegel und den Schallausbreitungsbedin-

gungen auf der Ausbreitungsstrecke zwischen der Quelle (hier: Straße bzw. Gewer-

befläche) und dem jeweiligen Einwirkungsort. Einflussgrößen auf die Schallausbrei-

tungsbedingungen sind: 

 Länge des Schallausbreitungsweges 

 Absorptionsvorgänge durch Einflüsse des Erdbodens und der Luft 
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 Schallabschirmung durch Geländemodellierung, Bebauung oder spezielle  
Abschirmmaßnahmen (z. B. Lärmschutzwand, vorgelagerte Baukörper  
u. ä.) auf dem Schallausbreitungsweg 

 Schallreflexionen an schallharten Flächen in der Umgebung des Schallaus-
breitungsweges (Gebäudefassaden, Stützmauern aus Sichtbeton o. ä.) 

 

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgt mit Hilfe des entsprechend dem in den 

RLS-90 [8] (Straßenverkehr) bzw. in DIN ISO 9613-2 [15] (Anlagen gemäß TA Lärm) 

festgelegten Rechenverfahren von der Soundplan GmbH entwickelten Rechenpro-

gramms SOUNDPLAN. 

 

Linien- und Flächenschallquellen werden mit diesem Programm in Teile zerlegt, de-

ren Abmessungen klein gegenüber ihrem Abstand zum jeweils nächstgelegenen 

interessierenden Immissionsort sind. Anhand der entsprechend den vorliegenden 

Plänen in den Rechner eingegebenen Koordinaten wird dort ein Geländemodell simu-

liert. Für jeden zu untersuchenden Immissionsort werden zunächst die maßgeblich 

zur Lärmeinwirkung  beitragenden Schallquellen erfasst und anschließend die durch 

Direktschallausbreitung verursachten sowie durch Beugung bzw. Reflexionen beein-

flussten Immissionsbeiträge dieser Schallquellen bestimmt. Durch Aufsummieren die-

ser Immissionsanteile ergibt sich jeweils der am Einwirkungsort durch die berücksich-

tigten Schallquellen verursachte Immissionspegel. 

 

Zur flächenhaften grafischen Darstellung der im Plangebiet verursachten Immissions-

pegel werden diese mit  Hilfe des SOUNDPLAN-Programmbausteins "Rasterlärmkar-

te" ermittelt. Die interessierenden Schallpegelbereiche werden durch unterschiedliche 

Farbgebung in Anlehnung an die Ausführungen in DIN 18 005 Teil 2 [16] gekenn-

zeichnet, wobei jede Farbe einen Pegelbereich von 5 dB(A) repräsentiert. Die Trenn-

linien aneinandergrenzender Farbbereiche stellen Isophonen, d. h. Linien gleichen 

Schalldruckpegels, dar, welcher jeweils auch numerisch angegeben wird.  
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5.2 Randbedingungen 
 
Beim Straßenverkehr wird neben der geometrischen Ausbreitung die Boden- und 

Meteorologiedämpfung gemäß RLS-90 [8] berücksichtigt. Gemäß Verkehrslärm-

schutzverordnung [4] ist der jeweils maßgebende Immissionsort vor Gebäuden in 

Höhe der Geschossdecken (0,2 m über der Fensteroberkante), bei noch nicht über-

bauten Grundstücken dort, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit zu 

schützenden Räumen erstellt werden dürfen, und bei Außenwohnbereichen in 2,0 m 

Höhe über der Mitte der als Außenwohnbereich genutzten Fläche anzunehmen.  

 

Bei der Ermittlung der aus der Nutzung benachbarter Gewerbeflächen resultierenden 

Lärmeinwirkung auf das Plangebiet (Lärmvorbelastung) und bei der Bestimmung 

festzusetzender Emissionskontingente wird gemäß den Vorgaben in DIN 45 691 [14] 

ausschließlich die geometrische Ausbreitung in Ansatz gebracht. Die Berechnung der 

Schallausbreitung erfolgt daher ausschließlich mit Hilfe der horizontalen geometri-

schen Ausbreitungsdämpfung Adiv gemäß Abschnitt 7.1 der DIN ISO 9613-2 [15]. 

 
 
6. SCHALLIMMISSIONEN 
 

Mit den in den vorigen Abschnitten beschriebenen Ausgangsdaten, Randbedingun-

gen und Rechenverfahren wird nachfolgend die durch die beschriebenen Lärm-

verursacher jeweils im Plangebiet bestimmte schalltechnische Situation rechnerisch 

ermittelt.  

 
 
6.1 Straßenverkehrslärm  
 
Im Lageplan in Anlage 6 wird der durch den Kraftfahrzeugverkehr auf der Umge-

hungsstraße - entsprechend der Empfehlung in DIN 45 682 [12] in jeweils 6 m verur-

sachte Beurteilungspegel "tags" für den Fall freier Schallausbreitung flächenhaft 

grafisch dargestellt.  
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Aus der Anordnung der jeweils einen Pegelbereich von 5 dB(A) umfassenden, durch 

unterschiedliche Farbgebung gekennzeichneten Flächen ist ersichtlich, dass inner-

halb aller als "Gewerbegebiet" (GE) dargestellten Baufelder im gesamten  Plangebiet 

nicht nur der korrespondierende Immissionsgrenzwert der Verkehrslärmschutzverord-

nung [4] von IGWtags = 69 dB(A) sondern auch der in Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 

[3] auf OWtags = 65 dB(A) festgesetzte Orientierungswert eingehalten bzw. unter-

schritten wird.  

 
Amerkung: 
An Lärmeinwirkungsorten in weniger als 6 m Höhe über Geländeoberfläche - z. B. in einer für den 
Außenwohnbereich auf Terrassen bzw. in Gärten repräsentativen Höhenlage - wird die durch den 
Kraftfahrzeugverkehr auf der Umgehungsstraße verursachte Lärmeinwirkung aufgrund der Boden-
dämpfung jeweils etwas geringer sein als grafisch dargestellt - was auch aus den Zahlenangaben in 
der unten gezeigten Tabelle abgeleitet werden kann   
 

Für zwei beispielhaft in den Lagerplänen (Anlagen 4 und 6) eingetragene Immis-

sionsorte werden die durch den Kraftfahrzeugverkehr auf der Umgehungsstraße ver-

ursachten Beurteilungspegel in numerischer Form für die Zeiträume "tags" und 

"nachts" in nachfolgender Tabelle geschossweise angegeben und den jeweils korres-

pondierenden Referenzwerten gegenübergestellt; die Einwirkungsorthöhe im Bereich 

der Erdgeschosse wurde mit 2,8 m über Gelände und die Geschosshöhe aller Ge-

schosse mit jeweils 2,8 m berücksichtigt. : 

 

Zeitraum "tags" "nachts" 

Immissionsort 1 2 1 2 

Beurteilungspegel Lr in dB(A)     

- Erdgeschoss 60,2 60,3 51,0 51,2 

- 1. Obergeschoss 60,7 60,9 51,5 51,7 

- 2. Obergeschoss 61,1 61,4 52,0 52,3 

- 3. Obergeschoss 61,6 61,9 52,5 52,8 

Immissionsgrenzwert IGW in dB(A) 69 59 

Orientierungswert OW in dB(A) 65 55 
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Eine im Sinne der einschlägigen Regelwerke unzulässige Lärmeinwirkung auf das 

Plangebiet durch den Kraftfahrzeugverkehr auf der Umgehungsstraße kann somit 

gesichert ausgeschlossen werden. 

 
 
6.2 Gewerbelärm  
 
6.2.1 Immissionspegel aus Lärm-Vorbelastung 
 
Zur Ermittlung der durch die bestimmungsgemäße gewerbliche Nutzung aller im je-

weiligen Bebauungsplan als "Gewerbegebiet" (GE) bzw. "Sondergebiet" (SO) darge-

stellten Flächen verursachten, maximal zulässigen Lärmeinwirkung auf die dem 

Plangebiet nächstgelegenen schutzbedürftigen Flächen werden die im Lageplan in 

Anlage 5  eingetragenen Immissionsorte mit den lfd. Nrn. 3 bis 8 herangezogen. In 

den in den Anlagen 7 bis 10 wiedergegebenen Immissionstabellen wird beispielhaft 

für die Immissionsorte 4, 7 und 8 ein detaillierter rechnerischer Nachweis der jeweils 

durch Schallemission der "Vorbelastungsflächen" VF-01 bis VF-13 verursachten 

Immissionspegel innerhalb der Zeiträume "tags" und "nachts" ermittelt.  

 

In den einzelnen Zeilen der Immissionstabellen werden der der jeweiligen Teilfläche 

zugeordnete flächenbezogene Schall-Leistungspegel (L"W), deren Flächenabmes-

sung (S), der Schall-Leistungspegel (LW), die mittlere Entfernung Flächenschallquelle 

- Immissionsort (s), die geometrischen Ausbreitungsdämpfung (Adiv) und der am Im-

missionsort verursachte Immissionspegel (Immissionsanteil) in Form des Beurtei-

lungspegels (Lr,t bzw. Lr,n) rechnerisch nachgewiesen. Der aus der Überlagerung aller 

Beurteilungspegel jeweils resultierende, mit dem Orientierungswert/Immissionsricht-

wert (OW/IRW) zu vergleichende Wert (∑Lr) wird in der jeweiligen Kopfzeile neben 

der Nummer des Immissionsorts und der Gebietskategorie angegeben.  

 

Wie aus den Immissionstabellen in den Anlagen 8 und 10 ersichtlich ist, wird an Im-

missionsort 8 der für ein Mischgebiet maßgebende Immissionsrichtwert "tags" von 

IRWt = 60 dB(A) nur knapp unterschritten, während der Immissionsrichtwert "nachts" 

von IRWn = 45 dB(A) bereits überschritten wird.  
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Für alle im Lageplan in Anlage 6 eingetragenen Immissionsorte wird die auf die be-

schriebene Weise ermittelte Lärmvorbelastung in der Tabelle in Abschnitt 6.2.3 ange-

geben. 

 
 
6.2.2 Immissionspegel aus Lärm-Zusatzbelastung durch Plangebiet 
 
Die den an Immissionsort 8 den maßgebenden Immissionsrichtwert "tags" nur noch 

geringfügig unter- bzw. den Immissionsrichtwert "nachts" bereits überschreitende 

Lärmvorbelastung lässt es nicht zu, dem Emissionskontingent aller im Plangebiet 

"Gaisgraben III" zur gewerblichen Nutzung vorgesehenen Teilflächen das entspre-

chend den Ausführungen in Abschnitt 4.2.2 in den einschlägigen Regelwerken für 

GE-Flächen vorgesehene Emissionskontingent zuzuordnen.  

 

Mit dem Ziel den von einer Reduzierung des Emissionskontingents betroffenen Be-

reich räumlich zu minimieren, wurde daher die im Lageplan in Anlage 5 eingetragene 

Gliederung des Plangebiets in vier Teilflächen derart vorgenommen, dass lediglich 

der Teilfläche TF-04 ein im Vergleich zu den übrigen Teilflächen um jeweils 5 dB(A) 

geringeres Emissionskontingent zugeordnet werden muss.   

 

Unter dieser Voraussetzung wird die durch die gewerbliche Nutzung des Plangebiets 

maximal verursachte Zusatzbelastung für die Immissionsorte 3 bis 8 in den in den 

Anlagen 11 und 12 gezeigten Immissionstabellen ermittelt. Die Rechenergebnisse 

werden wiederum in der Tabelle im folgenden Abschnitt aufgelistet.  

 
 
6.2.3 resultierende Immissionspegel 
 

Die die Lärmvorbelastung (aus bestehenden Gewerbegebieten) und die Zusatzbe-

lastung (aus dem Plangebiet) beschreibenden Immissionspegel sowie der jeweils 

aus deren Überlagerung resultierende Wert werden in der umseitigen Tabelle - ge-

trennt für die Zeiträume "tags" und "nachts" - angegeben und dem jeweils korres-

pondierenden Immissionsrichtwert gegenübergestellt.  
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Immissionsort 3 4 5 6 7 8 

Gebietskategorie WA MI 

Lr,t in dB(A)  

- Vorbelastung 49,3 50,1 50,6 54,5 56,2 59,7 

- Zusatzbelastung 49,7 50,6 49,6 52,0 52,0 47,8 

∑ 52,5 53,4 53,1 56,4 57,6 60,0 

IRWt in dB(A) 55 60 

Lr,n in dB(A)  

- Vorbelastung 34,7 35,5 36,1 39,6 41,0 45,2 

- Zusatzbelastung 34,7 35,6 34,6 37,0 37,0 32,8 

∑ 37,7 38,6 38,4 41,5 42,5 45,4 

IRWn in dB(A) 40 45 

 

Wie aus obiger Tabelle ersichtlich ist, stellt die Gliederung des Plangebiets in die Teil-

flächen TF-01 bis TF-04 sowie die Festsetzung der Emissionskontingente in der dar-

gestellten Weise sicher, dass an allen für die Lärmeinwirkung auf die schutzbedürf-

tige Umgebung repräsentativen Immissionsorten der jeweils maßgebende Immis-

sionsrichtwert "tags" eingehalten bzw. unterschritten wird, ebenso wie der Immis-

sionsrichtwert "nachts" an den Immissionsorten 3 bis 7, während an Immissionsort 8 

die bereits durch die Lärmvorbelastung verursachte, geringfügige Überschreitung des 

Immissionsrichtwerts "nachts" um einen Wert von nur weniger 0,5 dB(A) erhöht wird.  

 

Um eine (ohnehin auf den Zeitraum "nachts" begrenzte) unzulässige Lärmeinwirkung 

auszuschließen, ist bereits in GS 717 - im Vorgriff auf die Ergebnisse der oben dar-

gestellten Untersuchungen - empfohlen worden, innerhalb der im Lageplan in Anlage 

13 durch rote Farbgebung gekennzeichneten Teilfläche des Bebauungsplans "Gais-

graben Süd" die Anordnung von Fenstern schutzbedürftiger Räume durch eine ent-

sprechende Festsetzung im dortigen Bebauungsplan auszuschließen (der in diesem 

Plan mit "d" bezeichnete Immissionsort ist identisch mit Immissionsort 8 in Anlage 5).  
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7. KONTINGENTIERUNG DER LÄRMEMISSION IM PLANGEBIET  
 

Wie in Abschnitt 6 nachgewiesen wurde, kann eine aus der bestimmungsgemäßen 

Nutzung des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans "Gaisgraben III" re-

sultierende Lärmeinwirkung auf die schutzbedürftige Umgebung keinen relevanten 

Beitrag zu einer eventuellen Überschreitung des dort jeweils maßgebenden Orien-

tierungswerts bzw. Immissionsrichtwerts leisten, wenn das Plangebiet entsprechend 

der Darstellung im Lageplan in Anlage 5 in vier Teilflächen gegliedert und die jeweils 

zulässige Schallemission auf die nachfolgend genannten Werte für das Emissions-

kontingent festgesetzt wird. 

 

In Anlehnung an einen Vorschlag in DIN 45 691 [14] wird deshalb empfohlen, folgen-

de Formulierung als Festsetzung in den Bebauungsplan (ggf. sinngemäß) zu über-

nehmen: 

"Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die nach-
folgend angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45 691 weder tags 
(6.00 bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) überschreiten: 

Teilflächen TF-01 bis TF-03:  LEK,tags  = 60 dB(A); LEK,nachts = 45 dB(A) 

Teilfläche TF-04:   LEK,tags  = 55 dB(A); LEK,nachts = 40 dB(A)  

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben erfolgt nach 
DIN 45 691: 2006-12, Abschnitt 5." 

 

Die jeweilige Flächenabmessung der o. g. Teilflächen ist im Bebauungsplan ebenfalls 

anzugeben (siehe Spalte "S" in Anlage 11 bzw. 12). 

 

Die Einhaltung (oder Unterschreitung) der Werte des Emissionskontingents ist jeweils 

bei der Antragstellung auf Baugenehmigung oder Nutzungsänderung nachzuweisen. 

Bei diesem Nachweis sind aufgrund betriebsspezifischer Randbedingungen ggf. er-

forderliche Zuschläge (z. B. Impulshaltigkeit, Tonhaltigkeit usw.) entsprechend den 

Festlegungen in der TA Lärm [7] zu berücksichtigen.  
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Anmerkung: 
Falls die Schallausbreitung z. B. durch die abschirmende Wirkung von zwischen den Schallquellen 
und betrachteten Einwirkungsorten zu berücksichtigenden Gebäuden und/oder topographische Gege-
benheiten beeinflusst wird, können die tatsächlich emittierten flächenbezogenen Schall-Leistungspegel 
L"RWR das jeweilige Emissionskontingent zahlenwertmäßig übersteigen. 
 
Des Weiteren kann der von lärmarmen Anlagen innerhalb einer Teilfläche nicht in Anspruch genom-
mene Teil des zugehörigen Lärmkontingents erforderlichenfalls auf lärmintensive Anlagen innerhalb 
einer anderen Teilfläche übertragen werden. 
 

Da die Festlegung der Werte für das Emissionskontingent ausschließlich unter dem 

Aspekt der Vermeidung einer unzulässigen Betriebslärmeinwirkung im Bereich Uaußer-

halbU des Plangebiets erfolgte, kann im Einzelfall ein zusätzlicher Nachweis erforder-

lich sein, dass an schutzbedürftigen fremden Einwirkungsorten Uinnerhalb U des räum-

lichen Geltungsbereichs die für "GE" maßgebenden Immissionsrichtwerte nicht über-

schritten werden. 

 
 

8. ZUSAMMENFASSUNG   
 

Da auch bei Berücksichtigung der vorsorglich mit vzul = 100 km/h angenommenen 

Fahrzeughöchstgeschwindigkeit auf allen relevanten Streckenabschnitten der Umge-

hungsstraße die prognostizierte Lärmeinwirkung auf das Plangebiet die maßgeben-

den Referenzwerte deutlich unterschreitet, sind Maßnahmen zum Schutz des Plan-

gebiets gegen den Kraftfahrzeuglärm der Umgehungsstraße nicht erforderlich. 

 
Die relativ geringe räumliche Entfernung des Plangebiets zu Bauflächen mit höher-

wertigem Anspruch auf Schutz vor Lärmeinwirkungen sowie die aus der bestim-

mungsgemäßen Nutzung benachbarter Gewerbeflächen resultierende (planerische) 

Lärmvorbelastung machen es erforderlich, die zulässige Schallemission der Gewer-

beflächen im Baugebiet "Gaisgraben III" zu begrenzen.  

 

Es wurde rechnerisch nachgewiesen, dass bei Einhaltung der im Bebauungsplan 

entsprechend den Angaben in Abschnitt 7 festzusetzenden Werte für das jeweilige 

Emissionskontingent der im Lageplan in Anlage 6 mit TF-01 bis TF-04 gekenn-

zeichneten Teilflächen - auch unter Berücksichtigung der möglichen Lärmvorbelas-
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tung - eine durch Vorgänge im Plangebiet verursachte, unzulässige Lärmeinwirkung 

auf dessen schutzbedürftige Umgebung ausgeschlossen ist. 

 

Wolfgang Rink Dipl.-Ing. 
Sachverständiger für Schall- und Wärmeschutz 

 
 
 



 

 

 

 

Gutachten Nr. 5574/1206   Anlage 1

 Bebauungsplan "Gaisgraben III" auf Gemarkung Staufen 
- zeichnerischer Teil in der Fassung vom 05.07.2016; verkleinerter Auszug aus einem 
 vom Büro fsp.stadtplanung, Fahle Stadtplaner Partnerschaft gefertigten Plan  
 



 

 

 

 

Gutachten Nr. 5574/1206   Anlage 2

 Bebauungsplan "Gaisgraben III" auf Gemarkung Staufen 
- Lageplan mit Kennzeichnung des Plangebiets und benachbarter Flächen entsprechend 
 ihrer Zuordnung zu jeweils einem der in der Baunutzungsverordnung - BauNVO [1]  
 definierten "Baugebiete"; Erläuterungen siehe Legende und Text, Abschnitt 2.1  

 
- 
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Bebauungsplan "Gaisgraben III" auf Gemarkung Staufen  
- in einschlägigen Regelwerken festgelegte Referenzwerte für den gebietsabhängigen 
 Schutzanspruch vor Lärmeinwirkungen; Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 3.2  

 
Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung  

gem. Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 

Gebietskategorie Orientierungswerte in dB(A) 
 tags nachts 

a) reine Wohngebiete, Wochenendhausgebiete, 
 Ferienhausgebiete 

 
50 

 
40 bzw. 35 

b) allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete, 
 Campingplatzgebiete 

 
55 

 
45 bzw. 40 

c) Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55 

d) besondere Wohngebiete 60 45 bzw. 40 

e) Dorfgebiete, Mischgebiete 60 50 bzw. 45 

f) Kerngebiete, Gewerbegebiete 65 55 bzw. 50 

g) Sondergebiete, "soweit sie schutzbedürftig sind,  
 je nach Nutzungsart" 

 
45 bis 65 

 
35 bis 65 

 
Immissionsgrenzwerte gem. Verkehrslärmschutzverordnung § 2 

Schutzkategorie Immissionsgrenzwerte  
in dB(A) 

 tags nachts 

1. an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und  
 Altenheimen 

 
57 

 
47 

2. in reinen und allgemeinen Wohngebieten, 
 Kleinsiedlungsgebieten 

 
59 

 
49 

3. in Kern-, Dorf- und Mischgebieten 64 54 

4. in Gewerbegebieten 69 59 

 

Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm, Abschnitt 6.1 

Gebietskategorie Immissionsrichtwerte 
 in dB(A) 
 tags nachts 

a) Industriegebiete 70 70 

b) Gewerbegebiete 65 50 

c) urbane Gebiete 63 45 

d) Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45 

e) allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungs-   
 gebiete 55 40 

f) reine Wohngebiete 50 35 

g) Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 35 
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                   Bebauungsplan "Gaisgraben III" auf Gemarkung Staufen 
- Lageplan mit Darstellung der bei der Straßenverkehrslärm-Immissionsprognose auch 
 im Bereich von Kreisverkehrsanlagen jeweils vereinfachend als durchlaufende Linien- 
 Schallquellen berücksichtigten Richtungsfahrbahnen  der geplanten Umgehungsstraße; 
 Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 4.1 
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 Bebauungsplan "Gaisgraben III" auf Gemarkung Staufen 
- Lageplan mit Darstellung der bei der Gewerbelärm-Immissionsprognose berücksichtigten 
 Flächenschallquellen innerhalb und außerhalb des Plangebiets sowie der für die 
 Lärmeinwirkung auf schutzbedürftige Flächen repräsentativen Immissionsorte;  
 Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 4.3.2, und Legende  
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Bebauungsplan "Gaisgraben III" auf Gemarkung Staufen 
- Lageplan mit flächenhafter Darstellung der durch den Kraftfahrzeugverkehr auf der  
 geplanten Umgehungsstraße verursachten Beurteilungspegel "tags" in 6,0 m Höhe 
 über Gelände bei freier Schallausbreitung; Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 6.1 
 

 



 

 

 

 

Gutachten Nr. 5574/1206   Anlage 7

 Bebauungsplan "Gaisgraben III" auf Gemarkung Staufen 
- Immissionstabelle zur Ermittlung der (potentiellen) Lärm-Vorbelastung "tags" in der  
 schutz bedürftigen Umgebung des Plangebiets – beispielhaft für die Immissionsorte 
 mit den lfd. Nrn. 4 und 7; Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 6.2.1, und Legende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Legende 
 

L"W =  flächenbezogener Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A) 
S =  Fläche des Emittenten in m² 
LW  =  Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A) 
s =  mittlere Entfernung des Emittenten in m 
Adiv =  Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB 

  Lr,t =  Beurteilungspegel "tags" in dB(A) 
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 Bebauungsplan "Gaisgraben III" auf Gemarkung Staufen 
- Immissionstabelle zur Ermittlung der (potentiellen) Lärm-Vorbelastung "tags" in der  
 schutz bedürftigen Umgebung des Plangebiets – beispielhaft für Immissionsort 8; 
 Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 6.2.1, und Legende 
 

 
 
 

 Legende 
 

L"W =  flächenbezogener Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A) 
S =  Fläche des Emittenten in m² 
LW  =  Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A) 
s =  mittlere Entfernung des Emittenten in m 
Adiv =  Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB 

  Lr,t =  Beurteilungspegel "tags" in dB(A) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Gutachten Nr. 5574/1206   Anlage 9

Bebauungsplan "Gaisgraben III" auf Gemarkung Staufen 
- Immissionstabelle zur Ermittlung der (potentiellen) Lärm-Vorbelastung "nachts" in der  
 schutz bedürftigen Umgebung des Plangebiets – beispielhaft für die Immissionsorte 
 mit den lfd. Nrn. 4 und 7; Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 6.2.1, und Legende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Legende 
 

L"W =  flächenbezogener Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A) 
S =  Fläche des Emittenten in m² 
LW  =  Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A) 
s =  mittlere Entfernung des Emittenten in m 
Adiv =  Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB 

  Lr,n =  Beurteilungspegel "nachts" in dB(A) 
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 Bebauungsplan "Gaisgraben III" auf Gemarkung Staufen 
- Immissionstabelle zur Ermittlung der (potentiellen) Lärm-Vorbelastung "nachts" in der  
 schutz bedürftigen Umgebung des Plangebiets – beispielhaft für Immissionsort 8; 
 Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 6.2.1, und Legende 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Legende 
 

L"W =  flächenbezogener Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A) 
S =  Fläche des Emittenten in m² 
LW  =  Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A) 
s =  mittlere Entfernung des Emittenten in m 
Adiv =  Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB 

  Lr,n =  Beurteilungspegel "nachts" in dB(A) 
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Bebauungsplan "Gaisgraben III" auf Gemarkung Staufen 
- Immissionstabelle zur Ermittlung der zulässigen Lärm-Zusatzbelastung "tags";  
 Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 6.2.2, und Legende  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Legende 
 

LEK,t =  Emissionskontingent "tags" in dB(A) 
S =  Fläche des Emittenten in m² 
LW  =  Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A) 
s =  mittlere Entfernung des Emittenten in m 
Adiv =  Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB 

  LIK,t =  Immissionskontingent "tags" in dB(A) 
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Bebauungsplan "Gaisgraben III" auf Gemarkung Staufen 
- Immissionstabelle zur Ermittlung der zulässigen Lärm-Zusatzbelastung "nachts";  
 Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 6.2.2, und Legende in Anlage 8 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legende 
 

  LEK,n =  Emissionskontingent "nachts" in dB(A) 
  S =  Fläche des Emittenten in m² 
  LW  =  Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A) 
  s =  mittlere Entfernung des Emittenten in m 
  Adiv =  Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB 

   LIK,n =  Immissionskontingent "nachts" in dB(A) 
 

 



 

 

 

 

Gutachten Nr. 5574/1206   Anlage 13

 Bebauungsplan "Gaisgraben III" auf Gemarkung Staufen 
- aus Anlage 24 zur gutachtlichen Stellungnahme Nr. 6170/717 übernommene  
 Darstellung der wegen möglicher Überschreitung des Immissionsrichtwerts "nachts" von 
 der Anordnung von Fenstern schutzbedürftiger Räume auszunehmenden, durch rote 
 Farbgebung gekennzeichneten Teilfläche im Bebauungsplan "Gaisgraben Süd";  
 Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 6.2.2, und Legende in Anlage 8 
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